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Fuchsenstrophe Badeniae 
Seiner Heimat helle Farben trägt der Fuchs in seinem Band, 
Denn es mahnt das Grün der Jugend an sein teures Vaterland. 
Violett in seinem Bande zeigt die Treue echt und wahr, 
Treue hält für Volk und Glauben stets Badenias Fuchsenschar! 

 Burschenstrophe Badeniae 
Treu für Gott und Heimat kämpfen, blank die Wehr in diesem Streit, 
Für das höchste Gut zu sterben, wenn´s das Vaterland gebeut. 
Auf, Du stolzer Dreifarb, fliege! Grün, der Jugend frohes Bild, 
Violett zeigt Lieb´ und Treue, Gold der Ehre blanken Schild! 
 
 

Bundeslied Badeniae 
1. Wohlauf ihr Brüder laßt erschallen den Schwur aus treuer Burschenbrust, 

Den wir gelobet einst vor allen, den Eid der Treue, unsre Lust: 
Der Väter Glaube treu zu wahren, zu schirmen ihn in Kampf und Not, 
Und stets zu schützen vor Gefahren die Heimat treu, bis in den Tod. 
 

2. Dort wo sich ernstes Streben findet, die wahre Freiheit niemals fehlt, 
Die so wie uns das Grün verkündet, mit Feuer unser Herz beseelt. 
In Treue reichet euch im Leben - zu jeder Zeit - die Bruderhand, 
Und nach der Einheit laßt uns Streben, so mahnet uns das Grün im Band. 
 

3. Mag uns der Gegner auch umringen, es halten Lieb´ und Treu´ den Schild. 
Daß uns der Sieg einst wird gelingen, das zeigt das Violett uns mild. 
Und als das Sinnbild reiner Wahrheit uns leuchtet hell das Gold im Band, 
Es mahnt in seiner lichten Klarheit der Treue uns zum Vaterland. 
 

4. Mag uns der Sturm auch wild umtoben, wenn treu und fest der Glaube steht, 
Sei stolz das Banner hoch erhoben, und wenn es auch zum Tode geht. 
Der Heimat treu und treu dem Glauben, und treu der Sitte, rein und hold, 
Das mag kein Erbfeind je uns rauben: Heil Grün, Violett und Gold! 
 

NÖMKV-Landesverbandsstrophe 
Hoch vom Schneeberg bis zur Thaya, von der Enns zum Leithafluß, 
Lasset laut ins Land ertönen: Dir, O Heimat, gilt mein Gruß! 
Dieses Land allzeit zu schützen, mutig, unsern Ahnen gleich, 
Dies geloben wir aufs Neue Dir, mein Niederösterreich! 
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MKV-Hymne 
1. Einer Farbe, einem Glauben, einer Sitte zugetan, 

Häng´ ich wie die frommen Trauben meiner lieben Heimat an. 
Wo ich lebe, will ich sterben, wo ich sterbe, ruht sich´s gut, 
Und die Kinder, die mir erben, erben auch mein Herz, mein Blut. 
 

2. Süße Heimat, schöne Erde, gutes Land, das mich erhält, 
O du teure, liebe, werte, runde, kleine, heit´re Welt! 
Immer will ich Dir gehören, immer mit und bei Dir sein! 
Fremdlinge und Söldner schwören, dir genügt mein Wort allein. 
 

3. Meinem Glauben, meiner Sitte, meinem Vaterlande treu, 
Kenn´ ich weder Wunsch noch Bitte, frage nicht, wo´s  besser sei! 
Mögen and´re wünschen, suchen, mir sind über Gut und Geld: 
Meine Eichen, meine Buchen, MKV, Du meine Welt! 
 

Österreichische Bundeshymne 
1. Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, 

Land der Hämmer, zukunftsreich! 
 Heimat bist Du großer Söhne, Volk begnadet für das Schöne, 

vielgerühmtes Österreich! 
 
2. Heiß umfehdet, wild umstritten, liegst dem Erdteil Du inmitten - 

einem starken Herzen gleich. 
 Hast seit frühen Ahnentagen hoher Sendung Last getragen, 

vielgeprüftes Österreich! 
 
3. Mutig in die neuen Zeiten sieh uns frei und gläubig schreiten, 

arbeitsfroh und hoffnungsreich. 
 Einig laß in Bruderchören, Vaterland, Dir Treue schwören, 

vielgeliebtes Österreich! 
 

Gaudeamus igitur 
1. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus; post iucundam iuventutum, 

post molestam senectutem, nos habebit humus. 
 
2. Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere? Vadite ad superos, transite ad 

inferos, ubi iam fuere. 
 
3. Vita nostra brevis est, brevi finietur, venit mors velociter, rapit nos 

atrociter, nemini parcetur. 
 
4.* Vivat academia, vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant 

membra quaelibet, semper sint in flore! 
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5. Vivant omnes virgines, faciles, formosae, vivant et mulieres, tenerae, 
amabiles, bonae, laboriosae! 

 
6.* Vivat et res publica, gloriosa Austria, vivat nostra civitas, 

maeccenatum caritas, quae nos hic protegit! 
 
7. Pereat tristitia, pereant osores, pereat diabolus, quivis antiburschius, 

atque irrisores! 
 
*) omnes surgite! 
 

Wenn wir durch die Straßen ziehen 
1. Wenn wir durch die Straßen ziehen, recht wie Bursch in Saus und Braus, 

Schauen Augen, Grün-Violett-Gold´ne aus jedem Haus. 
Und ich laß die Blicke schweifen durch die Fenster hin und her, 
Fast als wollt´ ich eine suchen, die mir die allerliebste wär´. 
 

2. Und doch weiß ich, daß die eine wohnt viel Meilen weit von mir, 
Und doch kann ich´s Schau´n nicht lassen nach den schmucken Mädchen hier. 
Liebchen, wollt´ Dich nicht betrüben, wenn Dir eins die Kunde bringt, 
Und daß dich´s nicht überrasche, diese Lied ein Badene singt. 
 

3. Liebchen, nicht um Goldeslohne hört´ ich auf Dir treu zu sein, 
Nicht um eine Königskrone: Ewig, ewig bleib´ ich Dein! 
Doch das Schau´n nach schmucken Mädchen, die so freundlich nach mir seh´n, 
Nach den Grün-Violett-Gold´nen, wirst Du mir doch zugesteh´n. 
 

4. Wenn wir bei den Gläsern sitzen, unser Herz das Bier erfreut; 
Wenn die Lieder hell erklingen, sich manch Freundschaftsband erneut; 
Dann mein Liebchen, blicke freundlich, hörst Du Lied und Becherklang: 
Dann gedenk´ ich Deiner Liebe und Dich feiert mein Gesang. 
 

Alles schweige (1-3) 
1. Alles Schweige! Jeder neige ernsten Tönen nun sein Ohr! 

Hört, ich sing´ das Lied der Lieder! Hört es, meine Bundesbrüder! 
Hall es, hall es wider, froher Chor! 

 
2. Öst´reichs Söhne, laut ertöne euer Vaterlandsgesang! 

Vaterland! Du Land des Ruhmes, weih´ zu deines Heiligtumes 
Hütern uns und unser Schwert! 

 
3. Hab und Leben Dir zu geben, sind wir allesamt bereit, 

sterben gern zu jeder Stunde, achten nicht der Todeswunde, 
wenn das Vaterland gebeut. 
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In Baden angekommen 
1. In Baden angekommen, Fridolin, Fridolin! 
 Als Füchslein aufgenommen, Fridolin, Fridolin! 
 Da geht es an ein flottes Kommersieren, denn studieren darf ein krasser Fuchs 

noch nicht. Rosabella, Fridolin, Fridolin! 
 
2. Die Schuster und die Schneider, Fridolin, Fridolin! 
 Die pumpen uns die Kleider, Fridolin, Fridolin! 
 Und kommt der Wechsel endlich angeflogen, ach, betrogen ist das arme Volk ja 

doch. Rosabella, Fridolin, Fridolin! 
 
3. Und hat man ausstudieret, Fridolin, Fridolin! 
 Kollegia wohl testieret, Fridolin, Fridolin! 
 So reist man in die Heimat seiner Lieben, doch geblieben ist des Burschen flotter 

Sinn. Rosabella, Fridolin, Fridolin! 
 

Was kommt dort von der Höh´ (1-4) 
1. Was kommt dort von der Höh´? Was kommt dort von der Höh´? Was kommt dort 

von der hohen Höh´, çaça, hohen Höh´, was kommt dort von der Höh´? 
2. Es ist der Fuchsmajor... Es ist der hohe Fuchsmajor... 
3. Was bringt der Fuchsmajor... Was bringt der hohe Fuchsmajor... 
4. Er bringt uns seine Füchs´... Er bringt uns seine ledern Füchs´... 

 

Fiducit (Es hatten drei Gesellen) 
1. Es hatten drei Gesellen ein fein Kollegium; 
 es kreiste so fröhlich der Becher in dem kleinen Kreise herum. 
 
2. Sie lachten dazu und sangen und waren froh und frei, 
 des Weltlaufs Elend und Sorgen, sie gingen an ihnen vorbei. 
 
3. Da starb von den dreien der eine, der andere folgt´ ihm nach, 
 und es blieb der dritte alleine in dem öden Jubelgemach. 
 
4. Und wenn die Stunde gekommen des Zechens und der Lust, 
 dann tät´ er die Becher füllen und sang aus voller Brust. 
 
5. So saß er einst beim Mahle und sang zum Saitenspiel, 
 und zu dem Wein im Pokale eine helle Träne fiel. 
 
6. „Ich trink euch ein Schmollis, ihr Brüder! Wie sitzt ihr so stumm und so still! 
 Was soll aus der Welt denn noch werden, wenn keiner mehr trinken will?“ 
 
7. Da klangen der Gläser dreie und wurden mählich leer: 
 „Fiducit, fröhlicher Bruder!“ - Der trank keinen Tropfen mehr. 
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O wonnevolle Jugendzeit (1-3) 
1. O wonnevolle Jugendzeit mit Freuden ohne Ende, 

Mit Minnefahrten weit und breit, wo sich die Schönste fände. 
Ich grüße dich, du junges Blut, bin jedem hübschen Weibe gut, 
Und doch ist nichts aequalis der filia hospitalis. 

 
2. Ich kam als krasser Fuchs hierher und spähte in den Gassen, 

Wo mir ein Bett und Zimmer wär´, den langen Leib zu fassen. 
Fand Sofa nicht, noch Stiefelknecht, und doch war mir die Bude recht, 
Denn keine ist aequalis der filia hospitalis. 

 
3. Sie ist ein gar zu herzig Kind mit ihren langen Zöpfen, 

Die Füßchen laufen wie der Wind im Schuh mit Quast und Knöpfen; 
Die Schürze bauscht sich auf der Brust, allwo ich schau, ist eitel Lust, 
Und keine ist aequalis der filia hospitalis. 

 

Wenn alle untreu werden 
1. Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu, 

Daß immer noch auf Erden für euch ein Fähnlein sei. 
Gefährten unsrer Jugend, ihr Bilder bess´rer Zeit, 
Die uns zu Männertugend und Liebestod geweiht. 
 

2. Wollt nimmer von uns weichen, uns immer nahe sein, 
Treu wie die deutschen Eichen, wie Mond- und Sonnenschein. 
Einst wird es wieder helle in aller Brüder Sinn, 
Sie kehren zu der Quelle in Lieb´ und Reue hin. 
 

3. Es haben wohl gerungen die Helden dieser Frist, 
Und nun der Sieg gelungen, übt Satan neue List. 
Doch wie sich auch gestalten im Leben mag die Zeit, 
Du sollst uns nicht veralten, du Traum der Herrlichkeit. 
 

4. Ihr Sterne, seid uns Zeugen, die ruhig niederschau´n: 
Wenn alle Brüder schweigen und falschen Götzen trau´n: 
Wir woll´n das Wort nicht brechen, nicht Buben werden gleich, 
Woll´n predigen und sprechen von unserm Österreich! 
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Vom hohen Olymp herab 
1. Vom hoh´n Olymp herab ward uns die Freude, ward uns der Jugend Traum beschert; 

Drum, traute Brüder, trotzt dem blassen Neide, der unsre Jugendfreuden stört! 
Feierlich schalle der Jubelgesang schwärmender Brüder beim Becherklang! 
Ja, feierlich schalle der Jubelgesang schwärmender Brüder beim Becherklang! 
 

2. Versenkt ins Meer der jugendlichen Wonne lacht uns der Freuden hohe Zahl, 
Bis einst am späten Abend uns die Sonne nicht mehr entzückt mit ihrem Strahl. 
Feierlich... 

 
3. Solang´ es Gott gefällt, ihr lieben Brüder, woll´n wir uns dieses Lebens freu´n 

Und, fällt der Vorhang einst dann hernieder, verendet uns zu den Vätern reihen. 
Feierlich... 

 
4. Herr Bruder, trink aufs Wohlsein deiner Schönen, die deiner Jugend Traum belebt! 

Laß ihr zu Ehr ein flottes Hoch ertönen, daß ihr´s durch jede Nerve bebt! 
Feierlich... 

 
5. Ist einer unsrer Brüder dann geschieden, vom blassen Tod gefordert ab, 

So weinen wir und wünschen Ruh und Frieden in unsres Bruders kühles Grab. 
Weinet und wünschet Ruhe hinab in unsres Bruders kühles Grab. 
Ja, weinet und wünschet Ruhe hinab in unsres Bruders kühles Grab. 
 

Burschen heraus! 
1. Burschen heraus! Laßt es schallen von Haus zu Haus! 

Wenn der Lerche Silberschlag grüßt des Maien ersten Tag, 
Dann heraus und fragt nicht viel, frisch mit Lied und Lautenspiel! 
Burschen heraus! 

 
2. Burschen heraus! Laßt es schallen von Haus zu Haus! 

Ruft zu Hilf´ die Poesei gegen Zopf und Philisterei, 
Dann heraus bei Tag und Nacht, bis sie wieder frei gemacht! 
Burschen heraus! 

 
3. Burschen heraus! Laßt es schallen von Haus zu Haus! 

Wenn es gilt fürs Vaterland, treu die Klingen dann zur Hand 
Und heraus mit mut´gem Sang, wär´ es auch zum letzten Gang! 
Burschen heraus! 
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Die Gedanken sind frei 
1. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? 

Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. 
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen, 
Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei! 

 
2. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, 

Doch alles in der Still´, und wie es sich schicket. 
Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, 
Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei! 

 
3. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allen, 

Sie tut mir allein am besten gefallen. 
Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine, 
Mein Mädchen dabei: Die Gedanken sind frei! 

 
4. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, 

Das alles sind rein vergebliche Werke; 
Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken 
Und Mauern entzwei: Die Gedanken sind frei! 

 
5. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen 

Und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. 
Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen 
Und denken dabei: Die Gedanken sind frei! 

 

O alte Burschenherrlichkeit (1-3,6) 
1. O alte Burschenherrlichkeit, wohin bist Du entschwunden? 

Nie kehrst Du wieder, goldne Zeit, so froh und ungebunden! 
Vergebens spähe ich umher, ich finde deine Spur nicht mehr. 
O jerum, jerum, jerum! O quae mutatio rerum! 

 
2. Den Burschenhut bedeckt der Staub, es sank der Flaus in Trümmer, 

Der Schläger ward des Rostes Raub, erblichen ist sein Schimmer, 
Verklungen der Kommersgesang, verhallt Rapier- und Sporenklang. 
O jerum, jerum, jerum! O quae mutatio rerum! 

 
3. Wo sind sie, die vom breiten Stein nicht wankten und nicht wichen, 

Die ohne Moos bei Scherz und Wein den Herrn der Erde glichen? 
Sie zogen mit gesenktem Blick in das Philisterland zurück. 
O jerum, jerum, jerum! O quae mutatio rerum! 

 
6. Drum Freunde, reichet euch die Hand, damit es sich erneue, 

Der alten Freundschaft heil´ges Band, das alte Band der Treue. 
Stoßt an und hebt die Gläser hoch, die alten Burschen leben noch, 
Noch lebt die alte Treue! 
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Schwört bei dieser blanken Wehre 
1. Schwört bei dieser blanken Wehre, schwört, Ihr Brüder, allzumal: 

Fleckenrein sei unsre Ehre wie ein Schild von lichtem Stahl. 
Was wir schwuren, sei gehalten treulich bis zur letzten Ruh. 
Hört´s, ihr Jungen, hört´s, ihr Alten, Gott im Himmel, hör´s auch Du! 
 

2. Freiheit, duft´ge Himmelsblume, Morgenstern nach banger Nacht! 
Treu vor deinem Heiligtume steh´n wir alle auf der Wacht. 
Was erstritten unsre Ahnen, halten wir in starker Hut; 
Freiheit schreibt auf eure Fahnen, für die Freiheit unser Blut! 
 

3. Vaterland, Du Land der Ehre, stolze Braut mit freier Stirn! 
Deinen Fuß benetzen Meere, deinen Scheitel krönt der Firn, 
Laß um deine Huld uns werben, schirmen dich von unsrer Hand, 
Dein im Leben, Dein im Sterben, ruhmbekränztes Vaterland! 
 

4. Schwenkt der Schläger blanke Klingen, hebt die Becher, stoßet an! 
Unser Streben, unser Ringen, aller Welt sei´s kundgetan! 
Laßt das Burschenbanner wallen, haltet´s hoch mit starker Hand, 
Brausend laßt den Ruf erschallen: Ehre, Freiheit, Vaterland! 
 

Es lebt der Schütze froh und frei 
1. Es lebt der Schütze froh und frei, mit ihm die ganze Jägerei. 

Und kommt der Feind ins Land herein, und sollt´s der Teufel selber sein, 
Es ruhen unsre Stutzen nicht, bis daß das Auge bricht. 
 

2. Und ist das Schwarze noch so klein, es muß ein jeder Schuß hinein. 
Und kommt...  

 
3. Im Tal und auf den Bergeshöh´n, woll´n wir auf treuer Wache steh´n. 

Und kommt... 
 
4. Es lebe unser Österreich, an Schönheit ist im keines gleich. 

Und kommt... 
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Sind wir vereint (1-3) 
1. Sind wir vereint zur guten Stunde, wir starker, froher Männerchor, 

So dringt aus jedem frohen Munde die Seele zum Gebet hervor: 
Denn wir sind hier in ernsten Dingen mit hehrem, heiligen Gefühl, 
Drum muß die volle Brust erklingen ein volles helles Saitenspiel. 
 

2. Wem soll der erste Dank erschallen? Dem Gott, der groß und wunderbar 
Aus langer Schande Nacht uns allen im Flammenglanz erschienen war; 
Der unsrer Feinde Trotz verblitzet, der unsre Kraft uns schön erneut 
Und auf den Sternen waltend sitzet von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

3. Wem soll der zweite Wunsch ertönen? Des Vaterlandes Majestät! 
Verderben allen, die es höhnen! Glück dem, der mit ihm fällt und steht! 
Es geh´, durch Tugenden bewundert, geliebt durch Redlichkeit und Recht, 
Stolz von Jahrhundert zu Jahrhundert, an allen Kraft und Ehren ungeschwächt. 
 

Im Krug zum grünen Kranze 
 

1. Im Krug zum grünen Kranze, da kehrt´ ich durstig ein; 
Da saß ein Wand´rer drinnen, ja drinnen, am Tisch bei kühlem Wein. 
 

2. Ein Glas war eingegossen, das wurde nimmer leer; 
Sein Haupt ruht´ auf dem Bündel, ja Bündel, als wär´s ihm viel zu schwer. 
 

3. Ich tät´ mich zu ihm setzen, ich sah ihm ins Gesicht, 
Das schien mir gar befreundet, befreundet, und dennoch kannt´ ich´s nicht. 
 

4. Da sah auch mir ins Auge der fremde Wandersmann 
Und füllte meinen Becher, ja Becher, und sah mich wieder an. 
 

4. Hei, was die Becher klangen, wie brannte Hand in Hand: „Es lebe die 
Liebste Deine, ja Deine, Herzbruder, im Vaterland!“ 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Farbenkunde 
 

der  
 

K. Ö. St. V.  Badenia zu Baden 
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Farbenkunde: 
 
 Verbindung Farben Deckelfarbe 

1. Guelfia Wien (Mutterverbindung) grün-rosa-gold violett 

 

2. Santa Crux zu Heiligenkreuz (Tochterverbindung) grün-gold-blau schwarz 

 

3. Merkenstein Berndorf (Freundschaftsverbindung) blau-weiß-gold rosenholzbraun 

4. Normannia Graz (Freundschaftsverbindung) blau-gold-rot cognacbraun 

 

5. Waldmark Neunkirchen (Gründungsverbindung) blau-gold-grün grün 

6. Babenberg Wr.Neustadt (Gründungsverbindung) schwarz-grün-gold dunkelbraun 

 

7. Teutonia Innsbruck (älteste MKV-Verbindung; 1876) grün-weiß-schwarz dunkelgrün 

8. Waldmark Horn (älteste NÖMKV-Verbindung; 1904) schwarz-grün-gold weinrot 

 

9. Tuistonia Mödling hellblau-weiß-gold weinrot 

10. Franzensburg Mödling gold-rot-blau ziegelrot 

11. Sonnberg Perchtoldsdorf  rot-weiß-violett rot 

12. Danubia Wien violett-weiß-gold dunkelblau 

 

13. Veritas Baden (im ÖCV) blau-gold-schwarz goldgelb 
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Verbindungsgeschichte 
 

der 
 

K. Œ. St. V.  Badenia zu Baden 



Der Beginn: 
 
Obwohl schon lange seitens einiger Couleurstudenten der Plan bestand, in Baden eine 

Studentenverbindung zu installieren, konnte dieses Vorhaben erst in den späten 20er Jahren 

realisiert werden. Aktive der Guelfia Wien waren bei den Vorarbeiten federführend. Da 

Gemeindepfarrer und die Schulen diesen Anstrengungen gegenüber positiv eingestellt waren, fand 

bald nach der ersten Kontaktaufnahme am 17. August 1928 im Pfarrhof St. Stephan der 

Gründungsconvent statt.  

 

Als Führungschargen wurden Dr. Otto Trübswasser v. Dr. cer. 

Faust als Senior (Guelfia Wien, †1974), Gustav Tyukos v. 

Roderich als Consenior (Babenberg Wr. Neustadt, †1992) und 

Hofrat Dr. Michael Stickler v. Herwig als Fuchsmajor 

(Waldmark Neunkirchen, †1981) gewählt. Schriftführer war Franz 

Haberl v. Giselher (Guelfia Wien, nach der Wiedergründung nicht 

mehr Mitglied) und Kassier Hubert Matter v. Hildebrand 

(Guelfia Wien, †1960). Das Amt des Philx bekleidete Prof. Dr. 

Ernst Holler v. Gunther (Nordgau Wien im ÖCV).  
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Guelfia Wien fungierte offiziell als Mutterverbindung.

 Dr. cer. Faust 

Da sowohl sie als auch die beiden anderen Mittelschulverbindungen, die maßgeblich an der Geburt 

Badeniae beteiligt waren (Waldmark Neunkirchen, Babenberg Wr. Neustadt) ,GRÜN und 

GOLD in ihren Burschenbändern tragen, wurden diese beiden als Randfarben für unser 

Burschenband auserkoren. Als Mittelfarbe übernahm man das VIOLETT aus der Deckelfarbe 

Guelfiae. Wenig später schrieb unser Gründungssenior sowohl die Texte unserer Fuchsen- und 

Burschenstrophe als auch den des Bundesliedes.

 

Bei der Keilung ergaben sich aufgrund der feindseligen Haltung des am Badener Gymnasium 

wirkenden Religionsprofessors Hlavati, der in Badenia eine Gefährdung der Moral und des 

Studiums der Badener Jugend sah, von Anfang an Schwierigkeiten. Viele glauben jedoch, daß er in 

dem neuen Verein eine Konkurrenz für seine Studentenkongregation befürchtete. Die Abneigung 

ging soweit, daß auch mehrere Aussprachen keine Abhilfe schaffen konnten. Hlavati verbot seinen 

Schülern den Beitritt zu Badenia und bedachte bereits Beigetretene mit schlechten Zensuren. 

Deshalb mußte das Keilgebiet auf die Realschule beschränkt werden, wo unter anderem Philx 



Gunther unterrichtete. Trotz dieser Probleme konnten auf der 

Semesterantrittskneipe am 28. Oktober 1928 die ersten 

Füchse recipiert werden. Bald danach wurden 2 Vollwichsen 

angeschafft. 

Am 15. Dezember desselben Jahres fand im Hotel 

„Goldener Löwe“ (heute das Lokal „Krügerl“ bzw. das 

Nachtlokal „Blue Box“ + „Bluff“) das offizielle 

Publikationsfest statt. Laut Dr. cer. Fausts 

Verbindungsgeschichte war es ein herrlicher Kommers, auf 

dem der Landwirtschaftsminister, der Badener BM 

Kollmann und der Präsident des VPV (Verband katholisch-

deutscher Pennalverbindungen Österreichs), Fritz Krieger 

(BBN), das Ehrenband erhielten.  
Präsenzliste:  Semesterantrittskneipe 1928  

Der Nationalsozialismus: 

 
Als der VPV, dem Badenia seit ihrer Gründung angehörte, wegen Uneinigkeit zerfiel, wurde 2 

Jahre danach,  im Jahre 1933, der MKV ins Leben gerufen. Interessanterweise führen die MKV-

Annalen Badenia als Urkorporation an, die Verbindungschronik unseres Gründungsseniors jedoch 

widerspricht dieser Behauptung: Unsere Korporation habe dem MKV vor dem Krieg nie angehört.  

 

Doch auch innerhalb unserer Gemeinschaft kam es zu Zerwürfnissen: Nach der Machtübernahme 

Hitlers 1933 fand die nationalsozialistische Idee in Verbindungen verstärkt Befürworter, die 

allmählich eine Opposition zu den christlich-demokratisch eingestellten Mitgliedern bildeten. Dies 

und zunehmender Druck von außen (Hlavati, etc.) waren Gründe für Austritte und Ausschlüsse 

vieler Badenen. Anfang 1935 war die Zahl der Aktiven auf 3 gesunken, und so mußte der aktive 

Verbindungsbetrieb eingestellt werden (Sistierung). Den letzten aufrechten Bundesbrüdern wurde 

1938 nach dem Anschluß durch die von den neuen Machthabern verfügte Zwangsauflösung die 

Entscheidung abgenommen, ob Badenia weiter bestehen sollte. Hauptgründe dieser Verfügung 

durch die Nazis waren das Bekenntnis zum Katholizismus und zu Österreich (siehe Prinzipien 

religio und patria). Im Gegensatz zu anderen Verbindungen gab es bei Badenia keinen geheimen 

Verbindungsbetrieb.  
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In den letzten Tagen vor dem Einmarsch der Roten Armee ging das knapp 7 Jahre verborgen 

gehaltene Verbindungsinventar samt Wichsen im allgemeinen Chaos verloren. Einzig und allein das 

Budenbuch aus den Gründungsjahren tauchte Ende der 50er Jahre völlig überraschend wieder auf, 

wobei die näheren Umstände bis heute unbekannt sind. Weit schwerer aber wogen die 

menschlichen Verluste: Von den ca. 30 Bundesbrüdern aus Vorkriegstagen hatte ein 1/3 sein Leben 

lassen müssen. 

 
 

Nach dem Krieg: 
 

Für einige Bundesbrüder kam eine weitere Mitgliedschaft aufgrund ihrer politischen Vergangenheit 

nicht mehr in Frage. Wegen erheblicher finanzieller Schwierigkeiten und der politischen Umstände 

während der Besatzungszeit fielen die Wiedergründungsbemühungen erst Ende 1949 auf 

fruchtbaren Boden: für den 7. Jänner 1950 wurde im Wiener Restaurant „Janisch“ in der Wiedner 

Hauptstraße eine Vorbesprechung vereinbart, weil an offizielle Reaktivierungsbestrebungen in 

Baden, dem Sitz der russischen Kommandantur, nicht zu denken war. Dieses Zusammentreffen 

sollte zum Wiedergründungsconvent werden, auf welchem ein „Notchargenkabinett“ unter der 

Leitung des Badenen Prof. Hans Mitterlehner v. Siegfried (Vindobona II zu Wien) gewählt und die 

Rückkehr nach Baden zum Hauptziel erklärt wurde. Trotz der Anstrengungen der Wiener und 

Badener Badenen verstrich das erste Semester ohne konkrete Ergebnisse.  

 

Mitte 1950 traten Kurt Benesch v. Tannhäuser (1952 erster Kx des MKV) als Senior und Wilhelm 

Brauner v. Plato als Consenior (beide Rhaetia Wien) an die Spitze der Verbindung. Sie 

ermöglichten den ersten bescheidenen Verbindungsbetrieb in dem, wie es Tannhäuser nennt, 

„strategischen Bereitstellungsraum“ Mauer-Liesing und dem dortigen Gasthof „Tannheim“. Bald 

wurde der erste Urbadene seit 1938 recipiert. 

 

1952 wurde Badenia einstimmig in den MKV aufgenommen, und Plato schlug die erste Kneipe in 

Baden seit der Reaktivierung. Endlich, 3 Jahre nach der Wiedergründung, gelang die Übersiedlung 

in die „Urheimat“ im Rahmen des 25. Stiftungsfestes mit Hilfe tatkräftiger Unterstützung der 

Gemeinde und des ansässigen CV-Zirkels. Groß waren die Bedenken auf die Reaktionen der 

russischen Besatzer. Die Liedertexte mußten zwar den sowjetischen Behörden zur Genehmigung 

vorgelegt werden und der Kommers stand unter Aufsicht zweier Offiziere der Roten Armee, doch 

sonst gestaltete sich das Zusammenleben mit den Okkupanten unproblematisch.  



 

Für die folgenden Jahre wurde das Gasthaus „Domesle“ (heute Gasthaus Schwanke) in der 

Palffygasse 7 unser Verbindungsheim. Im Februar 1954 erschien die erste Nummer unserer 

Verbindungszeitschrift „Badenenruf“. 12 Monate später fand Badenia endlich eine Bude in der 

Renngasse (Hotel „Papst“). Bald danach gab es in personeller Hinsicht Probleme mit der 

neugegründenten Mittelschullandsmannschaft „Aquae“, die sowohl katholisch-monarchistisches, 

als auch deutsch-nationales Gedankengut vertrat, und der pennalen Burschenschaft „Normannia“. 

Außerdem sollte die vor dem Krieg entstandene Hochschulverbindung „Herulia“ reaktiviert 

werden. Solcher Konkurrenzkampf ist für uns heute undenkbar. 

 

 

Die 60er und 70er Jahre: 
 

Am Beginn der 60er Jahre kam es auf  Betreiben von Bbr. Josef  Schano v. Dr. cer. Laurin und Bbr. 

Ferdinand Runge v. Dr. cer. Ingo, dem damaligen Philx der Merkenstein Berndorf,  zum 

Bändertausch zwischen Badenia und der Triestingtaler Verbindung. Dies sollte anscheinend eine 

Art Entwicklungshilfe sein, weil Merkenstein in paar Monate zuvor reaktiviert worden war.  

34. Stiftungsfest Badeniae 1962 
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Auf dem Festkommers des 35. Stiftungsfestes 1963 erhielt der damalige LH Dipl. Ing. DDDr. 

Leopold Figl v. Schwips das Ehrenband. Als im Herbst 1965 das Haus in der Renngasse einem 

Neubau weichen mußte, verlor Badenia ihr Verbindungslokal und im Zuge der Budenauflösung 

auch das Prunkstück der Einrichtung, einen Billardtisch. Das Gasthaus „Domesle“ wurde wieder 

einmal zum provisorischen Sitz der Verbindung.  

 

1967/68 war Badenia Landesvorsitzende Verbindung und organisierte das Landestreffen. Da der 

damalige Senior Erwin Hein v. Attila mit den Betreibern des Kongreßhauses keine Einigung 

erzielen konnte, fand der Festkommers, der gleichzeitig den Höhepunkt unseres 40. 

Jubelstiftungsfestes darstellte, im Saal der AK statt.  

 

1970 ergab sich die Möglichkeit, die Kellerräume des „Batzenhäusls“ am Theaterplatz zu beziehen, 

weil die dort beheimatete kath. Hochschuljugend im Auflösen begriffen war. Nachdem der Umbau 

unter Mithilfe vieler Bundesbrüder abgeschlossen worden war, war Badenia jedoch gezwungen, den 

Hauptraum an den Betreiber des zukünftigen Restaurants abzutreten. Dieser ließ den eigentlichen 

Vorraum, unsere heutige Bude, renovieren. Die Ablöse sanierte die schlechte finanzielle Lage 

unserer Verbindung.  

 

Anfang 1974 stand Badenia knapp vor der Sistierung, weil seit 3 Jahren keine Reception erfolgt 

war. Eine Wende brachte das Seniorat des Bbr. Nikolaus Holler v. Dr. cer. Eros, der dieses Amt 10 

Mal in Folge bekleiden sollte. Unter seiner Führung wuchs der Fuchsenstall schnell und stetig, und 

der Aktivenbetrieb intensivierte sich in beträchtlichem Maße. Beim 50. Stiftungsfestkommers 

konnte Dr. Eros 3 Stiftern Badeniae das 100-Semesterband verleihen.  

 

1978 wurde die Tochterverbindung Badeniae gegründet, die C. Ö. St. V. Santa Crux zu 

Heiligenkreuz. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Von den 80ern bis zur Gegenwart: 
 

Ein wahrer Fuchsenboom brach 1979/80 über die Verbindung herein, sodaß zeitweise 2 FxFx 

eingesetzt werden mußten.  

1980 übernahm Badenia abermals den Landesvorsitz und während der 500-Jahrfeier der Stadt 

Baden fand das Landestreffen und gleichzeitig die KV des EKV (Europäischer Kartellverband) 

statt. Der Festkommers ging als „Badener Auszugskommers“ in die MKV-Geschichte ein, weil sich 

einige KbrKbr durch die offizielle Begrüßung einer Mädchenverbindung so beleidigt fühlten, daß 

sie die Veranstaltung verließen.  

 

Anfang der 80er Jahre veranstaltete Badenia mit der Badener CV-Verbindung Veritas zweimal 

einen Frühlingsball und das Aussehen der Bude wurde neuerlich umgestaltet.  

 

 

Nach einer langen Phase der Prosperität sahen sich ab 1982 mehrere 

CHCs mit Keilungsproblemen konfrontiert. 1984 konnten diese durch 6 

Receptionen bewältigt werden, seit damals läuft die Keilung bis heute fast 

immer auf Hochtouren. Ob seiner Verdienste um Badenia wurde  

Bbr. Eros 1985 als drittem Urbadenen nach Josef Schano v. Laurin und 

Dr. Klaus Wejwoda v. Augustus der Ehrentitel „doctor cerevisiae“ 

verliehen.  

 
Dr. cer. Eros  

 

2 Jahre später wurde auf dem KC 1987 die neue GO beschlossen, die am 01.01.1988 in Kraft trat. 

Im November 1988 feierten wir im Seminarhotel unser 60. Stiftungsfest mit 43 Gastchargierten und 

über 350 Gästen.  

 

Im Jahre 1990 überschritt die Anzahl der aktiven Bundesbrüder durch die Reception von 10 

Fuchsen (3 davon noch bei Badenia) die 50-Mann-Marke.  

 

Für die Periode 1991/92 wurde Badenia vom LV-Convent des NÖMKV nunmehr zum dritten 

Mal zur Landesvorsitzenden Verbindung gewählt. 
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Studentengeschichte 



Von den Anfängen bis zur Reformation (16. Jhdt.): 
 

Hohe Schulen gab es bereits im Altertum (Alexandria, Athen, Beirut, Rom). Für den 

deutschsprachigen Raum entwickelte sich die organisierte Bildung erst später, etwa ab der 

Christianisierung. 

Im 7. Jahrhundert entstanden die zur Heranbildung der Novizen dienenden Klosterschulen. Das 

Wissen wurde in "7 freie Künste" gegliedert, von denen das TRIVIUM aus Grammatik, Rhetorik 

und Dialektik, das QUADRIVIUM aus Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik bestand. 

Nebenbei wurden Latein, Psalmen und Kirchengesang geübt. Die Klosterschulen zeichneten sich 

durch strenge Disziplin aus. Die Grundlage des Wissens war die Bibel. Etwa im 11./12. Jahrhundert 

überwogen die Domschulen. 

 

Erst die geistige Richtung der Scholastik1 (credo, ut intelligam, Thomas v. Aquin, Eckhart) förderte 

die notwendige Synthese aus geistlichem und weltlichem Wissen. Wesentliche Impulse zur 

Gründung der "Universitas" kamen aus Kairo (970). Obwohl die Universität Bologna (1044, 

Rechtswissenschaften) erheblich früher als die Pariser Universität (1256; umfassende Schule) 

entstand, erlangte die Pariser für die nachfolgende Geschichte mehr Bedeutung, denn dort wurde 

erst im 14. Jahrhundert der eigentliche Begriff 

"universitas" (=Gemeinschaft von Lehrern und Schülern) 

geschaffen. Die Angehörigen der Sorbonne, Professoren 

wie Studenten, unterstanden dem Papst und der kirchlichen 

Gerichtsbarkeit. Dies wurde auch vom französischen 

König bestätigt. Die Gerichtsbarkeit wurde vom Kanzler 

der Universität ausgeübt, der kein Mitglied der Universität 

war, sondern als Vertreter des Bischofs von Paris agierte. 

Er wachte über die Reinheit der Lehre und vergab die akademischen Grade.  

Die Studenten wurden nach ihrer landsmannschaftlichen Herkunft in Nationen gegliedert. So gab 

es z.B. in Bologna die Diesseitigen (citramontanorum), das waren die 3 Nationen Italiener, und die 

Jenseitigen (ultramontanorum), 14 Nationen aus dem Rest der Welt. Die Universitätsverfassungen 

waren demokratisch, zum Teil hatten sie ihre eigene Gerichtsbarkeit. 1155 erließ Friedrich 

"Barbarossa" das Scholarenprivileg "authentica habita" zum Schutz der wandernden Schüler, 

welche die Grundlage für alle späteren Universitätsprivilegien bildete. Voraussetzungen für ein 
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1 Scholastik, abgeleitet vom mittellateinischen scholasticus „Schulmeister“ (als Adjektiv „schulisch“), ist eine wissenschaftliche 
Denkweise und Methode, die in der mittelalterlichen lateinischsprachigen Gelehrtenwelt entwickelt wurde. Scholastik war der 
Versuch, die christliche Glaubensoffenbarung rational zu untersetzen und in ein theoretisches System zu bringen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sorbonne_DSC09369.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter


Universitätsstudium gab es nicht, zumal es kein Gymnasium gab. Der studentische Werdegang war 

vom "scholar simplex" über den "Baccalaureus" bis zum "Magister" oder "Doktor". 

 

1348 stiftete Kaiser Karl IV nach Pariser Vorbild die erste deutsche 

Universität in Prag, doch verfügte sie die ersten 18 Jahre nicht 

einmal über ein eigenes Gebäude. Herzog Rudolf IV, der "Stifter", 

errichtete 1365 die "alma mater Rudolphina", die Wiener 

Universität. In der Folge entstanden die Universitäten Heidelberg 

(1386), Köln (1388), Erfurt (1392), Würzburg (1402), Leipzig (1409), 

Rostock (1419), Trier (1454), Basel (1460), Wittenberg (1502); als 

Grundlage der mittelalterlichen Bildung wurden die schon erwähnten 

7 freien Künste (artes liberales) in der so genannten Artistenfakultät 

gelehrt, erst dann konnte man den Studenten als Hochschüler 

bezeichnen (Philosophie, Medizin, Rechtswissenschaften und 

Theologie).  
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Ein großes Problem war neben den Räumlichkeiten die 

Unterbringung der Studenten. 1257 gründete Rudolf von Sorbonne in Paris das Collegium als 

Wohn-, Eß-, und Schlafgemeinschaft. Die Heimbewohner (socii) des Collegium Sorbonicum 

wählten aus ihren Reihen einen Prior. Diese Gemeinschaft hielt ihren Siegeszug an allen 

Universitäten an und wurde auch Burse genannt. Burse bedeutete ursprünglich Geldbeutel (vgl. 

Börse) und bezeichnete ein Haus, das von einer aus einem Beutel lebenden Gemeinschaft bewohnt 

wird. Der einzelne Bewohner war der bursant, Bußgesell, bursch (Ab dem 18. Jahrhundert 

entwickelte sich daraus der Sammelbegriff Burschenschaft, ab 1815 bezeichnet es einen bestimmten 

Korporationstyp). In den Bursen wurde auch unterrichtet, das Leben glich dem eines heutigen 

Internats (Kleidung: kirchliche Tracht). Bursen waren oft Stiftungen reicher Landsleute und 

Adeliger. Viele Begriffe stammen aus der Zeit der Bursen, z.B.: Bursch, Bude, bürsteln. Zu Beginn 

der Reformation2 zerfielen die Bursen infolge des Verbotes jeglichen Privatbesitzes der Bewohner. 

Vereinzelt gibt es Bursen als Stipendienstiftungen bis 1938, heute erinnern noch einige Namen 

daran (Wien I, Alte Bursa). 

 

 
2 Seine 95 Thesen sandte Martin Luther am 31. Oktober 1517 an den Erzbischof von Mainz und einige gelehrte Freunde (ob es den 
berühmten Thesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg gegeben hat, ist umstritten). Luthers Thesen sollten Grundlage für 
einen wissenschaftlichen Disput sein. Doch die Thesen wurden ins Deutsche übersetzt und konnten mit Hilfe der neu erfundenen 
Buchdrucktechnik schnell verbreitet werden. Da sie gegen den Willen Luthers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, setzte 
eine ursprünglich nicht beabsichtigte Diskussion in allen Bevölkerungsschichten ein, die nicht immer nur theologische Argumente 
beinhaltete. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Karl_IV._%28HRR%29.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/95_Thesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Wittenberg


Zum Unterschied vom deutschen Sprachraum entstanden 

im romanischen die schon erwähnten "Nationen" nach 

sprachvölkischer Herkunft. Ihre Charakteristik war das 

Streben, eigene Landsleute zu organisieren, und sich so 

gebührend Einfluss zu verschaffen. So musste der Neuling 

einen Eid absolvieren, der ihn fest an die Nation band. 

Nationen hatten eigene Schutzpatrone. Kaiser Karl V 

gestattete den beiden Vorstehern der deutschen Nationen 

sogar das Recht, Notare zu ernennen, Waffen zu tragen 

und uneheliche Kinder zu legitimieren. Von den deutschsprachigen Universitäten kannten nur Prag, 

Wien und Leipzig eine Nationengliederung. Es bestand zu dieser Zeit Mitgliedszwang. Die eigene 

Verwandtschaft mit den Gilden legte den Studenten sogar die Zahlung eines Eintrittsgeldes auf. Der 

Aufnahmeritus (Deposition) wurde zuerst als inoffizieller Akt von Paris übernommen. Der Neuling 

(Bejan, Fux, Voss) musste sein "tölpelhaftes Verhalten" ablegen, "abstoßen", um ein echter Student 

zu werden. Qualvolle körperliche und seelische Behandlungen musste der "Fux" über sich ergehen 

lassen, zusätzlich musste er ein Depositionsgeld und einen Depositionsschmaus "blechen". Die 

Nationen zeigten die ersten Ansätze einer Selbstverwaltung und entwickelten eine eigene Tracht. 

Später wurde die Deposition ein offizieller Aufnahmeakt. In engem Zusammenhang bildet sich ab 

dem 16. Jahrhundert der "Pennalismus" aus, 

dessen Anfänge ebenfalls aus Frankreich stammen. 

Dieser Brauch wurde als gründlichere Deposition 

und später als Nachfolge derselben angesehen. Die 

"Neuankömmlinge" (Pennäler) durften für die 

älteren Studenten Schreibfeder tragen und wurden 

wiederum von ihren "Schoristen" gequält. Erst 

nach einer Frist von ungefähr einem Jahr 

(Pennaljahr) konnte dem Pennäler die Absolution 

erteilt werden. Die Kosten für den 

Absolutionsschmaus hatte natürlich der Pennäler 

zu bezahlen. Ein gemeinsames Vorgehen unter 

dem Einfluss des Humanismus infolge diverser Ausartungen bereiteten dem Brauch ein Ende. 

Gegen 1670 ist der Pennalismus allgemein verschwunden. Im Kampf gegen den Pennalismus 

wurden auch dessen Hauptträger, die Nationen, verboten. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Deposition_-_Holzschnitt_16._Jahrhundert.jpg
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Reformation bis Revolution: 
 

Die Entwicklung neuer nationsähnlicher Formen begann schon früher, organisierte Formen gab es 

aber erst ab 1615. Diese neuen Nationen wurden später als "Landsmannschaften" (idf FM) 

bezeichnet. Die LM waren von der Universität unabhängige Institutionen, die sich erst entsprechend 

der geänderten politischen Situation (infolge der Reformation musste der Großteil der deutschen 

Universitäten die enge Bindung zur Kirche aufgeben und unterstand nun den Landesfürsten) nach 

landschaftlicher (landsmännischer) Herkunft gegliedert haben. Demokratische Einrichtungen 

(Senior, Consenior, Fiscale, Pedellen, Convente) mit zunftmäßigem3 Charakter, studentisches 

Leben, genossenschaftlich-corporative Züge zeichneten eine LM aus. Sie bildeten den Comment aus 

(Regeln für den Umgang untereinander, Bräuche und Trinksitten, vorerst auch den Pennalstatus), 

trugen farbige Hutschleifen, führten Stoßdegen, huldigten dem Duell, Spiel und Tanz. Eine 

Verrohung der Sitten nach dem 30jährigen Krieg (1648 westfälischer Friede), eine förmliche Duell- 

und Trunksucht, sowie die Abschaffung des Pennalzwanges führten allmählich zum Niedergang der 

burschlichen Vorherrschaft. Die Zugehörigkeit zur LM (Pflichtzugehörigkeit) endete mit dem 

exmatrikulieren. Eine Art Alt-Herren-Bund oder ein Lebensbundprinzip gab es nicht. In 

österreichischen Erblanden spielten die LM kaum eine Rolle. 

 

Eine besondere Bedeutung in der weiteren Entwicklung kam den der Freimaurerei verwandten 

"Studentischen Orden" zu. Sie entstanden Mitte des 18. Jahrhundert (Göttinger Konkordienorden, 

1770) im offenen Gegensatz zu den LM. Unter dem Einwirken der Aufklärung bildeten sich 

Verbindungen, die sich wahre Freundschaft und Beglückung der Menschheit zum Ziel setzten. Sie 

umgaben sich zum Schutz vor Nachstellungen der LM und dem Misstrauen der Behörden mit viel 

Geheimniskrämerei: Schweigepflicht, Zirkel (vorerst als verschlüsselter Wahlspruch) und 

Chargenzeichen wurden eingeführt, neues Liedgut entstand (z.B. Mozarts "Brüder reicht die Hand 

zum Bunde"). Sie schufen ein "Bruderstatut" in dem erstmals festgelegt wurde, dass gegenseitige 

Dienste anerkannt und erwidert werden müssen. Als äußeres Zeichen trugen sie ein Ordenskreuz, in 

welchem Wahlspruch (Abkürzung), Ordensart und Gründungsdatum eingetragen waren. Durch die 

Einführung des Freundschaftsprinzips und des Leibburschentums veredelten sie die bisherigen 

studentischen Bräuche. Mystisches Zeremoniell, überspitzte Ehrauffassung - folglich ständige 

 
3 Eine Zunft – von althochdeutsch zumft „zu ziemen“ – bezeichnet eine ständische Körperschaft von Handwerkern, die im Mittelalter 
zur Wahrung gemeinsamer Interessen entstand und bis ins 19. Jahrhundert existierte. In den Zünften wurden die Regeln der 
jeweiligen Handwerksberufe aufgestellt und überwacht, beispielsweise Ausbildungsregeln, Arbeitszeiten, Produktqualität und Preise. 
Neben dieser wirtschaftlichen Funktion nahmen die Zünfte auch noch religiöse, soziale, kulturelle und militärische Aufgaben wahr. 
Alle Handwerker des Mittelalters mussten zur Berufsausübung in der Stadt Mitglied ihrer Zunft sein. Zünfte hatten ihren Sitz in 
größeren Orten oder dort, wo eine bestimmte Berufsgruppe besonders häufig anzutreffen war. Jede Zunft hatte ein Zunfthaus oder 
eine Zunftstube in der einmal im Jahr ein Zunftmahl stattfand. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Althochdeutsch
http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4ndeordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Handwerker


Duelle, Verrufe und Beschimpfungen - und übertriebene Geheimniskrämerei bescherten den Orden 

den Untergang, einerseits infolge von Verboten, andererseits durch Selbstauflösung. Trotz 

Anfechtungen haben zahlreiche von den Orden entwickelte Formen und Bräuche Eingang in das 

heutige Korporationswesen gefunden. Letzte Spuren von ihnen fanden sich 1819 in Prag. Aus der 

Verschmelzung landsmannschaftlicher und Ordensprinzipien entstand eine neue Form, so genannte 

"renovierte Landsmannschaft", für die später der Begriff "Corps" (:kohr:) aufkam. 

 

Vom 18. ins 20. Jahrhundert: 
 

Auf der Grundlage der LM und der Orden entwickelten 

sich das Corps und die Burschenschaft, durch die dann 

die moderne "Korporationsform" entstand, die sich trotz 

des breiten ideologischen Spektrums bald 200 Jahre 

bewährt. Entscheidenden Einfluss nahm die Strömung des 

klassischen Idealismus4, getragen durch Schiller und 

Goethe. 

Die ältesten Corps wurden 1789 und 1798 (Onoldia 

Erlangen – siehe Bild) gegründet. Bald führten sie einen neuen 

Brauch ein, nämlich das Tragen von Band und Mütze (Vorerst dachte 

man nur an ein ideelles Band). Das zwei- oder dreifarbige Brustband 

wurde bald zum wichtigsten Symbol, zum Zeichen für die 

Zusammengehörigkeit aller Brüder. Allgemein üblich wurde es erst 

ab 1830. Aus der zunächst zeitgenössischen Kopfbedeckung wurde 

der allgemeine Dreispitz aus der Zeit der napoleonischen Kriege. Die 

noch heute übliche Schirmmütze entstand aus dem Militär. Das einst 

so freie Burschentum war nun in Form der Corps gezwungen, sich 

dem patriarchalischen Willen des Monarchen unterzuordnen. Die damals aufkommende Zeremonie 

des Landesvaters kann als Symbol des Wandels bezeichnet werden. Etwa seit 1783 ist der Zirkel in 

der Form, wie sie heute bekannt ist, entstanden. 
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4 Die Französische Revolution mit ihrer Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bildet die Basis für die Weimarer 
Klassik und hatte einen generellen Einfluss auf den gesamten deutschen Kulturbetrieb, wie z. B. auf das Werk von Ludwig van 
Beethoven in der zeitgenössischen Musik. Im Zentrum des klassischen Kunstkonzepts steht das Streben nach harmonischem 
Ausgleich der Gegensätze. In Anlehnung an das antike Kunstideal wird nach Vollkommenheit und der Übereinstimmung von Inhalt 
und Form gesucht. Wo Goethe in der Natur ein Modell für den universalen Zusammenhang aller Erscheinungen suchte, wurde für 
Schiller die Geschichte zum wichtigsten Bezugspunkt. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Kneipe_Corps_Suevia_T%C3%BCbingen_um_1815.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bundeszeichen_Corps_Onoldia_Erlangen.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit%2C_Gleichheit%2C_Br%C3%BCderlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven


Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nach der Französischen Revolution (1789)5, hatte Napoleon seine 

Herrschaft über fast ganz Europa ausgedehnt. Politiker versagten, infolge dessen waren die 

Intellektuellen des deutschen Volkes gezwungen, zum Kampf aufzurütteln (Arndt, Körner, Kleist, 

Jahn, Fichte). In patriotischen Schriften und Reden riefen sie zum Widerstand und zur Befreiung 

von der Fremdherrschaft auf und fanden damit Begeisterung bei der akademischen Jugend. Bereits 

1797 bildete sich in Wien und 1809 in Innsbruck ein kurzlebiges Akademikercorps zum Kampf 

gegen Napoleon. 1813 erhielt der preußische Major Lützow die Erlaubnis, ein Freicorps 

aufzustellen. Viele Studenten schlossen sich dem Corps zum bevorstehenden Entscheidungskampf 

an. Trotz weniger entscheidender militärischer Erfolge verdankt die Truppe ihren Ruhm den 

Dichtungen Körners. Der Einfluss der 

Romantik wirkte sich zugunsten der 

Befreiungskriege aus. 

Nachdem Napoleon besiegt war (1814/15 

Wiener Kongreß)6 kehrten die Studenten 

an ihre Studienorte zurück. Beseelt von der 

Freiheitsidee gründen 1815 in Jena 

ehemalige Lützower die erste 

Burschenschaft, deswegen wird sie als 

Urburschenschaft bezeichnet. Zum 

Unterschied zu anderen studentischen Vereinigungen hatte die Urburschenschaft eine betont 

politische Zielsetzung ("...gegen fremde Unterjochung...die vorige Ehre und Herrlichkeit unseres 

Volkes wieder fest zu gründen..."). Echo fand diese Idee schließlich an allen Universitäten. 1816 

stifteten Frauen und Jungfrauen der Jenaer Burschenschaft eine Fahne (Rot-Schwarz-Rot, goldener 
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5 Der Begriff Französische Revolution bezieht sich auf die historischen Vorgänge im Zeitraum zwischen 1789 und 1799 in Frankreich 
und bezeichnet eigentlich 3 verschiedene Revolutionen. Die Revolution markiert den Übergang von der frühen Neuzeit zur Moderne 
und stellt eine der wichtigsten Zäsuren in der europäischen Geschichte dar. Im Zeitraum vom 14. Juli 1789 (Sturm auf die Bastille) 
bis zum 9. November 1799 (Beginn der Herrschaft Napoléons) vollzog sich der Übergang Frankreichs von der absoluten Monarchie 
zur Republik. Obwohl die Republik umfänglich und dauerhaft erst 1871 etabliert werden konnte, veränderte die Revolution die 
Gesellschaft Frankreichs und Europas grundlegend. Hier wurde das Modell der modernen Staats- und Gesellschaftsordnung 
geschaffen. Die Errungenschaften der Revolution wie persönliche Freiheit, Meinungs- und Pressefreiheit und Gleichheit aller Bürger 
vor dem Gesetz, eine gleiche Besteuerung, das allgemeine Wahlrecht, das Selbstbestimmungsrecht des Volkes, die Bindung des 
Staates an eine Verfassung und die Berufs- und Gewerbefreiheit (Grundrechte) sind heute fundamentaler Teil des Bewusstseins der 
Bürger der westlichen Demokratien und, zumindest auf dem Papier, Grundlage des Rechtes der meisten Staaten der Erde. 
 
6 Der vom 18. September 1814 bis zum 9. Juni 1815 abgehaltene Wiener Kongress war eine Konferenz von politisch 
bevollmächtigten Vertretern aus rund 200 europäischen Staaten, Herrschaften, Körperschaften und Städten, darunter allen 
bedeutenden Mächten Europas mit Ausnahme des Osmanischen Reichs. Die führende Rolle spielten die Großmächte Russland, 
Großbritannien, Österreich, Preußen und die wiederhergestellte französische Monarchie. Die formell am 1. November 1814 eröffnete 
Konferenz, der mehrere Vorgespräche vorausgingen, diente der Festlegung der Neuordnung Europas nach der Niederlage des 
napoleonischen Frankreichs im vorangegangenen Frühjahr. Angesichts der Veränderungen der politischen Landkarte des 
Kontinentes durch Napoleon war die Grenzziehung und Staatenbildung im Sinne des Legitimitätsprinzips das bestimmende Element 
des von Metternich geleiteten Kongresses. Die Beratungen über die deutschen Angelegenheiten wurden angesichts des 
Gesprächsumfangs von den übrigen europäischen Angelegenheiten getrennt abgehalten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:CongressVienna.jpg


Eichenzweig und Fransen). Diese Gesinnung galt es nun in alle Welt zu tragen. Daher kam es 1817 

(300. Jahrestag der Reformation und 4. Jahrestag der „Völkerschlacht bei Leipzig“7) zum 

Wartburgfest. 500 Studenten von fast allen deutschen Universitäten gaben ihm den Rahmen. Nach 

der Feier und außer Programm verbrannten einige Studenten Werke missliebiger Dichter und 

Requisiten als Symbole der Herrschaft (liberalistische Ideen kamen 

zum Ausdruck, gegen den metternichschen Polizeistaat und 

Restaurationspolitik, für Rede-, Lern- und Pressefreiheit). 1819 

erstach einer der Teilnehmer des Wartburgfestes, Karl Ludwig Sand, 

den Dichter Kotzebue, was Metternich als günstige Gelegenheit sah, 

durch die "Karlsbader Beschlüsse" 1819 die Burschenschaften zu 

verbieten (bis 1848 ständig verlängert). Doch im Geheimen bestanden die Burschenschaften weiter 

(Hambacher Fest 1832). Auch an den Schulen fanden burschenschaftliche Ideen rege Aufnahme. 

Mittelschülerverbindungen (=Pennalien) fanden sich in der Folge über die ganze Monarchie verteilt. 

Um 1825 gab es in Österreich keine Hinweise auf diverse Bestände - 

Metternich hatte gute Arbeit geleistet. 
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Seit 1849 gibt es in Österreich die Matura als Gymnasiumabschluß 

und Voraussetzung für ein Hochschulstudium. Die christlich-religiöse 

Begeisterung der Burschenschaften fiel bald der zunehmenden 

politisch-nationalen zum Opfer. So entstanden die ersten 

konfessionellen Verbindungen. 

 

Die 50 Jahre von 1798 bis 1848 waren in der Studentengeschichte 

von größerer Bedeutung als alle anderen Perioden. Es entstanden alle 

heutigen Korporationsformen (schlagende, nicht-schlagende, farbentragende, nicht-farbentragende, 

konfessionelle, konfessionell ungebundene, Sängerschaften, Landsmannschaften). Fast das gesamte 

Brauchtum heutiger Zeit war bekannt. 

1848 brachten in Österreich die Studenten dem Kaiser Forderungen im liberalistischen Sinne vor. 

Dies wurde verhindert, Ausschreitungen waren die Folge. Die Studenten schreiten mit den 

Arbeitern auf die Barrikaden. Metternich musste unter öffentlichem Druck entlassen werden. Zur 

 
 
7 Die Völkerschlacht bei Leipzig war eine Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege. Bei Leipzig in Sachsen kämpften vom 16. bis 
19. Oktober 1813 die Truppen Kaiser Napoleons gegen die Truppen der Verbündeten Österreich, Preußen und dem Russischen 
Reich. Mit insgesamt etwa 510.000 beteiligten Soldaten aus über einem Dutzend Völkern war diese bis zum Beginn des Ersten 
Weltkrieges die größte Schlacht der Weltgeschichte. In dieser wichtigsten Schlacht des Befreiungskrieges gegen die napoleonische 
Fremdherrschaft brachten die verbündeten, zahlenmäßig überlegenen Heere der Österreicher, Preußen, Russen und Schweden 
Napoleon die entscheidende Niederlage bei, die Napoleon dazu zwang sich mit seiner ihm verbliebenen Restarmee und ohne 
Verbündete aus Deutschland zurückzuziehen. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Wartburg_aus_Suedwest.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Klemens_von_Metternich_by_Lawrence.jpg


Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung wurden eine bürgerliche Nationalgarde und eine 

akademische Legion gebildet. Trotz dem 1849 erteilten Verbot für Studentenverbindungen (bis 

1867) gründete sich in Wien das Corps Saxonia. Katholische Studentenverbindungen traten in 

Österreich erst ab 1869 auf (Helvetia Oenipontana Innsbruck, 1864). 

Das traurige Kapitel des Antisemitismus - auch in österreichischen Korporationen - prägte das Bild 

der Studentenverbindungen und der Zeit (Georg Ritter v. Schönerer, Los von Rom Bewegung, 

deutschnationale Parteien [Alldeutsche Bewegung]). Jüdische Studenten traten aus den 

Verbindungen aus und gründeten eigene (Theodor Herzl). 

Wenngleich der Kulturkampf in Österreich nicht jene Form annahm wie in den deutschen Landen, 

führte er zu einer gespannten Stimmung. 

 

Für Mittelschüler galt von 1849 bis 1918 das Verbot, Vereine untereinander zu gründen 

(Koalitionsverbot), welches die Gründung selbiger nicht verhindern konnte (Quercus 

Marcomannia Linz 1866, Teutonia Innsbruck 1876). Um die Jahrhundertwende gab es in Österreich 

etwa 300 deutsch-nationale und 80 katholische Pennalien. 

 

Ein besonders hervorgehobenes Thema soll hier 

mit Duell und Mensur dargestellt werden. 

Ausgangspunkt für Duelle war eine echte, 

provozierte oder eingebildete Beleidigung. Die 

Fechtkunst fand bei uns Eingang aus den 

romanischen Ländern; und bald gingen die Herren 

Studenten nur noch mit Waffen (Degen) spazieren. 

1514 mussten die Wiener Studenten ihre Waffen 

ablegen und hatten zum Schaden auch noch den Spott der Bürger. Darauf zogen 800 Studenten nach 

Wien zu Kaiser Maximilian I, der ihrem Protest nachgab und das Waffentragen wieder gestattete. 

Diese Begebenheit wurde später als der "Lateinische Krieg" bezeichnet. Brach dann häufig auch 

eine regelrechte Duellwut aus, setzten sich später gewisse Regeln durch und das Stoßfechten 

machte dann dem alten, deutschen Hiebfechten Platz. Die Mensur (Nach den Abmessungen der 

Austragungsplätze benannt) wurde nicht mehr zu einer Austragung von Ehrenangelegenheiten, 

sondern stellte durch die Schutzmittel (Paukhose, Fechtbrille, Halskrause, Handschuhe) eine Probe 

für die Paukanten dar, in Ausnahmesituationen fair und kontrolliert zu kämpfen. Eine gewonnene 

Mensur sagt nichts über das "Schmißverhältnis" aus, sondern über die Leistungsfähigkeit. Der 

Convent des Paukanten beurteilt die Mensur mit "genehmigt" oder "nicht genehmigt". 
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Ebenfalls sei das Verhältnis zur holden Weiblichkeit in einem geordneten Absatz dargestellt. 

Erstmals durften Frauen beim Wartburgfest 1817 teilnehmen. Ein endgültiger Wechsel zum 

Besseren trat erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein, als der Status der Couleurdame 

entstand. Da erst 1900 den Frauen alle Hochschulstudien offen standen, bilden sich unter ihnen bald 

Studentinnenkorporationen, von denen aber wahrscheinlich keine nach 1945 reaktiviert wurde. Erst 

Ende der siebziger Jahre kam es zu einigen Verbindungsneugründungen. 

 

Das 20. Jahrhundert 
 

Der erste Weltkrieg bedeutete für das gesamte studentische Leben eine gewaltige Zäsur. Studenten 

und Professoren rückten freiwillig in den Kriegsdienst ein (20 Prozent von ihnen blieben am Feld). 

Das Ende des Krieges bedingte einen sprunghaften Anstieg der Studentenzahlen. Geprägt von der 

Kameradschaft an der Front überwanderten die verschiedenen Lager die tiefen Klüfte. 1928 stellte 

den absoluten Höhepunkt des Korporationswesens dar. Für die Pennalien brachte das Ende des 

Krieges endlich die Koalitionsfreiheit. Es entstanden unzählige Korporationen. Doch es gab in 

zunehmend politische Probleme. Zuerst die Wirtschaftskrise, dann die nationalsozialistische 

Tyrannei veranlassten Korporationsverbände in Deutschland, sich "freiwillig aufzulösen". In 

Österreich wurden alle Korporationen 1938 jäh aufgelöst, konnten aber zum Teil ihre Tätigkeit im 

Untergrund weiterführen. 1940 wurde sogar in Innsbruck die Alpinia gegründet. Eine Reihe von 

Mitgliedern war auch damals in der Widerstandsszene tätig (Standarte 105, ...). 

 

Nach dem 2. Weltkrieg begann ab 1945 die Reaktivierung der Verbindungen und ihrer Verbände, 

die im Wesentlichen 1952 abgeschlossen war. Nicht alle Korporationen reaktivierten, manche 

mussten fusioniert werden oder verschwanden überhaupt. Heute gibt es in Österreich in etwa 125 

Orten 320 pennale und 190 akademische Verbindungen mit etwa 30.000 Mitgliedern. Für den 

pennalen Bereich gibt es heute folgende Verbände: 

 

MKV (Mittelschüler-Kartellverband der farbtragenden Sudentenkorporationen Österreichs) 

1933 gegründet, Nachfolger des MCV und VPV; ca. 165 Korporationen 

ÖPR (Österreichischer Pennälerring) gegründet 1952; Nachfolger mehrerer Verbände 

(BDC... Bundesdelegierten-Convent) 

kleinere Verbände (Ring farbstudentischer Körperschaften, Salzburger Delegierten-

Convent) 
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Für den akademischen Bereich: 

 

ÖCV (Cartellverband der katholischen Österreichischen Studentenverbindungen) spaltet 

sich 1933 vom CV (gesamter deutscher Sprachraum) ab, 43 Korporationen 

ÖKV (Kartellverband katholischer nichtfarbentragender akademischer Vereinigungen 

Österreichs) 

UNITAS (VVÖ), RKAB (Ring katholisch akademischer Burschenschaften) 

 

Weiters bestehen in Österreich 31 Burschenschaften, die in der DB (Deutsche Burschenschaft) oder 

DBÖ (Deutsche Burschenschaft in Österreich) aufgegangen sind, 18 Corps in Kösener 

Seniorenconvent (KSCV), und andere Korporationsformen in der DS (Deutsche Sängerschaft), 

ÖLTC (Österreichische Landsmannschaften und Turnerschaftenconvent). Als Besonderheit seien 

letztlich die in Österreich typischen Ferialverbindungen und Mädchenkorporationen erwähnt. 
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Staatsbürgerkunde 
 

zur Republik Österreich 
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1. Stufenbau der Rechtsordnung:  
 

 
 
1.1 Die Verfassung: 
 
Ist die Grundlage jeder Rechtsordnung. Alle nachgeordneten Normen im Stufenbau müssen durch 
die Verfassung gedeckt sein, sie dürfen ihr nicht wiedersprechen. 
Beispiele für bedeutende Verfassungsnormen:  
Bundesverfassungsgesetz (B-VG 1920 idF 1929) 
Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit (PersFrG 1988) 
Staatsvertrag 1955 
 
Neben den Bundesverfassungsgesetzen gibt es auch Landesverfassungsgesetze 
 
1.2 (Einfache) Gesetze: 
 
sind Normen, die der Ausführung der Verfassung dienen. Sie werden wie die Verfassungsgesetze 
durch Gesetzgebungsorgane beschlossen. Man unterscheidet Bundesgesetz und Landesgesetze. 
Beispiele für Bundesgesetze: 
Allgemein Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB 1811) 
Handelsgesetzbuch (HGB 1897) 
Strafgesetzbuch (StGB 1975) 
Beispiele für Landesgesetze: 
NÖ Jugendschutzgesetz 
Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 
OÖ Kindergartengesetz 
 
1.3 Verordnungen: 
 
Werden in Ausführungen der Gesetze von den Verwaltungsbehörden erlassen 
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1.4 Bescheide: 
 
Werden von den Verwaltungsbehörden erlassen. Sie stellen für einen Einzelfall Rechte fest oder 
gestalten Rechtsverhältnisse. 
Beispiel:  
Ein Bauherr beantragt eine Baubewilligung zur Errichtung eines Einfamilienhauses. Die Behörde 
erteilt oder versagt mittels Bescheid die Baubewilligung. 
 
1.5 Urteil: 
 
Ist eine richterliche Entscheidung in einer einzelnen Rechtssache. Ziel des Urteils ist, den durch 
Gesetz geforderten Zustand herzustellen. 
 
1.6 Vollstreckung: 
 
Ist staatliche Zwangsausübung 
Beispiele: 
Exekution eines zivilgerichtlichen Urteils  
Strafvollzug infolge eines strafgerichtlichen Urteil 
 
 

2. Elemente eines Staates: 
 
Elemente des Staates sind Merkmal, die ein Staat idR aufweisen muss, um in der 
Völkergemeinschaft gleichberechtigt mit anderen Staaten zu existieren.  
 

 
 
2.1 Staatsgebiet: 
 
Ist ein Gebiet, über das ein Staat territoriale Souveränität ausübt. Es ist üblicherweise begrenzt. 
Haben mehrere Staaten territoriale Souveränität über ein Gebiet, so entsteht ein Kondominium. 
(Beispiel: die Golanhöhen zwischen Israel und Syrien) 
 
Zum Staatsgebiet zählen: Das Landesgebiet 
    Der Luftraum 
    Das Küstenmeer 
    Flüsse, Seen 
    Maritime Eigengewässer 
2.2 Staatsvolk: 
 
Staatsangehörige, die der Personalhoheit eines Staates unterstehen, bilden das Staatsvolk. Die 
Beziehung dieser Menschen zu ihrem Heimatstaat sind ein besonderes Treueverhältnis, das durch 
die Staatsangehörigkeit dokumentiert wird. Rechte und Pflichten knüpfen sich an diese 
Mitgliedschaft zu einem Staat, sie werden grundsätzlich durch die innerstaatliche Rechtsordnung 
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bestimmt. Die Staatsangehörigkeit wird meist nach der Abstammung (wie in Ö) oder nach dem 
Geburtsort bestimmt (wie z.B. in Einwanderungsstaaten, etwa den USA) 
 
2.2.1 Erwerb der Staatsbürgerschaft: 
 
Abstammung, Eheschließung, Verleihung auf Antrag der Landesregierung, Annahme eines 
öffentlichen Amtes, Verleihung wegen außerordentlichen Leistung, Verleihung nach dem Ort der 
Geburt 
Seit 1999 sind Kenntnisse der deutschen Sprache Vorraussetzung für die Verleihung 
Bei dieser Einbürgerung ist ein Gelöbnis mündlich abzuleben: 
 
 
 
„Ich gelobe, dass ich der Republik Österreich als getreuer Staatsbürger angehören, ihre Gesetze 
stets gewissenhaft beachten und alles unterlassen werde, was den Interessen und dem Ansehen der 
Republik abträglich sein könnte“ 
 
 
 
Mit der Staatsangehörigkeit sind verschiedene Recht und Pflichten verbunden. 
- Recht zu wählen und gewählt zu werden 
- Recht, öffentliche Ämter zu erwerben 
- Aufenthaltsrecht 
- Pflicht zur Annahme bestimmter Ämter: Geschworener, Schöffe, Vormud 
- Wehrpflicht für männliche Staatsbürger zwischen den 18. und 51. Lebensjahr 
 
2.2.2 Verlust der Staatsangehörigkeit: 
 
-  Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit (die Beibehaltung kann aber bewilligt werden) 
- Entziehung (wer die Interessen oder das Ansehen der Republik schädigt) 
- Verzicht (hat schriftlich zu erfolgen und wird mittels Bescheid festgestellt) 
- Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates 
 

 

3 Staatsgewalt: 
 
3.1 Wesen der Staatsgewalt: 
 
damit ein Staat im Sinne des Völkerrechts existiert, ist neben dem Staatsgebiet und dem Staatsvolk 
auch eine souveräne Staatsgewalt gefordert. Sie ist nach außen unabhängig und nach innen 
selbstregierungsfähig, dh., sie muss im Staat die höchste Gewalt darstellen. 
 



3.2 Träger der Staatsgewalt: 
 

 
 
3.3 Aufgaben des Staates: 
 

 
 
Schutzzweck:  
Die Menschen verlangen vom Staat Sicherheit. Nach inne bedeute das Schutz vor kriminellen 
Handlungen, nach außen z.B. Schutz vor anderen Staaten 
 
Rechts- oder Ordnungszweck: 
Die Rechtsordnung soll nach innen als auch nach außen gewährleistet sein. 
 
Kulturzweck: 
Kulturelle Bedürfnisse sollen durch den Staat befriedigt werden 
 
Wohlfahrtszweck: 
Es sollen die materiellen Daseinsvoraussetzungen der im Staat lebenden Menschen durch 
Förderung des Wohlstandes geschaffen, erhalten und verbessert werden 
 
Sozialzweck:
Der Staat übernimmt die Absicherung der Daseinsvorsorge in fast unbegrenztem Ausmaß. Alle 
Formen der Erwerbsfähigkeit werden durch ein dichtes soziales Netz abgesichert. Beispielsweise 
sollen im Falle der Erwerbsunfähigkeit bei Krankheit, Umfall, Arbeitslosigkeit und Alter 
Einkommensverluste durch staatlich Leistungen verringert werden 
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Umweltschutzzecke: 
Der Umweltschutz hat das Ziel, einen ökonomisch intakten Lebensrau für Mensche, Tiere und 
Pflanzen zu erhalten bzw. wiederherzustellen 
 
 
4 Staats- und Regierungsformen: 
 
4.1 Staatsformen: 
 
Die Staatsform dient dazu, dem Staat eine organisatorische Einheit zu geben. Damit soll 
gewährleistet werden, dass der Staat seine Zwecke erreicht. Jeder Staat hat unterschiedliche 
politische Kräfte und Gruppierungen, die ebenso unterschiedlich Ordnungsvorrausetzungen haben. 
Es bedarf um des Gemeinwohles willen einer durchsetzbaren rechtlichen Grundordnung, der 
Verfassung. Sie hat sicherzustellen, dass Einheit und Identität des Staatsgebildes in der politischen 
Auseinandersetzung erhalten bleibt. Der Verfassung kann entnommen werden welche Staatsform 
vorliegt. 
 
4.1.1 Staatsformen werden nach drei wesentlichen Gesichtspunkten geordnet: 
  

 
 
4.2 Regierungsformen: 
 
An der Spitze jeder Staatsverwaltung steht die Regierung. Sie hat die Aufgabe, die Rechtsordnung 
des Staates zu vollziehen. Nach der Art, wie eine Regierung legitimiert ist, kann man 
demokratisches oder autokratisches System sein. 
 
Demokratie heißt Volksherrschaft. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das Volk im 
Besitz der Staatsgewalt ist. 
 
Die Demokratie beruht auf dem Prinzip freier Meinungsbildung und der Anerkennung der 
Mehrheitsentscheidung. Sie ist mit den Grundsätzen des Rechtsstaates und der Toleranz gegenüber 
Andersdenkenden verbunden. Überstimmten Minderheiten soll es möglich sein, selbst zur Mehrheit 
zu werden. Freiheit bedeutet aber nicht Ermächtigung zur Abschaffung der Demokratie sondern 
vielmehr auch Schutz gegen Gegner der Demokratie. Weder Parteien noch Einzelpersonen sind 
ermächtigt, gegen die Grundsätze einer freiheitlichen demokratischen Ordnung zu verstoßen. 
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Autokratische Regierungen: 
Der politische Machtanspruch geht von einer Einzelperson, einem Komitee oder einer Partei aus. Es 
gibt keine Kontrolle der Exekutivorgane durch das Volk und keine Beteiligung anderer an der 
politischen Willensbildung. Die Machtträger binden die Bevölkerung idR nicht in staatliche 
verordnete Ideologien ein. 
Beispiel: Militärdiktaturen, -juntas 
 
Totalitäre Regierungen: 
Sie gewähren grundsätzlich keinen Freiraum für den Einzelnen und seine private Entfaltung. Die 
Gesellschaft wird mehr oder weniger vom Staat kontrolliert. 
Beispiele: Faschistische und bolschewistische Diktaturen des 20. Jahrhunderts. 
 
 
5 Die Österreichische Bundesverfassung: 
 
Die österreichische Bundesverfassung findet sich in einer großen Anzahl von verschiedenen 
„Bundesverfassungsgesetzen“. Im Zentrum dieser Regelungen steht das „Bundes-
Verfassungsgesetz 1920 in der Fassung von 1929“ („B-VG“). Außer dem B-VG gibt es auch eine 
Reihe besonderer Verfassungsgesetze (z.B. „Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität 
Österreichs). Verfassungsgesetze stehen auf einer höheren Stufe als einfache Gesetze, sie benötigen 
eine 2/3-Mehrheit im Nationalrat, wenn sie erzeugt, geändert oder aufgehoben werden sollen. 
 
5.1 Inhalt des „Bundes-Verfassungsgesetzes“: 
 
1. Regelung der Gesetzgebung 
2. Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern 
3. Organisation der Gerichtsbarkeit und der Verwaltung im Grundsätzlichen 
4. Einrichtung von besonderen Gerichten: 

Verwaltungsgerichtshof zur Kontrolle der Verwaltung 
Verfassungsgerichtshof zur Kontrolle der Gesetzgebung und Verwaltung 
Rechnungshof zur finanziellen Kontrolle der Verwaltung 

5. Dem Einzelnen werden „Grundrechte“ eingeräumt, gegen deren Verletzung er sich an den 
Verfassungsgerichtshof wenden kann. 
 
5.2 Prinzipen der österreichischen Bundesverfassung: 
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Neuere Regelungen mit grundsätzlicher Bedeutung, die im Besonderen Staatszielbestimmungen 
darstellen, sind u.a.: 
 

 
 
5.3 Das demokratische Prinzip: 
 
Art. 1 B-VG lautet: 
 „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“ 
„Demokratie“ bedeutet „Volksherrschaft“. Jede Form politischer Macht soll durch den Willen des 
Volkes legitimiert sein, das selbst dieser Macht unterworfen ist. 
 
5.3.1 Direkte Demokratie: 
 
Dieses Demokratiemodell ist in Österreich verhältnismäßig schwach ausgeprägt. Auf Bundesebene 
bietet das B-VG drei Möglichkeiten: 
 

 
 
5.3.2 Indirekte Demokratie: 
 
Die indirekte oder mittelbare Demokratie beruht auf dem Prinzip auf der Willensbildung durch 
gewählte Volksvertreter, die Repräsentanten. In den gegenwärtigen Demokratien überwiegt das 
Repräsentativsystem. In Europa zeigt sich seit den Siebzigerjahren eine Tendenz zu Abkehr von 
diesem System und zur Hinwendung zu basisdemokratischen Bewegungen. Die 
Demokratiebewegung des 19.Jh.s., die die Verfassungsentwicklung und das heute bestehende 
System maßgeblich beeinflusst hat, war vom Parlamentarismus und damit von der mittelbaren 
Demokratie beherrscht. In den Gemeinden, in den Landtagen, im Nationalrat und im Bundesrat 
wird die Willensbildung überwiegend nach dem parlamentarischen System wahrgenommen. 
Verschiedene Kräfte und Institutionen, wie etwa die Politischen Parteien, die Sozialpartnerverbände 
und andere Interessensgruppe sowie die staatliche Bürokratie, machen sie ihren Einfluss geltend. 
 
5.4 Das republikanische Prinzip: 
 
Die Merkmale einer Republik beziehen sich auf die Rechtsstellung ihres Staatsoberhauptes, des 
Bundespräsidenten. Im Gegensatz zu einem Monarchen wird er gewählt (durch das Volk). Seinen 
Amtsdauer ist begrenzt, Mitglieder regierender oder ehemals regierender Häuser haben kein 
passives Wahlrecht. Der Bundespräsident ist rechtlich der Bundesversammlung verantwortlich, die 
u.a. Über die Anordnung einer Volksabstimmung über die Absetzung des Bundespräsidenten zu 
bestimmen hat. Politisch ist er dem Bundesvolk verantwortlich. 
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5.5 Das bundesstaatliche Prinzip: 
 
Art.2.B-VG lautet: 
 
„Österreich ist ein Bundesstaat. Der Bundesstaat wird gebildet aus den selbstständigen 
Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, 
Tirol, Vorarlberg, Wien“ 
  
Innerhalb eines Bundesstaates ist zwischen Gesamtstaat (Bund, Oberstaat) und den Teilstaaten 
(Länder, Kantonen, Gliederstaaten) zu unterscheiden. Die Rechtsbeziehungen zwischen Bund und 
Ländern sind durch Verfassungsrecht geregelt. 
 
Im Wesentlichen haben sowohl der Gesamtstaat als auch die Teilstaaten eigene Gesetzgebungs- und 
Vollzugsaufgaben. Der Bundesstaat ist Ausdruck des Föderalismus, der mehrere autonome Länder 
mit dem Ziel staatlicher Einheit verbindet. 
 
Die bundesstaatliche Struktur Österreichs ist historische gewachsen, sie hat keine ethnischen 
Grundlagen, wie das vielfach bei Bundesstaaten der Fall ist, die verschiedenen Nationalitäten in 
einem Gesamtstaat umfassen. 
 
Der Gegensatz zum Bundesstaat ist der Einheitsstaat (Frankreich)  
 
5.6 Das rechtsstaatliche Prinzip: 
 
Das rechtsstaatlich Prinzip ist in der Verfassung nicht programmatisch festgelegt, es ist in  einer 
Reihe von Rechtsstaatseinrichtungen verankert. 
 
Alle Staatsfunktionen sind an Gesetz und Verfassung gebunden. Die Einhaltung dieser Regeln kann 
wirksam durchgesetzt werden. 
Der Staat ist ein  Gerechtigkeitsstaat, in dem bestimmte Wertvorstellungen herrschen, an denen 
Werte wie Gerechtigkeit, Humanität, Freiheit, Ordnung, Friede u.a. gemessen werden. 
Die Rechtsstaatlichkeit dient vor allem der Vermeidung staatlicher Willkür. 
 
Der Gegensatz zum Rechtsstaat ist der Polizeistaat, hier kann die Vollziehung weitgehend selbst 
und frei entscheiden, ob und wann sie tätig wird. Im Polizeistaat herrscht nicht das allgemeine 
Gesetz, sondern die Vollziehung durch Einzelfallentscheidungen. 
 
5.7 Das Gewalten trennendes Prinzip: 
 
Gewaltentrennung heißt: 
 
Die Staatsgewalten Legislative und Exekutive sollen voneinander getrennt und unabhängig sein, sie 
sollen sich gegenseitig kontrollieren. 
Politische  Machtausübung darf nicht in einer Hand sein, sie ist auf verschiedene Funktionsträger zu 
verteilen, um damit den Schutz des Einzelnen vor willkürlicher politischer Machtsübung zu 
gewährleisten. In der parlamentarischen Demokratie verfügt das Parlament über Kontrollrechte 
gegenüber der Regierung und Staatsverwaltung. 
Die klassische Gewaltentrennungslehre (Montesquieu), an dem sich das B-VG orientiert ist, 
unterscheidet Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit als Staatsfunktionen. 
 
Gegensatz ist der gewaltenverbindende Staat. 
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5.8 Das liberale Prinzip: 
 
Dies gewährleistet für bestimmte Bereiche eine Freiheit vom Staate. Das liberale Prinzip ist aus 
Grund- und Freiheitsrechten abgeleitet. Diese schließen staatliche Regelungen  und Eingriffe in 
bestimmte Güter aus bzw. beschränken sie: so darf der Staat die freie Meinungsäußerung des 
Bürgers nicht beschränken, er darf die Wahl des Glaubens und die Ausübung einer Religion nicht 
einschränken, er muss die persönliche Freiheit (z.B. Schutz vor Verhaftung) und des „Hauses“ 
achten u.a.m. 
Der Gegensatz zum liberalen Staat ist der totale Staat, dieser maßt sich an, in allen Lebensbereichen 
Regelungen zu schaffen (Bestimmung der Kinderzahl,...) 
 
 
6 Die Organe der Gesetzgebung: 
 
Organe der Gesetzgebung sind:  
für den Bund der Nationalrat gemeinsam mit dem Bundesrat 
für die Länder die Landtage 
 
6.1 Der Nationalrat: 
  
Der Nationalrat ist die Vertretung des gesamten Bundesvolkes. Ihm steht die Gesetzgebung in den 
Angelegenheiten zu, die laut Verfassung dem Bund vorbehalten sind. Die Mitglieder des 
Nationalrates werden vom Bundesvolk aufgrund des gleichen, geheimen, direkten Wahlrechtes 
berufen. 
 
6.2 Der Bundesrat: 
 
Die Mitglieder des Bundesrates werden von den Landtagen für die Dauer ihrer 
Gesetzgebungsperiode gewählt. Die Hauptaufgabe des Bundesrates besteht in der Mitwirkung der 
Bundesgesetzgebung; sie können aber die Wirksamkeit der Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
im Allgemeinen nicht verhindern, aber verzögern (suspensives Veto). Obwohl es in der 
Bundesverfassung heißt, „...die Gesetzgebung des Bundes übt der Nationalrat gemeinsam mit dem 
Bundesrat aus...“, bleibt der Bundesrat in seiner Bedeutung stark hinter dem Nationalrat zurück. 
 
6.3 Die Landtage: 
 
Die Landtage sind die gesetzgebenden Organe in den einzelnen Bundesländern. Die Mitglieder der 
Landtage werden aufgrund des gleichen, geheimen, direkten Wahlrechts von jenen Staatsbürgern 
gewählt, die im Lande ihren ordentlichen Wohnsitz haben. 
 
 
7 Die Organe der Gerichtsbarkeit: 
 
Die Gerichtsbarkeit ist die Vollziehung der Gesetze durch unabhängige, d.h. unversetzbare, 
unabsetzbare, weisungsfreie Organe. Alle Gerichtsbarkeit geht vom Bund aus; es gibt daher in 
Österreich nur Gerichtsbehörden des Bundes, nicht auch der Länder. 
Besondere Gerichtshöfe sind der Verfassungsgerichtshof, der Verwaltungsgerichtshof sowie der 
Rechnungshof. 
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7.1 Der Verwaltungsgerichtshof: 
 

Kontrolliert die Verwaltungsbehörden, ob deren Akte rechtmäßig sind. Er kann rechtswidrige 
Bescheide aufheben, wenn gegen diese Beschwerde erhoben wurde. 
 
7.2 Der Verfassungsgerichtshof:  
 
Kontrolliert die Gesetzesbeschlüsse vom Nationalrat und von den Landtagen und hebt sie auf, wenn 
diese verfassungswidrig sind. Außerdem kann der Einzelne sich an den Verfassungsgerichtshof 
wenden, wenn seine „Grundrechte“ verletzt werden. 
 
7.3 Der Rechnungshof:  
 
Ist zur finanziellen Kontrolle der Verwaltung berufen. Er verfasst den Bundesrechnungsabschluss 
und legt ihn dem Nationalrat vor. Der Rechnungshof untersteht unmittelbar dem Nationalrat. 
 
 
8 Die Organe der Verwaltung: 
 
Verwaltung ist die Vollziehung der Gesetze durch nichtrichterliche Organe. Nach der 
Bundesverfassung ist die gesamte öffentliche Verwaltung in Angelegenheiten der 
Bundesverwaltung und in Angelegenheiten der Länderverwaltung zu unterscheiden. 
Mit der obersten Leitung der Verwaltung des Bundes werden der Bundespräsident, die Minister und 
die Staatssekretäre betraut, mit der obersten Leitung der Verwaltung in den Ländern sind die 
Landesregierungen betraut. 
 
8.1 Der Bundespräsident: 
 
Der Bundespräsident wird vom Bundesvolk in unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt. Er 
vertritt die Republik nach außen, hat den Oberbefehl über das Bundesheer, ernennt die Mitglieder 
der Bundesregierung, beurteilt die Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates und hat das Recht, den 
Nationalrat aufzulösen. 
 
8.2 Die Bundesregierung: 
 
Mit den obersten Verwaltungsangelegenheiten des Bundes sind, soweit diese nicht dem 
Bundespräsidenten übertragen sind, der Bundeskanzler, der Vizekanzler und die übrigen Minister 
betraut. Sie bilden in ihrer Gesamtheit die Bundesregierung unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers. 
Versagt der Nationalrat einem Bundesminister durch ausdrückliche Entschließung das Vertrauen, so 
ist er des Amtes zu entheben. 
 
8.3 Die Landesregierungen: 
 
Die Verwaltung eines jeden Landes übt die jeweilige Landesregierung aus. Sie ist mit der 
Durchführung der vom Landtag beschlossenen Gesetze betraut. Sie besteht aus dem 
Landeshauptmann und seinen Stellvertretern und weiteren Mitgliedern, die den Titel „Landesräte“ 
führen. Die Landesregierung muss zurücktreten, wenn ihr der Landtag das Misstrauen ausspricht. 



8.4 Die Bezirkshauptmannschaft: 
 
Die Länder sind in Verwaltungsbezirke gegliedert, in deren Sprengel die Bezirkshauptmannschaften 
die allgemeine Verwaltung der untersten Instanz führen. Der Bezirkshauptmann ist der Vorstand 
dieser Behörde. 
 
8.5 Die Gemeinde: 
 
Die Gemeinde ist Gebietskörperschaft und zugleich Verwaltungssprengel. Jedes Grundstück muss 
zu einer Gemeinde gehören. Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat, der Gemeindevorstand 
(Stadtrat) sowie der Bürgermeister. 
 
 
9. Die Parteien Österreichs und ihr politisches Umfeld: 
 
9.1 Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 
 
Vorgängerorganisationen:  Sozialdemokraten, Revolutionäre Sozialisten, Arbeiter- und 

Gewerkschaftsbewegungen 
 
Teil- bzw. nahestehende Organisationen: Sozialistische Gewerkschafter, Verband Sozialistischer 

Studenten Österreichs, Kinderfreunde, Bund 
Sozialistischer Akademiker, ARBÖ, Naturfreunde, 
Arbeitersamariterbund, Volkshilfe, div. Sportvereine 
(ASV), etc. 

 
Herausragende Persönlichkeiten: Heinz Fischer, Franz Vranitzky, Bruno Kreisky, Karl 

Renner, Otto Bauer, Viktor Adler, Karl Marx 
 
Grundlegende ideologische Richtung: früher: marxistisch, Klassenkampf 
      heute: Massenpartei, sozialdemokratisch 
 
 
9.2 Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) 
 
Vorgängerorganisationen:  Christlich-soziale Partei, Vaterländische Front 
 
Teil- bzw. nahestehende Organisationen: Wirtschaftsbund, Bauernbund, Arbeiter- und

 Angestelltenbund, Junge ÖVP, JES, 
Aktionsgemeinschaft, Seniorenbund, Österreichischer 
Akademikerbund, ÖCV, Union 

 
Herausragende Persönlichkeiten: Wolfgang Schüssel, Leopold Figl, Julius Raab, Engelbert 

Dollfuss, Ignaz Seipel, Leopold Kuschak, Karl Lueger 
 
Grundlegende ideologische Richtung: früher: politischer Katholizismus, Antiliberalismus, 

ständestaatliche Ideen, konservativ 
heute: Massenpartei konservativ, christlich, 
Föderalismus 
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9.3 Die Freiheitlichen 
 
Vorgängerorganisationen:  Verband der Unabhängigen, div. deutschnationale Parteien der 

Zwischenkriegszeit, Liberale, Freiheitliche Partei Österreichs 
 
Teil- bzw. nahestehende Organisationen: Ring Freiheitlicher Jugend, Ring Freiheitlicher 

Studenten, Österreichischer Turnerbund, Corps, 
Burschenschaften, div. deutschnationale Vereine (z.B. 
Kärntner Heimatdienst) 

 
Herausragende Persönlichkeiten:  Jörg Haider, Viktor Reimann, Herbert Kraus, Johannes 

Schober, Franz Dinghofer, Georg Ritter von Schönerer 
 
Grundlegende ideologische Richtung: früher: Liberalismus, großdeutsch 
      heute: konservativ, deutschnational, liberal 
 
 9.4 Die Grünen  
 
Vorgängerorganisationen: div. Bürgerinitiativen, Anti-Zwentendorf-Bewegung, Anti-Hain-burg-

Aktionen, Vereinte Grüne Österreichs 
 
Teil- bzw. nahestehende Organisationen: div. Grüne Initiativen, Anti-Draken- und Anti-

Bundesheer-Organisationen, Anti-Transit Initiativen, 
div. Feministinnengruppen 

 
Herausragende Persönlichkeiten: Madeleine Petrovic, Peter Pilz, Freda Meissner-Blau, 

Günther Nenning 
 
Grundlegende ideologische Richtung: Umweltbewusstsein 

VGÖ:  bürgerlich 
      Grüne: tw. anarchistisch, marxistisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle:  Bilder und Auszüge: Politische Bildung und Recht ISBN 3 85320 938 6 
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Grundzüge des römisch -
katholischen Glaubens
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Aufbau der Katholischen Kirche 
 
An der Spitze der katholischen Kirche steht der Papst. Er ist höchste Autorität in Fragen der Lehre 
und der Kirchenordnung (päpstliche Unfehlbarkeit). Allgemein verbindliche Leitsätze werden als 
Enzykliken und Instruktionen veröffentlicht. 
 
Ihm zur Seite stehen als seine engsten und wichtigsten Mitarbeiter die Kardinäle. Manche 
Kardinäle arbeiten in der Kurie, der kirchlichen Zentralverwaltung in Rom (Kurienkardinäle); 
andere sind Erzbischöfe oder Bischöfe in verschiedensten Staaten der Welt. Jeder Kardinal bis auf 
wenige Ausnahmen ist ein geweihter Bischof. 
 
Erzbischöfe und Bischöfe 
 
Unter dem Papst kommen in hierarchischer Reihenfolge die Erzbischöfe und Bischöfe. Regional 
ist die katholische Kirche in Kirchenprovinzen mit einem Erzbistum und mehreren Bistümern 
organisiert. Die Bischöfe eines oder mehrerer Staaten treffen regelmäßig in Bischofskonferenzen 
zusammen. Die Bischöfe sind Leiter der Ortskirchen. 
 
Nuntien und Weihbischöfe 
 
Wie jeder Staat, so unterhält auch der Vatikan, völkerrechtlich repräsentiert durch den Heiligen 
Stuhl, diplomatische Vertretungen bei den Staaten. Diese werden durch einen Nuntius geleitet, 
dem auch die Aufrechterhaltung der Verbindung zu den Ortskirchen übertragen ist. Der Nuntius 
besitzt stets die Bischofsweihe und ist als solcher Inhaber eines Titularerzbistums. 
 
Dekan (Dechant) und Dekanat - Priester und Pfarreien 
 
Mitarbeiter der Bischöfe sind die Priester und für den nicht priesterlichen Dienst die Diakone. Die 
Gläubigen selbst sind lokal zu Pfarreien (regional auch Pfarren) zusammengeschlossen, denen ein 
Priester als Pfarrer vorsteht. Zunehmend werden vor allem wegen des Priestermangels auch 
mehrere Pfarreien zu einer Seelsorgeeinheit zusammengefasst, wobei die Pfarreien aber in vielen 
Bereichen selbständig bleiben. Für die Ämter des Bischofs und des Priesters ist in der lateinischen 
Kirche der Zölibat regelmäßig vorgeschrieben; Diakone müssen sich vor der Diakonsweihe 
zwischen Ehe und Zölibat entscheiden. In den unierten Kirchen können auch Priester heiraten. 
 
Gottesvolk 
 
Alle Stände und Gemeinschaften der Kirche bilden gemeinsam das Gottesvolk. Jeder Katholik hat 
durch Taufe und Firmung Anteil an der Sendung der Kirche in die Welt (Laienapostolat, >> 
Zweites Vatikanisches Konzil).Wie die Kirche selbst hat auch der Gottesdienst eine bestimmte 
Struktur, so dass es dem katholischen Christen möglich ist, an jedem Gottesdienst des gleichen 
Ritus auch im Ausland teilzunehmen. Auch das katholische Kirchenjahr bietet immer 
wiederkehrende Feste und Gedenktage. 

In Österreich gehören nach der letzten Volkszählung 2001 5.692.838 (also 69,6 Prozent der 
Gesamtbevölkerung) zur römisch-katholischen Kirche. 14,6 Prozent der Gläubigen besuchen jeden 
Sonntag die Eucharistiefeier.  
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Heilige Messe 
 
ist der in der römisch-katholischen und vielen von ihr abstammenden Kirchen gebräuchliche Name 
für den die Wortverkündigung und Eucharistiefeier umfassenden Gottesdienst. 
Nach katholischem Verständnis ist die Eucharistiefeier nicht nur eine Erinnerung an das letzte 
Abendmahl Jesu Christi, sondern auch die Vergegenwärtigung seines Kreuzestodes (daher auch 
Messopfer genannt) und seiner Auferstehung, in die die Gottesdienstbesucher aktiv mit einbezogen 
werden und durch die sie die eine Kirche sind.  
Der Begriff Messe leitet sich von der Entlass-Formel der lateinischen Liturgie „Ite, missa est!“ her 
(„Gehet hin in Frieden“; wörtlich: „Geht hin, es ist die Aussendung!“). 
 
Geschichte 
 
Der Überlieferung nach genügte den Jüngern schon kurz nach dem Tod und der Auferstehung Jesu 
der jüdische Gottesdienst nicht mehr, obwohl sie daran teilnahmen. Sie befolgten die Anweisung 
Jesu, der nach biblischem Zeugnis bei seinem letzten Mahl seinen Jüngern gesagt hat: „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis.“. Aus diesem Auftrag heraus bildete sich die Gottesdienstform der heiligen 
Messe (in der orthodoxen Kirche „Göttliche Liturgie“ genannt). Justin der Märtyrer († 165) zum 
Beispiel beschreibt einen christlichen Gottesdienst mit Leseordnung, Predigt, Fürbittegebet und 
Abendmahlsfeier. Besonders festliche Messen werden als Hochamt bezeichnet. 

Glaubensinhalte 
 

• Dreifaltigkeit: Jesus als Sohn Gottes ist eines Wesens mit Gott selbst. Gott ist Vater (Jesu 
und der Menschen), Sohn (Gottes) und Heiliger Geist. Durch sein geschichtliches Leben und 
Wirken, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat der Sohn Gottes die Sünde der 
Welt auf sich genommen und den Weg zu Gott für alle Menschen geöffnet. 

• Gottes Wirken in der Welt: Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern greift aus Liebe zu 
jedem einzelnen Menschen aktiv in die Welt ein; sein Handeln ist jedoch nach menschlichen 
Maßstäben nicht komplett begreifbar. 

• Die katholische Kirche sieht sich in der Nachfolge der Apostel, deren Glaubensbekenntnis 
sie in der Kraft des Heiligen Geistes durch die Zeiten bewahrt, vertieft und angesichts neuer 
Fragestellungen klärt. Diese Tradition der Kirche, deren wichtigster und deshalb 
eigenständig genannter („die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift“), aber nicht 
einziger Teil die Bibel ist, bildet ihre Lehrgrundlage. Das Apostelamt wurde laut 
katholischer Lehrauffassung nahtlos durch Weihe mit Handauflegung von den Aposteln bis 
zu den heutigen katholischen Geistlichen weitergegeben (apostolische Sukzession). 

• Sakramente: Gott schenkt nach katholischer Lehre den Menschen das Heil durch die 
Sakramente. Die katholische Kirche kennt sieben Sakramente: Taufe, Firmung, Eucharistie, 
Buße und Versöhnung (Beichte), Krankensalbung, das Sakrament der Weihe, und Ehe. In 
den Sakramenten, vor allem in der Eucharistie, kommt die Kirche selbst als universales 
Heilssakrament zur Erscheinung. 

• Endgericht und Leben nach dem Tod: Die katholische Kirche erwartet das 
Wiederkommen Christi in Herrlichkeit und das Gericht über alle Menschen. Maßstab des 
Gerichts wird der Glaube und die (nach dem Maß der Gaben) verwirklichte Liebe sein. Die 
Erlösten empfangen paradiesisches, ewiges Leben in Gottesnähe („Schau“ Gottes von 
Angesicht zu Angesicht, himmlisches Hochzeitsmahl). Für jeden Menschen gibt es auch die 
Möglichkeit endgültiger Verlorenheit bei der Abkehr von Gott („Hölle“). Die Hoffnung des 
Christusglaubens lässt sich jedoch nicht begrenzen. 

• Marien- und Heiligenverehrung: Menschen, die ein christuszentriertes Leben geführt 
haben, können anderen Glaubenden als Vorbilder dienen. Die Beschäftigung mit solchen 
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Vorbildern (Heiligen) kann sehr hilfreich sein. Die Heiligen gelten auch als Fürsprecher bei 
Gott, denn man geht davon aus, dass sie sich bereits in der Gemeinschaft mit Gott befinden. 
Die universale Heilsmittlerschaft Christi, auf den alle Heiligen verweisen, wird dadurch 
nicht in Frage gestellt, sondern unterstrichen. Der Prozess der Heiligsprechung der 
katholische Kirche ist sehr umfangreich und kann mehrere Jahrzehnte andauern. Dies gilt 
auch für die Anerkennung von Jesus-, Marien- und Heiligenerscheinungen, auf die sich die 
Wallfahrtsorte gründen. 

• In der katholischen Kirche sind Bitten für die Verstorbenen üblich. Verstorbener, die sich 
noch im Läuterungszustand des Purgatoriums befinden, soll hiermit gedacht werden. 

Morallehre 
 
Die Morallehre der katholischen Kirche ist seit den Anfängen dadurch geprägt, an den Idealen der 
Bergpredigt festzuhalten und zugleich den Bedingungen der irdischen Realität Rechnung zu tragen. 
In früheren Jahrhunderten war regelmäßig der Vorwurf zu großer Laxheit Grund für Kritik und 
Abspaltungen. Heute entzündet sich die Kirchenkritik meist an vermeintlich zu hohen Idealen, 
gepaart mit dem Vorwurf der Heuchelei und Doppelmoral, so zum Beispiel im Bezug auf 
Sexualität, aber auch auf eklektische und inkonsistente Auslegung der Bibel im Bezug auf Moral 
sowie inkohärente Anwendung dessen was als Morallehre der katholischen Kirche bezeichnet wird. 
 
Der Bergpredigt folgend sind die zentralen katholischen Wertsetzungen Liebe, Wahrheit, 
Gewaltlosigkeit, Besitzverzicht, Treue, Keuschheit. Die Umsetzung in kirchliches und, wo 
möglich, staatliches Recht geschieht in immer neuen Anläufen und unter innerkirchlichen und 
gesellschaftlichen Konflikten. 
 
Lange waren Themen wie Eid, Wehrpflicht oder Kapitalismus umstritten. Hier ist die katholische 
Morallehre traditionell eher kompromissbereit. Seit etwa 1968 steht mit der Enzyklika Humanae 
Vitae zeitgleich mit den soziokulturellen Umwälzungen fast ausschließlich die Ehe- und 
Sexualmoral im Mittelpunkt der Beachtung und Auseinandersetzung. Das kirchliche Lehramt hat 
sich immer wieder eindeutig im Sinn der Zusammengehörigkeit von Sexualität, lebenslanger Treue 
und Fortpflanzung und damit gegen Ehescheidung, „künstliche“ Empfängnisverhütung und die 
Gleichwertigkeit der Homosexualität ausgesprochen. Ebenso kompromisslos wird der Lebensschutz 
vertreten und Abtreibung, Euthanasie, Klonen, Todesstrafe, Eugenik und Angriffskrieg abgelehnt. 
 
Ökumene 
 
Die Verständigung und der Austausch mit anderen christlichen Glaubensgemeinschaften wird 
gesucht und gepflegt, insbesondere mit den östlich-orthodoxen Kirchen, der anglikanischen Kirche 
und den evangelischen Kirchen und Gemeinschaften. Die römisch-katholische Kirche ist zwar kein 
Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK), seit 1965 gibt es aber eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe. Außerdem arbeitet sie in der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung als 
Vollmitglied mit und steht der Kommission für Weltmission und Evangelisation beratend zur Seite. 
Auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene ist die römisch-katholische Kirche Mitglied in 
zahlreichen ökumenischen Organisationen. 

Man setzt auch auf den Dialog mit anderen Religionen, wie weltweite religiöse Treffen zeigen, die 
auf Initiativen des Vatikan zurückgehen. 
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COMMENT 
 
 
 
 

BADENIAE 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Abschrift des Comments, der auf Grund alter Gebräuche und Gewohnheiten der katholischen 
österreichischen Studentenverbindung "Badenia" aus der Erinnerung rekonstruiert, im Jahre 1950 
nach mehrmaliger Lesung angenommen und endgültig beschlossen und in den Jahren 1960,1980 
und 1992 revidiert und ergänzt wurde.
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EINLEITUNG 
 
 
Der hohe Kumulativconvent Badeniae hat in seiner Sitzung vom 26. Juni 1992 
 
- im Bewußtsein, daß der Comment als einzigartiger und unverwechselbarer Bestandteil des 

farbstudentischen Selbstverständnisses das Wesen einer Verbindung ausmacht, 
 
- im Bestreben, die grundlegenden Richtlinien des farbstudentischen Verhaltens und Brauchtums 

erkennbar zu machen, nach deren Geiste sich der Couleurstudent zu richten hat, 
 
- eingedenk dessen, daß ein commentfähiges Verhalten mehr beinhaltet als das ausschließliche 

Ausrichten nach den Buchstaben dieses Schriftwerkes und kleinmütige Wortklauberei der Sache 
der Verbindung eher schadet als nützt, 

 
- erinnernd, daß für einen Couleurstudenten die allgemein üblichen Anstands- und 

Verhaltensnormrn, auf die in diesem Comment nur sehr am Rande eingegangen werden kann, in 
besonderem Maße gelten, 

 
- in der Erfahrung, daß mangelnde Commentkenntnisse der Organisatoren, aber auch der 

Teilnehmer an farbstudentischen Veranstaltungen deren Niveau und Erfolg (und damit das 
Ergehen der Korporation) nachhaltig negativ beeinflussen, 

 
aufbauend auf die Fassung aus dem Jahre 1980 folgenden Comment in Kraft gesetzt: 
 
 
 

I.   A L L G E M E I N E R   C O M M E N T 
 
 

§ 1  Farben 
 
Als "Farben" oder "Couleur" gelten Band und Mütze. Das Burschenband gilt als Sinnbild der 
Lebensbindung, die Mütze als Zeichen des öffentlichen Bekennens. Band und Mütze sind immer 
gemeinsam zu tragen.  
 

§ 2  Band 
 
Das Band wird unter dem Rock über die rechte Schulter nach links getragen. Geistliche im Habit 
tragen es über diesem.  
Auch Ehrenbänder werden verliehen (Dankband, Jubelband, oder Band "Dr. cer."). Solche Bänder 
können bei feierlichen Anlässen neben dem Burschenband getragen werden. 
 
Während der Veranstaltung, auf der die Verleihung des Bandes erfolgt (Reception, Burschung, 
Bandverleihung), wird dieses ausnahmsweise bis zum Ende des Offiziums über dem Rock 
getragen. 
 
Wer als Bandinhaber oder Bandphilister berechtigt ist, mehrere Bänder zu tragen, legt diese nur bei 
feierlichen Anlässen oder Kartellveranstaltungen an. Das Band der Urverbindung ist dabei als 
oberstes zu tragen, so daß es als solches ohne weiteres erkennbar ist. Beim Besuch einer 
Veranstaltung der Bandverbindung ist deren Couleur (Band und Mütze) neben dem Burschenband 
der Urverbindung zu tragen. 
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Bänder von Verbindungen, die nicht dem MKV angehören, dürfen nicht  zum Couleur Badeniae 
getragen werden; Ausnahmen dazu werden durch eigene Abkommen geregelt.* 
 
Beim Frack wird das Burschenband durch das Sektband, beim Smoking durch das Weinband 
ersetzt. Dies sind wesentlich schmälere Bänder in den Burschenfarben, die fast horizontal getragen 
werden (die rechte Seite ist eine Spur höher als die linke). 
 

§ 3  Mütze 
 
Die allgemeine Kopfbedeckung ist der Deckel. Fakultativ können geburschte Mitglieder während 
der warmen Jahreszeit weinrote Seidenstürmer tragen. 
Sie sind auch zum Tragen des sogenannten "Straßencerevis" berechtigt. Dieses Cerevis wird am 
Hinterkopf getragen, und zwar so, daß der Zirkel nach hinten gerichtet ist. Es kann zum Smoking, 
dunklen oder schwarzen Anzug getragen werden.  
Das Paradecerevis ist die Kopfbedeckung der Chargierten. Es wird auch zum Frack getragen. 
Alte Herren dürfen eine sogenannte Biertonne tragen, die sich jedoch nur für interne 
Veranstaltungen eignet. 
Der Doctor cererevisae bedeckt sein würdiges Haupt mit einem goldgestickten Cerevis (unterhalb 
des Zirkels ein goldgesticktes Triangel). 
Wenn wir Farben tragen, behalten wir die Mütze ständig auf dem Kopf, auch in geschlossenen 
Räumen! Ausnahmen sind Kirchenbesuch und Totenehrung.*  
Während des Tanzes wird der Deckel in der linken Hand gehalten. 
 

§ 4  Zipf 
 
Der Zipf ist von einem in den Verbindungsfarben gehaltenen Anhänger der Taschenuhr zu einem 
Gegenstand mit hohem Symbolgehalt geworden. Er versinnbildlicht die besondere Freundschaft 
und Wertschätzung, die Bundes-, Kartell- und Farbenbrüder füreinander empfinden. 
Der Zipf wird am Hosenbund oder an der Westentasche getragen. * 
Der Zipf wird getauscht, indem man den zu schenkenden Zipf in das Glas hängt, und mit dem 
Tauschpartner bzw. dem zu Beschenkenden mit verschlungenen Armen (Bruderschaft) ad 
diagonalem trinkt. Danach werden die Gläser samt Zipf getauscht und wie zuvor ad rest getrunken. 
Mit einem Angehörigen einer anderen Korporation tauscht man einen Zweibänderzipf. 

 
§ 5  Wichs 

 
Seit dem Auftreten des Studenten in der deutschen Geschichte hat er standeseigene Abzeichen 
getragen, aus denen sich im Laufe der Zeit ein besonderes Festkleid entwickelt hat, das man heute 
"Wichs" nennt.  
 
Die Paradewichs besteht aus Paradecerevis, Flaus, Buchse, Kanonen, schwarze Schuhe,  Schärpen, 
Fangschnur, Stulpen, weiße Handschuhe sowie Paradeschläger * mit Gehänge. 
Zur Wichs wird nur die Schärpe ohne das gleichfarbige Burschenband getragen, wohl aber mit 
Querbändern (Fuchsenband und Senioratsbänder). 
 
Die Salonwichs besteht aus Paradecerevis, Frack, Smoking oder Flaus mit weißen Handschuhen 
und schwarzer Hose.  
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§ 6  Auftreten des Farbstudenten 
 
Für den Farbstudenten gelten die allgemeinen Anstandregeln im besonderem Maße. Vor allem in 
der Öffentlichkeit stehen Haltung und Benehmen an erster Stelle.* 
Füchse dürfen nur in Begleitung von Burschen Farben tragen.   
Öffentliches Auftreten in Couleur ist nach Mitternacht zu unterlassen. 
 

§ 7  Kleidung 
 
Zum Couleur wird nur Anzug mit Krawatte *, Uniform oder Festtracht getragen. Zum Couleur darf 
kein Regenschirm getragen werden. 
 

§ 8  Grüßen 
 
Zum Gruß wird die Mütze und die Biertonne abgenommen.  
Der Stürmer und das Cerevis wird zum Gruß nicht gelüftet; es wird vor der Handreichung * 
salutiert. 
Es ist selbstverständlich, daß kath. Priester, auch solche, die dem Grüßenden persönlich unbekannt 
sind, von Studenten in Couleur gegrüßt werden. 
 

§ 9  Verkehrsmittel 
 
Die Benützung überfüllter öffentlicher Verkehrsmittel soll in Couleur vermieden werden. In diesem 
Falle ist es besser, das Verkehrsmittel in "Spieß" (d. h. in Zivilkleidung, ohne Farben) zu benützen 
und an Ort und Stelle der Veranstaltung Farben anzulegen. 
In Couleur auf Motorrädern, Rollern, Mopeds oder Fahrrädern zu fahren ist unstatthaft. Hingegen 
ist es ohne weiteres möglich, plenis coloribus im Auto zu fahren. 
 

§ 10  Du-Comment 
 
Der Du-Comment ist der gegenwärtige Ausdruck der Bedeutung, die jede Korporation unseres 
Verbandes des Freundschaftsprinzip zumißt. Die Aktivitas des MKV gebraucht natürlich das 
brüderliche Du untereinander. Die Alten Herren folgen diesem Brauch, jedoch mögen sich die 
Jungen gegenüber den ergrauten Semestern einer taktvollen Zurückhaltung befleißigen.* Vor 
Fremden hat das ältere Semester die Wahl zwischen Du oder Sie, wobei die Anwendung des Sie 
stets sehr wohl erwogen sein will. Vorsicht und unbestimmte Anrede ist in gemischter Gesellschaft 
geboten. Es ist auch ungehörig, wenn Aktive im Umgang mit Respektspersonen oder älteren 
Semestern eilfertig und ohne gebotenen Takt mit dem Du bei der Hand sind. 
Hinsichtlich des Du-Comments mit Angehörigen anderer farbentragender Studentenkorporationen 
*, wie insbesondere des ÖCV, der K.ö.L., des CV und des Schw.St.V. gelten die jeweiligen 
Verbändeabkommen. 
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II.   B I E R C O M M E N T 
 
 

A)  Allgemeiner Biercomment
 
 

§ 11  Porro bibitur 
 

§ 12  Tres faciunt collegium 
 
Der Biercomment tritt in Kraft, wenn mindestens drei bierehrliche Seelen, unter ihnen wenigstens 
ein Bursch, versammelt sind.* 
 

§ 13  Bierehre 
 
Im Zustand der Bierehrlichkeit befindet sich ein Angehöriger einer farbstudentischen Korporation, 
sofern er Stoff trinkt und ihm die Bierehre nicht aus anderen Gründen entzogen wurde. Alle Rechte 
ergeben sich aus dem Zustand der Bierehrlichkeit. 
 
Ein Angriff auf die Bierehre eines anderen zieht unweigerlich die Bestrafung des Beleidigers nach 
sich. 

 
§ 14  Stoff 

 
Commentfähiger Stoff ist Bier. * 
 
Das Präsidium kann auch Wein bzw. andere Getränke zum commentfähigen Stoff erklären. 
Das Verhunzen von Stoff wird bierrechtlich geahndet. 
 

§ 15  Quanten 
 
Ein Ganzer mißt 0,5 Liter, ein Halber 0,3 Liter Bier. 
Als Quanten gelten ferner: ad diagonalem (bis zur Hälfte des Glases), ad rest (Glas leeren); ein 
breiter Streifen, auch gewaltiger Streifen genannt (d.i. ein anständiger Zug), sowie der (Ehren-) 
Rest (d.i. der letzte Zug aus einem Glase). 
Der erste Schluck Bier wird Blume (beim Wein die Perle, beim Schnaps der Diamant) * genannt, 
welcher als besondere Ehrung in Form des Zutrunks gewidmet werden kann. 
Der Zutrunk mit dem sogenannten schäbigen Rest (d.i. eine unverschämt geringe Restmenge) gilt 
als Beleidigung der Bierehre. 

 
§ 16  Vortrinken 

 
Jeder hat das Recht, einen anderen durch Zutrinken zu ehren; das Quantum ist anzugeben. Der 
Geehrte hat mit dem gleichen Quantum nachzukommen. Die Nichtannahme eines vorgetrunkenen 
Quantums ist eine Beleidigung der Bierehre. 
 
Der Geehrte kann bei Stoffmangel binnen fünf Bierminuten nachkommen, doch muß er dies dem 
Ehrenden mit den Worten: "Stoff auf der Achs´. Komme nach." anzeigen.* 
 
Kommt der Honorierte nicht nach, so kann er durch den Vorkommenden gemahnt werden. Dies 
erfolgt mit den Worten: "N.N., du bist getreten von wegen eines vorgekommenen Quantums, 
zum Ersten!". Nach weiteren 5 Bierminuten erfolgt die Tretung: "... zum Zweiten!". Nach 
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weiteren 5 Bierminuten heißt es: "N.N., du bist getreten und getrampelt von wegen eines 
vorgekommenen Quantums, zum Dritten!".  
Kommt der Geehrte auch dann seinen Verpflichtungen nicht nach, kann der Ehrende dem Geehrten 
entweder einen Bierjungen aufbrummen oder ihn in den Bierverschiß rekommandieren. 
 
Mit dem Quantum, mit dem man nachkommt, kann man nicht zur gleichen Zeit einem anderen 
vorkommen.* Es ist aber möglich, allen aufgelaufenen Verpflichtungen auf einmal mit einem 
Halben nachzukommen. 
 
Zwei Bierzeugen sind nötig, wenn jemand in Abwesenheit des Vortrinkenden nachkommt. 
 
"In die Luft sprengen" nennt man die Handlung, wenn mehrere Mitglieder der Tafel einen anderen 
gleichzeitig mit mindestens einem Halben zutrinken. Dies muß dem Gesprengten deutlich 
angekündigt werden, ehe noch mit dem Sprengen begonnen wird. Binnen 5 Bierminuten hat der 
Gesprengte mit dem gleichen Quantum auf einmal nachzukommen.  
 
Erfolgt das Vortrinken oder das Sprengen "... auf´s Speziellste ...", was eine besondere Ehrung 
bedeutet, so steht es dem Geehrten frei, nachzukommen. 
 
Füchse können Burschen nur "auf ´s Speziellste" zutrinken.  
 

§ 17  Bedauerungsschluck 
 
Will jemand sein Mißfallen am Verhalten eines anderen zum Ausdruck bringen, so kann er dies 
durch einen Bedauerungsschluck tun. In der Regel wird der Bedauerungsschluck bei 
Semesterälteren als Beleidigung aufgefaßt.* 
 

§ 18  Stärkenlassen 
 
Unter Stärkenlassen (In die Kanne steigen lassen) versteht man die Aufforderung, wegen 
commentwidrigen Verhaltens ein bestimmtes Quantum "pro poena" * zu trinken. Stoff zu pumpen 
ist untersagt! 
 
Jeder bierehrliche Semesterältere kann eine semesterjüngere Bierseele in die Kanne schicken. 
Gleiche Semester können einander nur stärken lassen, wenn sie selbst mit dem gleichen Quantum 
mitziehen.  
 
Wer in die Kanne geschickt wird, hat sofort aufzustehen und entweder das diktierte Quantum oder  
solange zu trinken, bis der Verdonnernde "satis" oder "geschenkt" sagt. * Es braucht jedoch nicht 
mehr als ein Halber getrunken werden. 
 
Kommt der Betreffende der Aufforderung zum Straftrinken nicht nach, wird er mit den Worten: 
"In die Kanne! 1 ist 1, 2 ist 2, 3 ist eine böse Z, A, H, L!" getreten. Ist bei "... H, L!" nicht 
getrunken, folgt die Rekommandierung in den Bierverschiß.* 
 
Nach dem Trinken erst hat man das Recht, den Grund für die Aufforderung zu erfragen, wenn 
dieser nicht offensichtlich ist. Wird die Angabe des Grundes verweigert, oder liegt überhaupt keiner 
vor, so wird dem Aufforderer selbst ein Quantum "pro poena" vom Präsidium diktiert.  
 
Wird jemand in die Kanne geschickt und hat dieser sein frisches Glas noch nicht angetrunken, kann 
er durch die Worte "ohne die Blume zu verletzen" die Blume bewahren und sie hierauf einem 
Kneipanten vortrinken. 
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§ 19  Bierzeit 

 
Fristen werden durch Bierminuten bestimmt. Eine volle Stunde hat 100 Bierminuten. 
 

§ 20  Füchse 
 
Füchse und Konkneipanten sind commentmäßig minderberechtigt. 
Sie können keinen Burschen bierrechtlich verpflichten * und Vergehen gegen den Comment nicht 
ahnden. 
 
Einem Fuchsen (Konkneipanten), der sich in seinen Rechten gekränkt zu sein erachtet, steht es 
jedoch frei, einen Burschen "summa cum devotione" zu ersuchen, als Vertreter einzuschreiten. 
 

§ 21  Couleurname 
 
Wenn Biercomment herrscht, gilt als Ansprache nur der Couleurname (Verbindungs- oder 
Kneipname, Spitz). 
 
Bei der Wahl des Kneipnamens ist darauf zu achten, daß bereits in der Verbindung vorkommende 
nicht mehr gewählt werden dürfen. 
Wünscht ein Bundesbruder nach einiger Zeit seiner Korporationszugehörigkeit, seinen 
Verbindungsnamen zu ändern, kann das nur mit Erlaubnis des Burschenconventes und unter 
Zahlung einer vom Convent festgesetzten Taxe unter Bekanntgabe auf einer Kneipe geschehen. 

 
§ 22  Leibbursch 

 
Der Fuchs wählt aus den Reihen der wackeren Burschen einen Leibburschen, der ihm in allen 
Verbindungsangelegenheiten zur Seite steht.* 
 

§ 23  Spitzverhunzung 
 
Spitzverhunzung liegt vor, wenn ein Kneipname spöttisch verändert wird oder wenn jemand mit 
einem anderen als mit seinem Couleurnamen angesprochen wird. 
 
Wegen Spitzverhunzung kann man den Verhunzer ohne Rücksicht auf die Semesterzahl in die 
Kanne steigen lassen. 

 
 

B)    Kneipcomment 
 
 

§ 24  Begriff 
 
Der Kneipcomment ist eine spezielle Form des Biercomments. Man versteht  darunter den Inbegriff 
aller studentischen althergebrachten Regeln und Zeremonien, die bei Kneipen, Kommersen und 
geselligen Veranstaltungen * zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Hebung der 
Gemütlichkeit zu beobachten sind.  
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§ 25  Kneiptafel 
 
Die Kneiptafel besteht aus Chargierten, den Burschen, den Füchsen und den nicht farbentragenden 
Gästen. Die zuletzt genannten unterliegen nicht den von den anderen Angehörigen der Tafel zu 
beobachtenden Gesetzen, jedoch wird von ihnen ein angepaßtes Verhalten gefordert.* 
Die Füchse sitzen am Ende der Tafel des Fuchsmajores im sogenannten "Fuchsenstall" der übrige 
Teil der Tafel ist der "Burschensalon". 
 

§ 26  Präsidium 
 
Das Präsidium, dem zur Unterstützung Kontrarien beigegeben sind, leitet eine Kneipe und sorgt für 
die Aufrechterhaltung der Ordnung. Selbst unter dem Comment stehend, hat es an der Tafel 
unumschränkte Gewalt, auch Stoffmangel beschränkt seine Rechte nicht. Es eröffnet und schließt 
die Veranstaltungen und regelt den Verlauf.  
Ihm unterstehen die Kontrarien und alle Mitglieder der Kneiptafel.  
Die Mitglieder der Kneiptafel haben den Anordnungen des Präsidiums sofort und unbedingt Folge 
zu leisten. * 
Seine Entscheidungen sind unanfechtbar (infallibel), für grobe Verstöße kann nur der nächste 
Convent gegen das Präsidium Sanktionen ergreifen. 
 
Das Präsidium allein hat das Recht, Kommandos (Silentium, Colloquium) zu geben und Erlaubnis 
für Vorträge, Reden und Lieder zu erteilen. Das Präsidium kann jederzeit das Wort entziehen, sowie 
bei groben Verstößen Personen von der Kneiptafel entfernen. 
 
Unbeachtet der Pflicht des Präsidiums, Ordnung zu halten, kann es kleinere Störungen übersehen, 
wenn es der Ansicht ist, daß sie zur Hebung der Gemütlichkeit beitragen. 
 

§ 27  Kontrarien 
 
Die Gewalt der Kontrarien (Kontraspitzen) ist auf dem vom Präsidium zu Beginn der Veranstaltung 
bestimmten Raum beschränkt. Die Kontrarien können nur für ihren Machtbereich Befehle * geben, 
insofern der allgemeine Kneipablauf dadurch nicht gestört wird. 
Die Gewalt des Fuchsmajors, der stets eines der Kontrarien führt, erstreckt sich über alle im Lokal 
anwesenden Füchse. 
 

§ 28  Teile der Kneipe 
 
Kneipen zerfallen in einen offiziellen Teil (Offizium) und einen inoffiziellen Teil (Inoffizium). 
Anschließend kann als dritter und letzter Teil eine Exkneipe steigen. Eine Exkneipe kann auch ohne 
die vorhergehenden Teile stattfinden (z.B. bei Ausflügen). 
 

§ 29  Offizium 
 
a) Beginn des Offiziums 
 
Falls bei einer Kneipe chargiert wird, kommandiert ein Bursch: "Omnes ad loca! Silentium zum 
Einzug der Chargierten! Omnes surgite!". Nachdem die Chargierten ihre Plätze eingenommen 
haben, eröffnet das Präsidium die Kneipe:  
Das Präsidium kommandiert unter Aufschlagen des Schlägers ein "Silentium". Das erste Mal wird 
vom Präsidium alleine geschlagen. Beim zweiten Mal schlagen auch die Kontrarien mit. Die 
allenfalls vorhandenen Conchargierten schlagen erst beim dritten Mal mit. 
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"Silentium! Kneipe (oder Commercium) incipit! Es steigt das ´Erste Allgemeine´! Intonas 
N.N.!".  
Auf allen Kneipen und Kommersen Badenias wird als erstes Lied das "Gaudeamus" gesungen, 
ausgenommen bei Trauerkommersen. 
Zwischen den Strophen des zweiten Liedes erfolgt die Begrüßung. 
 
b) Ende des Offiziums 
 
Das Offizium schließt mit dem Absingen des "Letzten Allgemeinen". Nach der letzten Strophe des 
Liedes schließt das Präsidium das Offizium mit den Worten: "Offizium ex! Für den weiteren 
Verlauf der Kneipe (wenn ein Inoffizium vorgesehen ist) übertrage ich das Präsidium an 
N.N.".  
Ist kein Inoffizium vorgesehen, so beendet das Präsidium die Kneipe. Es "sprengt" sich 
gemeinsam mit den Conchargierten "in die Luft". 
 

§ 30  Silentium 
 
Steigt ein Cantus, eine Rede oder ist die Aufmerksamkeit der Corona für eine bestimmte Zeit 
erforderlich, so verfügt das Präsidium ein Silentium. 
Die Kneipteilnehmer begeben sich sofort auf ihren Platz und widmen ihre Aufmerksamkeit dem 
Präsidium.  
 

§ 31  Colloquium 
 
Verfügt das Präsidium ein Colloquium, so haben die Kneipanten die Möglichkeit zum Zutrunk, 
Gespräch oder tempus. Keinesfalls ist es erlaubt, das Colloquium als "präsidiumfreie" Zeit zu 
betrachten und selbständig einen Cantus anzustimmen oder eine Rede zu halten. 
Wünscht ein Kneipteilnehmer zu essen, so hat er dies beim Präsidium oder zuständigen Kontrarium 
mit "peto ius edendi" zu erbitten. Nach dem Essen ist "ius edendi ex" zu melden. 
Ein "Allgemeines ius edendi" kann vom Präsidium auch generell für die Colloquia erteilt werden. 
  

§ 32  Cantus 
 
Wurde ein Cantus diktiert, so fragt der vom Präsidium bestimmte Cantor: "Cantus parat?". 
Darauf die Corona: "Est! (Non est!)". Der Cantor stimmt nach Aufforderung des Präsidiums die 
erste Strophe an.* 
Nach Beendigung des Liedes spricht das Präsidium: "Cantus ex!" (oder "Cantus bestens 
verdankt!"). "Ein Schmollis cantoribus!". Die Corona antwortet mit "Fiducit!", bei 
Stoffmangel mit "Stoff auf der Achs!". Nachdem sich alle Mitglieder der Kneiptafel gestärkt 
haben, erklärt das Präsidium: "Colloquium!". 
Wird ein Cantus unterbrochen, kommandiert das Präsidium; "Cantus steht!". Wird er verhunzt 
oder abgebrochen: "Cantus unter dem Tisch!". Nach Ende jeden Liedes sind die Liederbücher 
(Bibeln) sofort zu schließen, widrigenfalls man straffällig * ist. Rundgesänge und Comments sind 
auswendig zu singen. 
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§ 33  Verbum 
 
Wünscht jemand an der Kneiptafel etwas vorzubringen, so wendet er sich an das Präsidium mit den 
Worten: "Peto verbum pro me!". Hierauf gebietet das Präsidium: "Silentium! Das Wort hat 
N.N.!". Sitzt er im Bereich des Kontrariums, so wendet er sich an dieses mit den Worten: "Peto 
verbum!". Das Kontrarium schlägt auf und sagt: "Silentium rekommandiert!". Hierauf das 
Präsidium: "Silentium diktiert!". Kontrarium: "Peto verbum pro N.N.!". Präsidium: "Habeat 
verbum!". 
  

§ 34  Inoffizium 
 
Der am Ende des Offiziums ernannte Nachfolger des Präsidiums übernimmt den Vorsitz unter dem 
Gesang der Runde: "Steig auf, steig auf Präsidium" und erteilt nachher den Kontrarien das Wort zur 
Übergabe ihrer Ämter. Dann kommandiert das neue Präsidium ein Silentium zum Auszug der 
Chargierten und erteilt anschließend ein allgemeines Tempus von 10 Bierminuten.* 
Das Inoffizium ist der heitere Teil der Kneipe. Die Regeln werden freier * gehandhabt. Es steigen 
heitere Lieder, Bierschwefel, Bierzeitung, Biermensuren, spezielle Comments, Fuchsenulke etc. 
 

§ 35  Fidulität 
 
Die Fidulität  ist ein ungezwungenes Beisammensein unter Beachtung der Kneipregeln. Das 
Präsidium wird durch Zuruf gewählt. 
 

§ 36  Fuchsenherrlichkeit 
 
Erhält ein Fuchs das Präsidium, so heißt das "Fuchsenherrlichkeit", wobei die jüngsten Füchse die 
Rolle der ältesten Alten Herren spielen und umgekehrt.* Die Fuchsenherrlichkeit wird auf 
Kommando des x bzw. der ranghöchsten Charge beendet. 
 

§ 37  Bierkrankheit 
 
Damit niemand gezwungen ist, über Maß zu trinken, oder wenn er Gründe hat, sich des Alkohols 
überhaupt zu enthalten, hat er, nachdem er dies ordnungsgemäß gemeldet hat, als Zeichen seiner 
Bierkrankheit einen angebrannten Fidibus über das Glas zu legen. Bierkranke stehen hinsichtlich 
der Stoffvertilgung außerhalb des Comments.* Stoffstrafen holen sie bei nächster Gelegenheit 
nach.Ziehen sie sich aber andere Strafen zu (insbesondere finanzieller Art), haben sie diese zu 
begleichen.  
 

§ 38  Antialkoholiker 
 
Einem grundsätzlichen Antialkoholiker ist es gestattet, seinen commentmäßigen Verpflichtungen 
mit dem von ihm gewählten Getränk nachzukommen. Er muß sich nicht bierkrank melden. 
 

§ 39  Tempus 
 
a) Spezielles Tempus 
 
Wünscht jemand sich von der Kneiptafel zu entfernen, so fragt er beim Präsidium oder Kontrarium 
(bei Kommersen bei seinem rechten Nachbarn) an: "Peto tempus!", erhält nun mit dem Wort 
"habeas" die Erlaubnis sich für höchsten 5 Bierminuten zu entfernen.* Bevor man geht, bedeckt 
man sein Glas mit der Mütze. Kehrt man zurück, meldet man sich mit den Worten: "Tempus ex!" 
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wieder. Verläßt jemand seinen Platz, ohne Tempus erhalten zu haben, kann die Stange abgefaßt 
werden. 
Will ein Kontrarium seinen Platz verlassen, meldet es dies mit den Worten: "Hohes Präsidium, ich 
melde mich auf ... Bierminuten ab. N.N. substituit me!". Das Cerevis ist abzulegen. Der vom 
Kontrarium genannte Substitut kann im Offizium nur ein vollberechtigtes Mitglied der Kneiptafel 
sein, im Inoffizium auch ein Brandfuchs. 
 
b) Allgemeines Tempus 
 
Ein Allgemeines Tempus kann nur das Präsidium geben. Während des Allgemeinen Tempus ruht 
jegliche Bierverpflichtung. 
 
c) Tempus utile 
 
Durch das tempus utile tritt eine Unterbrechung der Bierzeit * ein. Währenddessen ist man 
unverschuldet verhindert, seinen Bierverpflichtungen nachzukommen.  
Der Einwand tempus utile gilt :  
 - während jedes allgemeinen oder speziellen tempus, 
 - während des Silentiums, 
 - während der Ausübung von  Bierfunktionen und  
 - bei unverschuldetem Stoffmangel. 
 
Während des Offiziums darf kein tempus ohne spezielle Erlaubnis über 5 Bierminuten ausgedehnt 
werden. Wünscht jemand ein längeres tempus oder will er sich dauernd von der Tafel entfernen, ist 
dies mit "peto tempus utile" zu erbitten.* 
 

§ 40  Abfassen der Stange 
 
Wer mit offenen Deckelglas oder länger als 5 Bierminuten mit unangetrunkener Blume an der Tafel 
sitzt * oder sein Glas nicht mit der Mütze bedeckt, wenn er seinen Platz verläßt, dem kann die 
Stange abgefaßt werden. 
Der Abfassende * nimmt das Glas und trinkt es aus oder reicht es nach  rechts  weiter mit den 
Worten: "Abgefaßte Stange des Bundesbruders N.N.!" Jeder folgende wiederholt diese Worte, 
und so wandert die Stange, ohne den Tisch zu berühren. Der schäbige Rest geht an den Eigentümer 
mit den Worten zurück: "Abgefaßte Stange an N.N. zurück!" Formfehler bedingen das Zahlen 
der Stange durch den, der den Fehler begangen hat. * 
 

§ 41  Silentium triste 
 
Im Inoffizium kann das "Silentium triste" vom Präsidium verkündet werden. Dies ist ein nach einer 
miserablen Leistung einer Kneipperson gebotenes Stillschweigen als Ausdruck des Bedauerns. 
 

§ 42  Bierstrich 
 
Durch einen Bierstrich werden vom Präsidium mindere Verstöße gegen den Comment geahndet 
und störende Kneipteilnehmer zu einer Geldstrafe verdonnert. Er hat sofort bezahlt zu werden. 
Die Höhe des Bierstrichs  ist am Beginn festzulegen und darf den Gegenwert für einen Ganzen 
nicht überschreiten. Das pro poena einkassierte Geld hat der Corona in Form von Stoff oder der 
Fuchsia zugute zu kommen. 
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§ 43  Ankreiden 
 
Das Angekreidetsein ist das äußere Zeichen verlorener Bierehrlichkeit. Die Biertafel dient dem 
öffentlichen Ankreiden von Bierimpotenten und Bierschissern.  
Dies erfolgt mit den Worten: "Silentium! N. ist bierimpotent (bzw. "Bierschisser im ...ten BV"), 
ein bierehrlicher Fuchs kreide ihn an!" Der dazu bestimmte Fuchs hat den Befehl sofort zu 
vollziehen; gehorcht er nicht, fliegt er in den BV. (Es ist selbstverständlich, daß Füchse ihren 
Leibburschen oder den Fuchsmajor nicht ankreiden, sondern ihm in den BV folgen). Der  Fuchs 
meldet den Vollzug mit "Angekritten!". 
Erlangt der in Verschiß  geratene Kneipant seine Bierehre wieder, so hat der Fuchs auf das 
Kommando "ein bierehrlicher Fuchs kreide ihn aus! " den auf der Biertafel vermerkten Namen 
und den Grund zu löschen und "Ausgekritten!" zu melden. 
 

§ 44  Fiskus 
 
Fiskus ist das gemeinsame Vertrinken eines aus Strafgeldern bezahlten Stoffes. Das Präsidium 
verfügt, unter welchen Bedingungen der Stoff zu kreisen hat. Der Fiskus darf, solange er nicht 
geleert ist, den Tisch nicht berühren, widrigenfalls der Unglückselige das gleiche Quantum zu 
berappen hat.  
 

§ 45  Bierimpotenz 
 
Für "bierimpotent" kann man vom Präsidium (Füchse auch vom Fuchsmajor) wegen 
außerordentlich schlechten Verhaltens in trunkenem Zustand erklärt werden. Der Bierimpotente 
wird auf der Biertafel angekritten. Er hat jeden Alkohol zu meiden.* 
Stört er weiter oder mißachtet er die Anordnungen des Präsidiums, so ist er von der Kneipe zu 
verweisen und hat sich am Convent zu verantworten. 
 

§ 46  Bierverschiß (Bierkarzer) 
 
Der Bierverschiß oder Bierkarzer, kurz BV oder BK genannt, ist ein strafweiser Verlust sämtlicher 
Rechte an der Kneiptafel (zutrinken etc.). Der BV besteht in der Absonderung des Bierschissers von 
der Kneiptafel. Es ist das Recht jedes bierehrlichen Burschen, ein anderes Mitglied der Kneiptafel 
in den BV zu rekommandieren. Es gibt einen einfachen, doppelten und dreifachen BV.  
 
In den BV wird insbesondere verdonnert, wer 
 
1. gröblich Stoff vergeudet oder verhunzt; 
2. auf das Präsidium oder Bierfunktionäre ulkt oder sich gegen deren Anordnungen auflehnt; 
3. eine diktierte Strafe nicht annimmt; 
4. mit Biersträflingen irgendwelche Gemeinschaft hat oder mit ihnen spricht, ohne "sine, sine" 

zu sagen; 
5. ein vorgekommenes Quantum nicht annimmt oder trotz dreimaligem Treten nicht nachkommt; 
6. auf das übliche Kommando nicht in die Kanne steigt; 
7. einem anderen nachkommt und zugleich einem anderen vor; 
8. einen Bierjungen nicht annimmt oder nicht innerhalb fünf Bierminuten paukt; 
9. einen Bierehrlichen als Bierschisser anspricht. 
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a) Die Rekommandierung 
  
Die Erklärung in den BV erfolgt auf folgende Weise: 
Ein Mitglied der Tafel erhebt sich und ruft: "Hohes Präsidium! Ich rekommandiere N.N. in den 
ersten BV wegen ...". Darauf das Präsidium: "Silentium! N.N. sitzt im ersten BV. Ein 
bierehrlicher Fuchs kreide ihn an!"  
 
b) Verhalten im Verschiß 
 
Der Bierschisser hat sich sofort an einen von der Kneiptafel abgesonderten Platz * zu begeben, 
unter Zurücklassung von Couleur und Stoff. Der Konsum von Tabak, Getränken und Speisen ist 
ihm ebenso verboten wie die Unterhaltung mit Bierehrlichen und Gästen. Jeder Biersträfling steht 
jedoch weiter unter dem Kneipgesetz. Der Bierschisser darf mit Bierehrlichen nur unter dem 
Beisatz "sine, sine" sprechen.  
In den doppelten oder zweiten Bierverschiß kann nur kommen, wer sich, im vorhergehenden 
sitzend, weiterhin commentwidrig verhält oder sich länger als 15 Bierminuten * nicht herauspaukt. 
Ebenso fliegt man in den 3. BV. Das Herauspauken aus dem 3. BV ist an keine Zeit gebunden. 
 
Benimmt sich ein Bierschisser auch im 3. BV ungebührlich oder commentwidrig *, wird er von der 
Kneipe verwiesen und hat sich auf dem nächsten Convent zu verantworten. 
 
 
c) Das Herauspauken 
 
Das Herauspauken geschieht folgendermaßen: 
Der BV-er wendet sich an einen bierehrlichen Burschen mit den Worten: "Sine, sine, lieber N.N.. 
Ich möchte mich aus dem 3. in den 2. (2. in den 1., 1. in den nullten) BV herauspauken." Der 
Angesprochene meldet dies dem Präsidium, das dem Pauker das Wort erteilt. Dieser spricht nun 
zum Bierschisser: "Silentium in cerevisialibus! N.N. paukt sich aus dem 1. BV in den nullten: 
1-2-3 los. Die Kommandos sind: 1-2-3 los!" Auf los trinkt der Schisser ad rest, der Herauspauker 
ad libitum. Statt der Stoffstrafe kann dem BV-er auch eine dem Vergehen angemessene Aufgabe 
auferlegt werden.  
Darauf fragt der Herauspauker: "Hohe Corona, was war N.N.?" 
Corona: "Bierschisser im ..ten!" 
Herauspauker: "Hohe Corona, was ist N.N.?" 
Corona: "Bierschisser im ..ten" oder "Bierehrlich". 
Herauspauker: "Ein bierehrlicher Fuchs kreide ihn aus!" 
Das Herauspauken muß durch den Bierschisser mindestens mit einem Halben geschehen.  
 
Will sich ein Schisser in einem höheren BV gleich in den nullten pauken, muß dies mindestens mit 
einem Ganzen geschehen. Eine Berufung gegen den BV, der, subjektiv empfunden, ungerechtfertigt 
verhängt wurde, ist erst nach dem Herauspauken zulässig. Ist die BV-Rekommandierung wirklich 
ungerechtfertigt erfolgt, fliegt der falsche Ankläger "ex auctoritate praesidii" in den ersten BV. 
 

§ 47  Bierjunge (Biermensur) 
 
a) Die Beleidigung 
 
Wird ein Mitglied der Kneiptafel von einem anderen beleidigt oder erheben sich unter den 
Mitgliedern der Kneiptafel kleinere Zwistigkeiten, so können diese durch eine Biermensur 
ausgetragen werden. Füchse können nur untereinander und nur in der Fuchsenherrlichkeit eine 
Biermensur austragen. 
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b) Die Forderung 
 
Die Forderung geschieht, indem der Beleidigte dem Beleidiger das Wort "Bierjunge" * zuruft. Der 
Geforderte hat mit dem Wort "sitzt" diese Forderung anzunehmen, widrigenfalls die 
Rekommandierung in den BV * folgt. (Niemand braucht jedoch an einem Abend mehr als zwei 
Biermensuren auszutragen). 
Der Beleidiger wählt aus den Reihen der bierehrlichen Seelen einen Sekundanten, der beim 
Präsidium anfragt: "Hohes Präsidium, ziehen Bierjungen?" - Das Präsidium darauf: "Ziehen" 
(oder "Ziehen nicht"). 
Im Inoffizium ist nach dem Annehmen der Forderung die Biermensur binnen 5 Bierminuten 
auszutragen; wird im Offizium ein Bierjunge angenommen, so kann er erst im Inoffizium 
ausgetragen werden (jedenfalls aber bei der selben Kneipe). 
Biermensuren dürfen nicht ausgetragen werden, wenn Damen oder Gäste anwesend sind. 
 
c) Die Mensur 
 
Auch der Beleidigte (Forderer) hat indessen seinen Sekundanten erwählt, der mit dem Sekundanten 
des Geforderten gemeinsam einen Unparteiischen wählt, wobei der letztere mit keinem der 
Paukanten in Bierverwandtschaft bis zum zweiten Grad stehen darf. Er läßt zwei Gläser mit 
commentfähigem Stoff füllen und ruft: "Sekundanten, Paukanten, Stöffer! Ans Licht!" 
Die Paukanten stellen sich Rücken an Rücken, die Sekundanten auf die rechte Seite des 
Gegenpaukanten, den Stoff in der Rechten. Der Unparteiische: "Stöffer auf die Bierwaage!" Er 
vergleicht die Stöffer auf Qualität und Quantität und spricht am Ende der Zeremonie: "Arma sunt 
aequalia!" Hierauf: "Meine Kommandos werden lauten: Stoßt an, setzt an, zieht." Das 
Kommando kann je nach Laune variiert werden. Und weiter: "Mein Losungswort ist ... " (Es soll 
ein schwer auszusprechendes Wort sein). 
Hierauf wiederholt er die gleichen Worte als Kommando. Wenn einer vor dem Kommando "... 
zieht!" trinkt, kann der Unparteiische anordnen: "wechselt die Waffen!" und das Kommando wird 
zur Gänze wiederholt. 
 
d) Das Urteil des Unparteiischen 
 
Der Unparteiische erklärt nach Anhören der Sekundanten nach folgenden Gesichtspunkten für 
besiegt, wer 
1. als zweiter ausgetrunken hat, 
2. vor dem Kommando "... zieht!" zu trinken begonnen hat, 
3. während des Trinkens stark geblutet, d.h. Bier verschüttet hat, 
4. einen Rest zurückließ (Nagelprobe), 
5. Das Losungswort nicht richtig oder zu spät ausgesprochen hat. 
 
Das Urteil des Unparteiischen ist auf jeden Fall entscheidend.* Der Unterlegene zahlt beide 
Waffen; wenn der Gang unentschieden ist, jeder Paukant die seine. In ein und derselben 
Angelegenheit darf zwischen den beiden Paukanten kein zweiter Bierjunge steigen. 
Es ist verboten, einem Unparteiischen seines Urteils wegen einen Bierjungen aufzubrummen, 
jedoch ist eine Appellation an ein Biergericht erlaubt.  
 

§ 48  Biergericht 
 
Das Biergericht ist eine Klage eines Mitgliedes der Kneiptafel gegen ein anders Mitglied, für alle 
vom Präsidium nicht bestraften Vergehen gegen den Comment, aber auch gegen wirkliche oder 
scheinbare ungerechte Verfügungen eines Einzelnen. 

65 



Es geht folgendermaßen vor sich: 
 
a) Die Klage 
 
Der Kläger bittet um das Wort und fragt: "Hohes Präsidium, ziehen Bieranklagen?" Worauf das 
Präsidium antwortet: "Sie ziehen (nicht)." 
Im positiven Fall setzt der Kläger fort: "Bieranklage gegen N.N., Bierrichter sei XY." Diesem 
gibt das Präsidium zwei Räte bei.  
 
b) Die Verhandlung 
 
Der Bierrichter spricht nun: "Angeklagter, citatus!" und setzt fort: "1 ist 1, 2 ist 2, 3 ist 3 und du 
fährst bei!" Bei "3" hat sich der Beklagte mit "adsum" zu stellen. 
Nun fragt der Bierrichter: "Was hat der Kläger vorzubringen? Vorzubringen gegen den 
unglückseligen N.N.?" 
Der Kläger stellt die Klage mit dem petitum poenae und hat die Zeugen zu nennen. Hierauf 
repliziert der Beklagte und nennt seine Zeugen. Nun der Bierrichter: "Silentium in cerevisialibus! 
Ein hochweises Biergericht hat sich konstituiert." 
Es folgt die Beweisaufnahme, erst die Einvernahme der Klägerzeugen, dann der des Beklagten. 
Sonstige Beweismittel sind Sachverständige und Augenschein. Alle Aussagen gehen auf Cerevis.*  
 
c) Das Urteil 
 
Bei der Entscheidung gilt einfache Mehrheit, der Bierrichter stimmt mit. 
Die Urteilsverkündung erfolgt mit den Worten: "Silentium in cerevisialibus! Ein hochweises 
Biergericht hat in Akten N.N. gegen X.Y. erkannt für Recht, daß ..... Und das von 
Rechtswegen! Acta sunt clausa! Ein hochweises Biergericht löst sich auf." 
 
Als Strafe kommen vor allem Bierverschiß oder Fiskus in Frage. Die Höhe des Fiskus darf den 
Gegenwert für ein Dutzend Ganze nicht überschreiten.* 
 
d) Verjährung und Verfahrenskosten 
 
Verjährung tritt ein, wenn eine Sache, tempus abgerechnet, nicht binnen 15 Bierminuten * nach 
dem Ereignis eingeklagt ist. 
Das Präsidium kann jederzeit ein Biergericht unter den Tisch schlagen (Präsidialrecht). 
Der Verdonnerte hat für das Trinken der Bierrichter aufzukommen und alle sonstigen Kosten zu 
bezahlen. Speisen gelten nicht als Kosten, wohl aber Rauchwaren. 
 
 
 

66 



III.   F E S T C O M M E N T 
 

 
A)   Zeremonien 

 
 

§ 49  Reception 
 
Die Zeremonie erfolgt nach altstudentischem Ritus.* Der Fink erscheint nach Möglichkeit im 
dunklen Anzug. 
Nach der Mitteilung des Präsidiums: "Der Fuchsmajor präpariere binnen ... Bierminuten die 
Reception" kommandiert es: "Es steigt der Cantus ´In Baden angekommen´", während dessen 
der Fuchsmajor mit den Füchsen das Lokal verläßt. 
Darauf beginnt die Corona das Lied "Was kommt dort von der Höh´".* Zugleich betritt der 
Fuchsmajor mit seiner Begleitung das Lokal. Die Strophen 1-4 singt die Corona, die 5. und die 6. 
Strophe der Fuchsmajor allein. Anschließend fragt der Fuchsmajor: "Hohes Präsidium, kann die 
Reception steigen?" 
Das Präsidium erteilt nun das Wort zur Receptionsrede. Anschließend nimmt der Fuchsmajor die 
Aufnahme vor mit der Formel:  
 
"Ego N.N. (Zivilname) vulgo N. (Verbindungsname), pro tempore Badeniae vulpium maior, te 
N.N. (Zivilname) recipio in nomine cerevisiae (er trinkt aus der Receptionsliesl und läßt auch den 
Aufzunehmenden trinken), in civitatem amicitiae (küßt ihn auf die Wange) et in locum fidelitatis 
(drückt ihm die Rechte), ut sis vulpes in oboedientia, tabacum cigarrosque semper tecum 
portans bursariisque libenter offerens. 
Tuum nomen sit?" * 
 
Der Neofuchs sagt seinen Verbindungsnamen, den er gewählt hat. 
Nun fragt der Fuchsmajor: "Dein Leibbursch sei?" 
Hat der Neofuchs noch keinen Leibburschen, bittet er um Bedenkzeit. Dann fragt der FM: "Hohe 
Corona! Was war studiosus N.N. (Zivilname)?"- Corona:"Fink"; FM: "Hohe Corona! Was ist 
N. (Couleurname)?" - Corona: "Kraßfuchs".  
Hierauf begeben sich der FM und die Füchse auf ihre Plätze. Ein Salamander, vom FM 
kommandiert, beendet die Zeremonie. 
Das Lied "Es hatten drei Gesellen" * beschließt die Feier. 
 

§ 50  Branderung 
 
Die Einleitungszeremonien, Anfragen etc. sind gleich denen bei der Reception. Unter den Klängen 
des Liedes "O wonnevolle Jugendzeit", (Strophe 1 und 2) begibt sich der FM mit den zu 
Brandernden zum Präsidium, wo nach der Branderrede die zu Brandernden ein heiteres Examen aus 
Sanges- und Trinkfestigkeit * durchmachen müssen. Als Lieder werden eigene Texte zu 
vorgegebenen Melodien von Studentenliedern gesungen. Nach Ende des Examens nimmt der FM 
die Branderung vor, wobei dem Brander dreimal das Gesicht mit einem angekohlten Kork 
geschwärzt wird:  
 
"Ego N.N. (Zivilname) vulgo N. (Couleurname), pro tempore Badeniae vulpium maior, te N.N. 
(Zivilname) vulgo N. (Couleurname) grandissimum vulpium nomino (einmal), nominatum 
declaro (zweimal), declaratum proclamo (dreimal)".* Hierauf schwärzen die Mitglieder der 
Bierfamilie in direkter aufsteigender Linie und der Senior das Gesicht des Branders. 
Nun fragt der FM: "Hohe Corona! Was war studiosus N. (Couleurname)?" 
Corona: "Kraßfuchs!"; FM: "Hohe Corona! Was ist studiosus N?" - Corona: "Brandfuchs!" 
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Nachdem sich alle auf ihre Plätze begeben haben, schließt die Zeremonie das Lied "Ich war 
Brandfuchs noch an Jahren ... " * 
 

§ 51  Burschung 
 
Die Burschung * ist die feierlichste Zeremonie, die der Comment kennt. Dabei wird der betreffende 
Bundesbruder durch den Burscheneid vollberechtigtes Verbindungsmitglied. 
Die Zeremonie nimmt folgenden Verlauf: 
 
Präsidium: "Silentium! Der Fuchsmajor präpariere binnen ... Bierminuten die Burschung" 
Nach Ablauf dieser Zeit heißt es: "Es steigt die Burschung. Zu Beginn steigt der Cantus ´Alles 
schweige´". 
Während der dritten Strophe begibt sich der FM mit dem Kanditaten zum Platz des Präsidiums. - 
Präsidium: "Silentium. Das Wort zur Burschungsrede hat N.N.!" Spätestens nach der 
Burschungsrede verlöschen die Lichter, nur die zwei Kerzen neben dem Kruzifix vor dem Platz des 
Präsidiums bleiben brennen.* Nun spricht der Senior zu jedem Kanditaten gesondert: 
 
"Gelobst du mir als dem derzeitigen Senior Badeniae 
- stets treu zu den Farben der Verbindungen zu stehen, 
- an ihren Prinzipien unverbrüchlich festzuhalten, 
- ihre Satzungen gewissenhaft zu beobachten, 
- ihre Interessen nach Kräften zu fördern, 
- Freud und Leid mit der Verbindung zu teilen 
- und jedem Mitglied wahrhaft Freund und Bruder zu sein, 
so gelobe es auf die gekreuzten Klingen! 
Treu für Gott und Heimat sei dein Wahlspruch immerdar!" 
 
Der Eid kann auch als Schwur auf die Fahne abgelegt werden. Der Kanditat leistet den Eid mit den 
Worten. "Ich gelobe (bzw. ich schwöre)". 
Der Senior schlingt dem Kanditaten das Burschenband über den Rock um die Brust mit den 
Worten:  
 
"So nimm denn hin das grün-violett-goldene Band Badenias, trage es in Ehren und gedenke, 
daß es dich bis zum Tode an unseren Bund kettet!" 
 
Hierauf ergreift er den Schläger, berührt damit dreimal (abwechselnd die linke und die rechte) 
Schulter des zu Burschenden und spricht:  
 
"Ego N.N. vulgo N., pro tempore Badeniae senior, ex auctoritate et dignitate conventus te 
N.N. vulgo N., bursarium nomino, nominatum declaro, declaratum proclamo! * 
 
Hohe Corona! Was war studiosus N. (Couleurname)?"  
Corona: "Brandfuchs!" 
Senior: "Hohe Corona! Was ist studiosus N.?" Corona: "Bursch!" 
 
Nachdem der FM und Neobursch(en) sich auf ihre Plätze begeben haben, kommandiert der Senior 
den Festsalamander. 

 
§ 52  Bandverleihung 

 
Man unterscheidet zwischen Bandverleihungen 
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1. an Personen, die bisher keiner MKV- oder ihr gleichgestellten Verbindung angehört haben 
(Ehrenmitglieder) 

2. an AHAH anderer MKV- oder ihnen gleichgestellten Verbindungen (Bandphilister h.c.) und 
3. an Studierende, die als Mitglieder anderer MKV-Verbindungen bei Badenia gemeldet sind 

(Bandinhaber). 
 
Bei Ehrenmitgliedern erfolgt die Anrede des Präsidiums in Sie-Form, bei Bandphilistern h.c. und 
Bandinhabern in Du-Form. 
 
Präsidium: "Silentium! Zur Bandverleihung steigt der Cantus ´Alles schweige´!" Nach der 
dritten Strophe geleitet eine Kontraspitze den Bandempfänger zum Präsidium. Nach einer kurzen 
Ansprache spricht das Präsidium: 
 
"Gelobst du (Geloben Sie) mir als dem derzeitigen Senior Badeniae 
- stets treu zu den Farben der Verbindungen zu stehen, 
- an ihren Prinzipien unverbrüchlich festzuhalten, 
- ihre Satzungen gewissenhaft zu beobachten, 
- ihre Interessen nach Kräften zu fördern, 
- Freud und Leid mit der Verbindung zu teilen 
- und jedem Mitglied wahrhaft Freund und Bruder zu sein, 
so gelobe (geloben Sie) es auf die gekreuzten Klingen! 
Treu für Gott und Heimat sei dein (Ihr) Wahlspruch immerdar!" 
 
"So nimm denn hin (empfangen sie) das grün-violett-goldene Band und gedenke (gedenken 
Sie), daß diese Farben, die nun deine (Ihre) Brust schmücken, dich (Sie) für immer an 
unseren Bund ketten!" 
 

§ 53  Jubelbandverleihung 
 
Badenen, die 50, 75 oder 100 Semester der Verbindung angehören, wird , sofern der AHC die 
Würdigkeit der Betreffenden festgestellt hat, ein mit der jeweiligen Semesteranzahl besticktes 
Burschenband verliehen. Es soll eine kleine Anerkennung für die Treue der Bundesbrüder zur 
Verbindung sein. Die Jubelbandverleihung soll auf einem Kommers oder einer Festkneipe 
stattfinden. 
Präsidium: "Silentium! Zur Jubelbandverleihung steigt der Cantus ´Wenn alle untreu 
werden´". Nach dem Lied hält der Philistersenior oder ein anderer AH eine kurze Ansprache, die 
Jubilare begeben sich zum Präsidium. Präsidium zu jedem einzeln: 
 
"Gelobst du mir als dem derzeitigen Senior Badeniae auch weiterhin 
- stets treu zu den Farben der Verbindungen zu stehen, 
- an ihren Prinzipien unverbrüchlich festzuhalten, 
- ihre Satzungen gewissenhaft zu befolgen, 
- ihre Interessen nach Kräften zu fördern, 
- Freud und Leid mit der Verbindung zu teilen 
- und jedem Mitglied wahrhaft Freund und Bruder zu sein, 
so gelobe es erneut durch Handschlag! 
Treu für Gott und Heimat sei auch weiterhin dein Wahlspruch!" 
 
"So nimm denn hin das grün-violett-goldene Jubelband und gedenke, daß es dich umso fester 
an Badenia kettet." 
 
Das Lied "Reicht von der Wand dort mir hernieder" beschließt die Feierlichkeit. 
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§ 54  Verleihung des Bandes "Badenias Dank" 

 
Das Band mit der gestickten Inschrift "Badenias Dank" wird über BC-Beschluß Bundesbrüdern 
verliehen, die sich um die Verbindung besondere Verdienste erworben haben. Die Verleihung 
erfolgt entsprechend den Zeremonien der Jubelbandverleihung unter Änderung der Formel: "So 
nimm denn hin den Dreifarb als unseren Dank und bedenke, daß er dich nur noch enger an 
unseren Bund ketten soll." 
 

§ 55  Bierzipf "Badenias Dank" 
 
Dieser Zipf ist eine Ehrung für um Badenia verdiente Bundesbrüder. Der Zipf wird vom Senior auf 
einer Kneipe überreicht. 
 

§ 56  Salamander 
 
Der Salamander ist eine besondere Ehrenbezeugung für bestimmte Personen und Personengruppen. 
Über seinen Ursprung besteht große Ungewißheit, fest steht jedoch, daß dieser Brauch sehr alt ist. * 
Das Präsidium kündigt an: "Zu Ehren von N.N. präpariere sich binnen .... Bierminuten ein 
donnernder Salamander ." 
Nach Ablauf dieser Zeit kommandiert nach befohlenem Silentium das Präsidium: "Zu Ehren von 
N.N. steige ein donnernder Festsalamander, sind die Stöffer präpariert?"  
Corona: "Sunt" (bzw "non sunt"). Wenn alle mit Stoff versorgt sind, sagt das Präsidium: 
"Surgite sociales ad exercitium salamandri in honorem N.N. !" Corona: "Surreximus". 
Alle erheben sich, die Chargierten steigen auf die Stühle, setzen den rechten Fuß auf den Tisch, 
wobei sie die Schläger strecken und das Präsidium kommandiert: "Salamander incipit. Eins, 
zwei, drei, bibite! (Corona trinkt). Eins, zwei, drei, ex! - Auf und ergreifet  (Corona einfallend) 
|:froh das Schwert:|, Österreichs Freiheit |:ist es wert:| (immer lauter) Reichet die Hände zum 
mutigen Kampfe gegen die Feinde, stürmet, stürmet!  
Präsidium: "Eins!" 
Corona: " Auf und ergreifet froh das Schwert!" 
Präsidium: "Zwei!" 
Corona: "Österreichs Freiheit ist es wert!" 
Präsidium: "Drei!" 
Corona murmelt "Salamander, Salamander" und reibt mit den Gläsern auf den Tisch. 
Präsidium: "Eins, zwei, drei" (Corona ist still und hebt die Gläser). 
"Eins, zwei, drei!" (Bei "drei" werden die Gläser laut auf den Tisch gestoßen). 
 
Präsidium: "Salamander ex! Heil dem N.N.!"  
Corona: "Heil ihm!" 
 
Das Kommando zum Salamander liegt in der Regel beim Präsidium; es kann jedoch in bestimmten 
Fällen, z.B. bei der Reception dem Fuchsmajor, übertragen werden. 
 

§ 57  Promotion zum Doctor cerevisiae 
 
Die Würde eines "Dr. cer." ist die höchste Ehrung, die Badenia zu vergeben hat. Nur in 
Ausnahmefällen kann der Convent mit 4/5-Mehrheit die Verleihung dieser Würde beschließen. Die 
Erhebung zu dieser Würde ist an die Erfüllung gewisser Voraussetzungen gebunden, die zum ersten 
Mal 1899 in Druck erschienen ist. Sie seien hier festgehalten, soweit sie für künftige 
Honorierungen in Frage kommen: 
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Doctor cerevisiae ist ein fürnember Titul. Dignissimus trage ein gülden Käppelein oder Cerevisiam 
auf dem Ohr, er sey bey allen denen Gerichten, Bier- und Femgerichten ein rechter und 
unparteyischer Helfer vor allen auserkoren und erwählt, auch ansunsten überall gebührend 
honorieret. Sollicher Ehr und Vergünstigung kann niemand nit habhaft werden, er seye denn ein 
rechter Bursch, so unzweiffelhaftig im fuenften Semester stehend und nit minder denn zweene 
Füxlein gekeilet habe. In die wohllöbliche Prüfungskommession möge ernennet werden als pryeses 
collegii der huius temporis senior und drey commissarii, so der conventus fallweyse oder vor ein 
gantz semestro erküret, item wohlersambe doctores (ansonsten in dero absentia und 
Vermangelung andere schwer bemooste Häupter). 
Die Promotion zum doctor cerevisiae solle auf einem hoch offiziellen commercio stattfinden, in 
dessen Vermangelung sey einer zu beruffen. Ad promotionem stehen die praesides ebenan. Für die 
Plätz, so an den Contrariis leer bleiben, seynd substituti zu bestimmen. Womöglich ein 
Consemester des Honorierten, in Vermangelung ein hoher senior philistrorum, richtet das Wort an 
Dignissimum. 
 
Zu Beginn der Zeremonie spricht das Präsidium: "Silentium! Ich teile der Corona mit, daß ein 
hoher Convent die Promotion von Bbr. N.N. vulgo N. zum Dr. cer. beschlossen hat. Das Wort 
zur Promotionsrede hat ... !" 
Nach der Rede spricht das Präsidium (dreimal mit dem Schläger aufschlagend): "Silentium! 
Silentium stricte! Silentium strictissimum! Des Doctors Stunde ist gekommen!" - Der 
Dignissimus begibt sich nun zum Präsidium, auch die Chargierten, die Kontrarien innehaben, 
übergeben diese an andere Burschen und begeben sich zum Senior. Dort kreuzen sie die Schläger 
über dem Haupt des Doctoranden, während die Corona den Cantus "Der Bierstaat nur" (nach der 
Melodie "Seht ihr drei Rosse vor dem Wagen") singt: 
 
Der Bierstaat nur, der Bierstaat sei es, 
der unser´n Edlen Würden leiht. 
|: Es ist ein Reich, ein feucht-froh-freies, 
dem jeder gern sein Herze weiht. :| 
 
Laßt festlich heut´ die Humpen kreisen! 
Heil ihm, der uns ein Stolz stets war! 
|: Und lasset Ehren ihm erweisen, 
die nur der Bierstaat bietet dar! :| 
 
Der unser´n Bund stets tut regieren, 
Gambrinus, rex Badeniae, 
|: soll ihn zum Doctor promovieren, 
zum Doctor cerevisiae! :| 
 
Hierauf verliest der Senior das Doctordiplom: 
 
"Nos, N.N. vulgo N., pro tempore ex auctoritate et dignitate conventus societatis Badeniae 
senior, nuncupate patefacimus his litteris ac sancimus Dominum 
 

N.N. vulgo N.
Doctoris cerevisiae 

 
nomen et honores, iura et privilegia accepisse. 
Et in eius rei fidem hasce litteras conventus sigillo sanciendas curavimus." 
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So dies Diplom verlesen, ruft die Corona: "Bravo, bravo, bravissimo!" 
Und unter dem Cantus "Steig auf, steig auf, Dignissimus!" besteigt Dignissimus den Stuhl und 
der Senior sagt:  
"A cerevisia honoratus, cerevisiam invicim honorare spondes?" (dabei reicht er dem 
Doctoranden ein Cerevis).  
Dignissimus: "Spondeo." 
Senior: "Spondes, ubicumque es, propagare eius civitatis spiritum cerevisialem et acquirens 
quam plurimos vulpes?" 
Dignissimus: "Spondeo." 
Senior: "Nobis autem et qui nos praecesserunt et qui nos aequuuntur in Badeniae regnum, 
fidem sevabis et veram amicitiam et fraternitatem?" 
Dignissimus: "Spondeo in aeternum!"  
Er gelobt mit Handschlag und besteigt das Roß vulgo Fäßlein, der Senior bekränzet ihm sein 
Hütlein mit einem Eichenkranz und durchsticht das Cerevis in Hakenform (L), (sofern dieses 
nicht schon entsprechend gestickt ist.). Und alle singen nach der Weyse "Heil Dir, im 
Siegerkranz": 
 
Heil Dir, im Doctorhut, ach steht der Hut ihm gut, 
seht her, so gut! 
Pereat, pereat, der nicht in Ehren hat, 
der nicht in Ehren hat dignissimum! 
 
Anschließend folgt der "Fürst von Thoren": 
 
1. Strophe singt Dignissimus (Ich bin der Fürst ...) 
2. Strophe singt die Corona (Euer Gnaden aufzuwarten ...) 
3. Strophe singt Dignissimus (Ihr Jäger spannt´s ...) 
4. Strophe singt die Corona (Ins Horn, ins Horn ...) 
 
Dabei geht die Corona im Kreise um Dignissimum herum.* 
 
Sofort nachher übernimmt Dignissimus das Präsidium, die contraria gehen auf ihre Plätze. Den 
Salamander kommandiert mit Erlaubnis des Dr. cer. der Senior. 
Nunmehro soll candidatus in einer absunderlichen Exkneipen das Praesidium handhaben, item er 
habe zur Ergetzung aller eine von ihm verbrochene Bierzeitung zu verlesen. Das Geschäft des 
Quaestors werde an ihn durch Zahlung dreyer Hörner vollstrecket, so alle trincken. Alsdann solle 
er  bey einer Bieranklage als Richter fungieren und letztlich sich zum Scheyßfuchsen degradieren 
lassen. Die Commissio setzet eine Taxatio fest, wobey zu bemerken, daß er das Diplom doctoris 
umsunst erhalten müsse und unentgeltlich. 
Es gilt als hochlöblich, daß der neue Doctor cerevisiae dem hohen Convent mitsamt dem 
Fuchsenstall einen Doctorpotus gebt, als außerordentlich unhonorig aber, dies zu unterlassen. 
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B)   Besondere Kneipen
 
 

§ 58  Landesvater 
 
Der Landesvater war ursprünglich eine Huldigung für den Landesherrn. Heute dient er der 
Bekräftigung der Treue zum Vaterland und der Erneuerung des Burscheneides.  
An der Landesvaterkneipe nehmen nur Badenen teil, am Landesvaterstechen nur geburschte 
Mitglieder. 
Ein Badene darf nur bei bei Korporationen, bei denen er vollberechtigtes Mitglied ist, am 
Landesvaterstechen teilnehmen.* 
 
Die Lichter im Saal werden gelöscht, die Beleuchtung erfolgt durch Kerzen. 
Das Präsidium kommandiert: "Silentium für die heilige Handlung des Landesvaters! Silentium 
stricte für die heilige Handlung des Landesvaters! Silentium strictissimum für die heilige 
Handlung des Landesvaters!" - Hierauf kommandiert es: "Es steigt der hehre Cantus ´Alles 
schweige´. Zur Ersten!" 
Die Corona singt nun in der Art der allgemeinen Lieder die Strophen 1 bis 5. Während der fünften 
Strophe vertauschen die Chargierten das Cerevis mit der Mütze, bergen die Schläger in den 
Scheiden und begeben sich zum Platz des Seniors. Hier klingen sie, die sechste Strophe singend, 
mit den Schlägern und durchbohren die Mützen im Einklang mit den Liedworten, kreuzen die 
Klingen und legen die Schwurfinger an die Schläger, ganz im Einklang mit den gesungenen 
Worten. Die letzten beiden Zeilen wiederholt die Corona in der 3. Person. 
 
Nun gehen die beiden Chargierten zum ersten sich an der Tafel gegenübersitzenden Paar, das sich 
erhebt, besteigen deren Sessel, und reichen ihnen den Pokal über die rechte Schulter, indem sie die 
7. Strophe singen. Bei den Worten "... und trinke" wird von dem Paar ein Schluck getrunken, den 
Schläger in der linken Hand, die Mütze auf dem Haupt.  
Hierauf wird der Pokal den Chargierten zurückgegeben (über die linke Achsel), die ihn in die rechte 
Hand nehmen.  
Das stechende Paar wiederholt die Zeremonie in der gleichen Form wie die beiden Chargierten, 
genau nach den Worten der Strophe 6, wobei die Mütze erst knapp vor den Worten "... ich 
durchbohr´" abgenommen wird.  
Darauf reichen sie die Schläger über die linke Achsel zurück, die Chargierten übernehmen die 
Schläger mit der Linken und treten zum nächsten Paar.  
Dies wird so oft wiederholt, als sich Paare an der Kneiptafel befinden. 
Haben alle Berechtigten ihren Eid erneuert und sind die Chargierten am unteren Ende der Tafel 
angekommen, spricht der Senior: "Silentium strictissimum zum Binden der Klingen" und 
umschlingt die gekreuzten Klingen mit einem Burschenband. Die Schläger bleiben am unteren 
Ende der Kneiptafel stehen. Darauf begibt sich der Senior und eine Kontraspitze an den Platz des 
Präsidium und singen die erste Hälfte der Strophe "Komm du blanker Weihedegen". Während des 
Gesanges werden die Schläger hinauf gebracht. 
 
Es folgt die Landesvaterrede.* Nach ihr spricht der Senior: "Silentium strictissimum zum Lösen 
der Klingen" und entfernt das Band unter Absingen der zweiten Hälfte der Strophe: "Laßt uns 
festlich ihn entlasten".  
 
Darauf begeben sich die Chargierten mit vertauschten Schlägern oder auf der entgegengesetzten 
Seite an das Tafelende und bedecken unter den Worten der Strophe "So nimm denn hin" das Haupt 
des untersten Paares, wobei sie den Schläger in der Linken, den jeweiligen Deckel in der rechten 
Hand halten. Die Verse 1 bis 5 singen die Chargierten allein und strecken die Schlägerspitzen auf 
das Haupt des Gegenüberstehenden.  
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Die nächsten Verse ("Solange wir uns kennen ... ") singen die beiden neu bedeckten allein, indem 
sie einander die Linke, dem gegenüberstehenden Chargierten die Rechte reichen. Die Worte der 
beiden Bedeckten werden von der Corona in der 3. Person wiederholt.  
Die Chargierten bedecken einander zuletzt, tauschen (wenn nötig) die Schläger und setzen die 
Cerevise auf und begeben sich auf ihre Plätze.  
 
"Das Lied fällt mit seiner letzten", befiehlt der Senior und nach dem Absingen des Liedes: 
"Silentium strictissimum ex! Silentium stricte ex! Silentium ex! Landesvater ex! 
Colloquium!" 
Die Lichter werden angedreht, die Kerzen verlöscht.  
Während des Landesvaters darf nicht geraucht werden! 
 

§ 59  Weihnachtsfeier 
 
Die Weihnachtsfeier ist das Familienfest der Verbindung. Daher entfallen hier die strengen Regeln 
des Kneipcomments. Es besteht zwar ein Präsidium (x, FM und ein weiterer Chargierter, alle in 
Halbwichs), jedoch gibt es keine Kontrarien. Das Präsidium kommandiert zwar Silentium, jedoch 
ohne zu schlagen. 
In der Nähe des Präsidiums steht ein geschmückter Christbaum oder eine Krippe, daneben liegen 
die Geschenke der Bundesbrüder. Es ist üblich, daß sich Leibbursch und Leibfuchs wenigstens im 
ersten Jahr beschenken. 
Entsprechend dem besonderen Charakter des Weihnachtsfestes treten auch während seines 
Verlaufes noch andere Unterschiede gegenüber einer Kneipe auf: Zu Beginn werden vom 
"Gaudeamus" nur die 1. und die 4. Strophe gesungen, dann folgt ein ernstes Lied und die 
Begrüßung. Nun kann eine Burschung oder Bandverleihung stattfinden. 
 
Der eigentliche weihnachtliche Teil der Feier wird mit dem Lied "Wieder flechten wir zum Kranze" 
eingeleitet.  
Während eines kurzen Colloquiums werden die Kerzen des Christbaumes entzündet. Anschließend 
singt die Corona "O du fröhliche, o du selige", dann wird das Weihnachtsevangelium verlesen.*  
Die Weihnachtsrede hält womöglich der Verbindungsseelsorger. Sofort danach wird das Lied "O 
Tannenbaum" (1., 5., 6. Strohe) gesungen.  
Nach der nun folgenden Bescherung schließt der offizielle Teil der Weihnachtsfeier mit dem 
Bundeslied (bzw. Burschenstrophe). 
 
Im hierauf folgenden inoffiziellen Teil bleiben die Bundesbrüder ohne Präsidium beisammen. Dem 
familiären Charakter des Festes entsprechend wird ein gemeinsames Abendessen empfohlen. 
 

§ 60  Trauerkneipe 
 
Ist ein Bundesbruder gestorben, wird eine Trauerkneipe geschlagen.  
Die Kneiputensilien und die Bänder sowie Farben auf den Mützen sind umflort. Neben dem Senior 
steht das Glas des Verstorbenen vor einem leeren Platz.  
 
Der Senior eröffnet mit dem Kommando: "Silentium triste! Commercium funebre incipit. Als 
erstes Allgemeines steigt der Cantus: ´Es hatten drei Gesellen´".  
Nach einem kurzen Colloquium wird dreimal die letzte Strophe des Liedes "Vom hoh´n Olymp" 
gesungen, worauf die Lichter gelöscht werden. Nur neben dem Glase des Toten brennt eine Kerze.  
Der Senior erteilt das Wort zum Nekrolog.  
Danach trinkt das Präsidium das Horn an und läßt es rechts herum an der Tafel kreisen. Jeder trinkt 
daraus einen Schluck und gibt es seinem Nachbarn mit dem Wort "Fiducit" weiter. 
Nun folgt der Trauersalamander: 
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Präsidium: "Sind die Stöffer präpariert?" - Corona: "Sunt". 
Präsidium: "Ad exercitium salamandri funebris in honorem N.N., salamander incipit. 1, 2, 3 
bibite!" - Corona trinkt die Gläser aus. -  
Präsidium: "1, 2, 3!" Während dieses Kommandos reibt die Corona unter Salamandergemurmel 
sitzend den Salamander.  
Präsidium: "Salamander ex! Alle Gläser sind leer, nur eines ist voll, und der es trank, der ist 
nicht mehr. Hör´s toter Bruder, ich trinke Dir Dein letztes Glas!" (Er trinkt das Glas vor dem 
Platz leer). "Wie Dein Leib zerbrach, zerbreche ich dieses Glas! (Er tut es). Wie Dein Geist 
erlosch, verlösche ich dies Licht."  
 
Die Corona entfernt sich schweigend. 
Die Dauer der Couleurtrauer bestimmt der Chargenconvent;  
Während der Couleurtrauer sollen Badenen nur an solchen studentischen Veranstaltungen 
teilnehmen, die den, angesichts des Todes eines ihrer Brüder, gebotenen Ernst  erwarten lassen. Die 
Farben sind jedenfalls umflort zu tragen. Das "Budenleben" und Veranstaltungen Badeniae müssen 
ebenfalls angepaßt werden. 
 
 

 
C)   Kommers 

 
 

§ 61  Allgemein 
 
Der Kommers ist die feierlichste Form einer Kneipe. Der Kreis der Anwesenden ist in der Regel 
viel größer. Auf die Vorbereitung ist besonders Wert zu legen.  Branderungen, Bierspiele oder Ulke 
haben am Kommers keinen Platz.  
 

§ 62  Chargieren 
 
Es wird in Vollwichs chargiert und es nehmen auch Gastchargierte teil. Die Betreuung der 
Chargierten ist sicherzustellen.* 
 

§ 63  (Ehren-) Gäste 
 
Für den Empfang der Gäste, vor allem der Ehrengäste, ist ein versierter Bundesbruder einzuteilen, 
der auch für die Zuweisung angemessener Plätze zu sorgen hat. 
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§ 64  Begrüßung 
 

Die offizielle Begrüßung erfolgt durch das Präsidium. 
Die Begrüßungsreihenfolge: 
 
- Vertreter der Kirche 
- Vertreter von Bund, Land, Gemeinde 
- Vertreter von Hochschulen und Schulen 
- Andere Vertreter des öffentlichen Lebens, Festredner 
 
- Vertreter der Verbandsführung 
- Amtsträger befreundeter Verbände 
- Verbindungsseelsorger  
- Philistersenior 
- Doctores cerevisiae Badeniae 
 
- Landesvorsitzende Verbindung 
- Verbandskorporationen nach Gründungsdatum 
- Korporationen, mit denen ein Verbandsabkommen besteht (zB ÖCV) * 
- Andere Korporationen * 
 
- Damen und Gäste * 
 

§ 65  Festrede 
 
Die Auswahl des Redners * und des Themas hat rechtzeitig zu erfolgen und dem Anlaß 
entsprechen. 
 

§ 66  Burschenstrophen 
 
Bei Badenia ist es üblich, daß zumindest die Korporationen, die Chargierte stellen, die 
Burschenstrophen singen. 
Es beginnt immer die gastgebende Verbindung. Die weitere Reihenfolge erfolgt analog der 
Begrüßung.  
Bei großen Kommersen mit einer Vielzahl von Chargierten ist es möglich, neben den Strophen der 
landesvorsitzenden Verbindung und besonders nahestehenden Korporationen die 
Landesverbandsstrophe und/oder die MKV-Hymne zu singen. 
Den Abschluß bildet Badenias Fuchsenstrophe. 
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IV.   B I E R S P I E L E   und   R U N D G E S Ä N G E 
 

 
§ 67  Bierliesl 

 
heißt jenes Quantum oder Gefäß, das gemeinsam getrunken wird. Das Präsidium verfügt, 
unter welchen Bedingungen die Liesl zu kreisen hat, ob unter Biersprüchen, Solocantus oder, 
was jedoch tunlichst zu vermeiden ist, im stillen Suff. Ist die Liesl die Spende eines 
Anwesenden, ist das Präsidium befugt, dem Spender die Auswahl zu überlassen. Solange die 
Liesl nicht ausgestochen ist, darf sie den Tisch nicht berühren, widrigenfalls der 
Unglückselige sie zu berappen hat. Die geleerte Liesl wird auf den Tisch gelegt. 
 

§ 68  Bieruhr 
 
An jedem Tisch wird vom Präsidium ein Uhrenwart bestimmt. Dieser macht von einem 
angenommenen Mittelpunkt aus soviele Radien, als sich bierehrliche Seelen in seinem 
Bereiche befinden. Ein der Mitte befindlicher Schlüssel wird nun auf Kommando des 
Präsidiums gedreht. Der, bei dessen Radius der Bart des Schlüssels stehen bleibt, erhält einen 
Bierstrich. Dieses Spiel wird solange fortgesetzt, bis jeder bierehrliche Bursch mindestens 
einen solchen "errungen" hat. Die Löschung der Bierstriche erfolgt in Form von Geld, 
entweder zu Gunsten des Fiskus, der Fuchsen- oder der Verbindungskasse.  
 

§ 69  Weltreise 
 
N. erhebt sich: "Lieber X., einen Halben in die Welt vor!" (trinkt einen Halben) 
X. antwortet innerhalb fünf Bierminuten: "Lieber N., einen Halben in die Welt nach! 
Lieber Y., einen Halben in die Welt vor!" 
Der Halbe in die Welt reist solange, bis er mit den Worten: "Lieber Z., einen Halben in die 
Welt nach! Halber in die Welt ex!" beendet wird. 
Jeder muß den Halben in die Welt nur einmal annehmen. 
 

§ 70  Radaucomment 
 
N.: "Radau!" (erhebt sich) 
X.: "Klimbim!" (erhebt sich) 
N.: "Ahoi!" (beide schlagen mit der Linken auf den Tisch, mit der Rechten das Glas 
ergreifend) 
X.: "Leerst Du den Becher noch wie sunst?" 
N.: "Noch wie sunst!" 
N. und X.: "Ein Grund zum Trunk!" (ziehen einen Streifen) 
N. und X.: "Prosit, Du Edler!" 
 
Der Radaucomment kann auch mit mehreren Bierehrlichen durchgeführt werden. 
 

§ 71  Raketensalamander 
 
Der Raketensalamander geht auf die gleiche Art vor sich wie der Festsalamander bis zum 
ersten 1-2-3-Kommando nach dem Trinken. Hierauf ruft das Präsidium: "Es steigt die erste 
(2., 3. usw.) Rakete!" - die Corona ahmt jedesmal durch ein "Ssss" das Steigen der Rakete 
nach und gibt ihrer Bewunderung durch ein nachfolgendes "Aaah" ausdruck. Dann heißt es: 
"Raketensalamander ex!" . 
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§ 72  Allah-Comment 
 
Der "Vorbeter", vom Präsidium bestellt, oder dieses selbst, singt "Allah ist groß!" und 
begibt sich in eine von ihm gewählte "absonderliche" Stellung oder vollführt eine ulkige 
Gebärde, die von der Corona unter dem Liede "Und Mohamed ist sein Prophet!" begleitet 
und nachgeahmt wird. Am Ende kehrt alles in die Ausgangsstellung zurück. 
 

 
§ 73  Einleitung der Rundgesänge 

 
Die Einleitung jedes Rundgesanges ist auf Kommando des Präsidiums der Cantus: 
 

|: Es geht ein ... - Comment um unser´n Tisch herum :| 
Dreimal drei ist neune, jeder singt das Seine. 
Es geht ein ... - Comment um unser´n Tisch herum. 
 

Daran schließt sich auf allfällige Erläuterungen des Präsidiums die Zeremonie. - Mit der 
gleichen Strophe schließt der Comment, nur wird statt "geht" das Wort "ging" gesungen. 
 

§ 74  Monatscomment 
 
"Und wer im Jänner geboren ist,  
steh´ auf, steh´ auf, steh´ auf! 
Er nehm´ sein Gläschen in die Hand  
und sauf es aus bis an den Rand! 
|: Sauf aus, sauf aus, sauf aus! :|" 

 
Bei den Klängen dieses Liedes leert der Betroffene sein Glas und folgt den Anordnungen des 
Liedes. Wenn alle Monate durchgegangen sind, endet der Comment. 
 

§ 75  Der Hammerschmiedcomment 
 
Das Lied "Es ist ja kein Döflein so kleine, ein Hammerschmied muß drinnen sein. Zieh´, 
zieh´ Hammerschmied, laß es lustig laufen! So, so, so ist´s recht, wirst dich schon 
besaufen!" wird zunächst von der Corona normal gesungen. Auf Verfügung des Präsidiums 
wird nun der Vokal gewechselt, z.B. "Zah´, zah´ Hammarschmad, ... " und von einem 
Solosänger erst vor, dann von der Corona nachgesungen, dann folgen auf gleiche Weise die 
anderen Vokale ad libitum. Jeder Fehler eines Solo- oder Coronasängers wird vom Präsidium 
durch einen Bierstrich geahndet. 

 
§ 76  Der Fürst von Thoren 

 
Ein leeres Bierfaß wird auf den Tisch gestellt als Fürstenthron. Das jeweilige Präsidium 
besteigt den Thron, alle anderen Mitglieder der Kneiptafel stellen sich in einer Reihe vor den 
Thron auf, die vollen Gläser in der Rechten. Hierauf wird das Lied gesungen: 
 

1. Strophe singt der Fürst (Ich bin der Fürst ...) 
2. Strophe singt die Corona (Euer Gnaden aufzuwarten ...) 
3. Strophe singt der Fürst (Ihr Jäger, spannt´s ...) 
4. Strophe singt die Corona (In´s Horn, in´s Horn ...) 
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Während der Lieder bewegt sich der Zug der Corona um den Thron. Jeder Teilnehmer reicht 
dem Fürsten sein Glas, der Fürst tut einen Schluck und reicht das Glas zurück. Zum Schluß 
folgt die 

 
5. Strophe durch den Fürst (Was nützt mir ...) 
 

bis zu der Stelle " ... und leg´ es in des N.N.´s Händ´!" 
Dadurch ist der Nachfolger bestimmt. - Will der Fürst den Comment beenden, singt er: " ... 
wenn ich es leg´ in niemand´s Händ´!" 
 

§ 77  Pappenheimer 
 
Das Präsidium kommandiert: "Silentium! Es präpariert sich ein Pappenheimer! A und B 
surgite!" - Die Genannten beginnen, stehend oder auf der Lehne ihrer Stühle sitzend, den 
Cantus: 

"Wir trinken einen Halben um die Welt, einen Halben um die Welt!" 
Corona: 

"|: Ja warum sollen sie nicht trinken einen Halben um die Welt? :|" 
A und B: 

"General Pappenheimer, er soll leben, 
General Pappenheimer lebe hoch!" 

Alle: 
"Beim Bier und beim Wein, lustige Pappenheimer woll´n wir sein, beim Wein und 
beim Bier, lust´ge Pappenheimer sind wir." 
 

Der Comment kann nach Belieben, auch in cumulo, auf oder unter dem Tisch fortgesetzt 
werden. Zum Abschluß kommandiert das Präsidium einen Raketensalamander zu Ehren des 
General Pappenheimer.  
 

§ 78  Bacchus-Comment 
 
Nach dem gewöhnlichen Einleitungscantus singt die Corona: 
 

"Vivat Bacchus, Bacchus lebe! Bacchus war ein braver Mann, 
der zuerst der gold´nen Rebe süßen Nektar abgewann. 
Es leben alle Blonden, die Schwarzen und die Braunen,  
|: sie leben alle hoch :|"  

 
Nun erhebt sich die Corona auf Geheiß des Präsidiums und die von ihm Bestimmten singen: 

"Ob ich´s wage, ob ich´s tu? Ob´s die Herren lassen zu?" 
Die Corona antwortet: 

"Hinunter mit dem Plunder! Hinunter mit dem Plunder!  
|: Hinunter mit ihm! :|" 

Die Vorigen: 
"Es ist gescheh´n! Ihr alle habt´s geseh´n" 

Alle: 
"Es ist gescheh´n! Wir alle haben´s geseh´n" 

 
und so weiter bis zum Präsidium. Beim Bacchuscomment wird Wein getrunken. 
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§ 79  Der Stechcomment 
 
Durch einen Stich mit dem Schläger in die Bibel wird vom Präsidium ein Lied bestimmt, das 
ein von ihm bestimmtes Mitglied der Kneiptafel nach einer dem Lied nicht zukommenden 
Melodie zu singen hat. Sind auf einer Seite mehrere Lieder, bestimmt das Präsidium "rechts" 
oder "links", "oben" oder "unten". Das Präsidium singt als letzter.  
 

§ 80  A-B-C  Comment 
 
Jeder vom Präsidium Bestimmte hat ein Lied mit dem vom Präsidium bestimmten 
Anfangsbuchstaben zu singen. Weiß der verdonnerte kein geeignetes Lied, hat er den Obulus 
zu bezahlen, hat aber das Recht, das Präsidium um einen derartigen Cantus zu fragen. Weiß 
das Präsidium keinen, hat es den Obulus zu berappen. Im anderen Falle ist der Verdonnerte 
mit dem doppelten Betrag fällig. Das Präsidium kann am Ende des Comments von höchstens 
5 Teilnehmern am Comment befragt werden, wobei die oben genannten Bedingungen gelten.  
 

§ 81  Tischhospiz 
 
Darunter versteht man Sololieder oder Liederteile, die auf Anordnung des Präsidiums von 
einzelnen Teilnehmern der Kneiptafel zu singen sind, so daß im ganzen das vollständige Lied 
zu bieten ist.  
 

§ 82  Liebchencomment 
 
Einleitungsgesang wie beim Rundgesang ("Es geht ein Liebchencomment"), dann singt die 
Corona: 

 
"Rundgesang und Gersten- (Reben-)saft lieben wir ja alle, 
darum trinkt die Jugendkraft schäumende Pokale. 
Brüderchen, dein Liebchen heißt sonderbarerweise?" 

 
Der vom Präsidium Bestimmte erhebt sich und nennt laut den Namen seiner Liebsten. Dabei 
trinkt er ein Stück oder den Rest. Darauf singt die Corona: 
 

"N.N. soll leben, sie lebe, lebe, lebe hoch! 
Tausend Küsse hast du ihr hoffentlich schon gegeben,  
Tausend Küsse wirst du ihr hoffentlich noch geben!" 

 
Dann beginnt die Corona wieder mit "Rundgesang und Gerstensaft" und der Comment wird 
fortgesetzt. Als letzter singt das Präsidium.  
 

§ 83  Liebescomment 
 
Das Präsidium bestimmt der Reihe nach die Teilnehmenden, die ein Liebeslied zu singen 
haben. Wer kein Lied singt oder keines singen kann, zahlt den vorher vom Präsidium 
bestimmten Obulus. Das Präsidium singt als letzter.  
 

§ 84  Lieblingscomment 
 
Statt der im vorigen Paragraphen verlangten Liebeslieder werden von den Teilnehmern deren 
Lieblingslieder solo vorgetragen. 
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§ 85  Lebe-liebe-Comment 
 
Die Corona singt: 

"Lebe, liebe, trink und schwärme 
und bekränze dich mit mir! 
Härme dich, wenn ich mich härme 
und sei wieder froh mit mir!" 

Auf "Lebe" stößt das Präsidium mit dem Glas an das seines rechten Nachbarn, auf "liebe" 
dieser an das Glas seines Nächsten, und so weiter, bei jeder betonten Silbe bis zum Ende des 
Liedes. Der, auf den das Wörtchen "mir" trifft, hat sich zu setzen und beteiligt sich nicht mehr 
am Gesange. So wird der Comment fortgesetzt, bis schließlich die letzten zwei den Comment 
beenden.  
 

§ 86  Hinterm Ofen 
 
Die Corona singt das Lied: 
 

"|: Hinterm Ofen :| liegt ein alter Ranzen. 
Seht einmal den Ranzen an, 
wie der Ranzen tanzen kann! 
|: Hinterm Ofen :| liegt ein alter Ranzen." 
 

Für die folgenden Strophen kann das Präsidium einen Vorsänger bestimmen oder sie aber in 
cumulo singen lassen. 
 

2. Strophe:  die Silben "O-", "Ran-" und "tan-" fallen aus; 
3. Strophe:  "-fen", "-zen", und "-zen" fallen weg 
4. Strophe:  "Ofen", "Ranzen", und "tanzen" fallen aus; 
5. Strophe:  diese 3 Worte werden gesungen, alles andere nur mit den Lippen 

geformt; 
6. Strophe:  diese 3 Worte werden gesungen, alles andere angedeutet; 
7. Strophe:  diese 3 Worte werden gesungen, alles andere gepfiffen; 
8. Strophe:  diese 3 Worte werden gemimt, alles andere gesungen; 
9. Strophe:  wie 1. Strophe 
 

Bei Irrtümern gibt es Bierstriche, zum Schluß bestimmt das Präsidium deren Ablöse.  
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V.   C H A R G I E R C O M M E N T 
 
 

A) Allgemeines Korpschargieren
 

§ 87  Das Chargieren 
 
Bei feierlichen Anlässen in Verbindung und Öffentlichkeit treten Bundesbrüder im 
studentischen Festkleid auf.  
Das Chargieren ist im Allgemeinen den wackeren Burschen vorbehalten. Nur in 
Ausnahmefällen ist es einem Brandfuchsen erlaubt, die Verbindung in dieser Form zu 
vertreten. In diesem Fall genießt der chargierende Fuchs jedoch die Bierrechte eines 
geburschten Badenen  
Es ist eine Auszeichnung, als Chargierter aufgeboten zu werden und damit im Blickfeld der 
Öffentlichkeit zu stehen. Daher erfordert Chargieren ein hohes Maß an Einfühlung und 
Anpassung vom einzelnen, um in der Gruppe ein harmonisches Auftreten zu erreichen.  
Richtiges Chargieren soll beim Beobachter den Eindruck von Zusammenhalt, Disziplin und 
Formschönheit erzeugen. * 
Eine gemeinsame Kommandosprache und ein einheitliches Reglement ist daher notwendig. 
 

§ 88  Kommando 
 
Wenn mehrere Chargierte auftreten, ist ein Kommandant einzuteilen, der für seine 
Conchargierten verantwortlich ist.* 
Das Kommando kann je nach Anlaß und Größe des Korps variieren. In der Kirche empfielt 
sich das leise Klopfen mit dem Schläger als Kommando, beim Chargieren in kleinen 
Formationen, bei denen der Kommandant in der Einteilung verbleibt, wird leise kommandiert. 
Bei größeren Formationen steht der Kommandant mit gezogenen Klingen vor dem Korps und 
gibt die Kommandos in militärischer Form.* 
 

§ 89  Kommandosprache 
 
Das Kommando besteht immer aus einem "Ankündigungsteil" und einem "Ausführungsteil". 
Der  Ankündigungsteil soll dem einzelnen Chargierten Zeit geben, sich auf die unmittelbar 
folgende Ausführung zu konzentrieren.* Das Tempo des Kommandos bestimmt auch das 
Tempo der Ausführung.  
 

§ 90  Die einzelnen Kommandos  
 
Die Vergatterung
 
"Chargiertenkorps auf mein Kommando!"  
 (Chargierte stehen mit Blickrichtung zum Kommandanten) 
 
"Chargierten - korps" (Chargierte nehmen Grundstellung ein) 
 
"In Linie zu einem (2, 3, 4) Glied vor mir - angetreten"  

(Chargierte treten der Größe nach an) 
 
"In Zweierreie vor mir - angetreten" 

(Chargierte treten in der befohlenen Reihe an) 
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"Rechts richt - euch" (Anschlußmann blickt gerade aus, Rest wendet Blick nach 
rechts und korrigiert Seitenabstand und Ausrichtung) 

 
"Gerade - aus" (Blickwendung und Grundstellung) 
 
"Korps - ruht" * (Linker Fuß wird nach etwas nach vorne gestellt)  
 
"Steht - fest" (Grundstellung) 
 
 
Die Ehrenbezeigungen
 
"Zum - Gruß" * (Chargierte in Grundstellung schlagen mit der rechten Hand an 

den Schlägerkorb und salutieren.) 
 
"Vom - Gruß" (Chargierte in Grundstellung schlagen mit der rechten Hand an 

den Schlägerkorb und nehmen Grundstellung ein) 
 
"Klingen zieht - blank" * 
 (Klingen werden herausgezogen, kurz vor die Brust gehalten 

und abgesenkt. Die Schlägerscheide wird parallel zur 
abgesenkten Klinge gehalten.) 

 
"Klingen her - aus" * (Klingen werden herausgezogen, kurz vor die Brust gehalten 

und in die Höhe gestreckt. Die Schlägerscheide wird wie bei 
abgesenkter Klinge unten gehalten.) 

 
"Klingen setzt - an" (Die Klingen werden bis auf einige Zentimeter in die 

Schlägerscheide eingeführt. So verharren die Chargierten bis 
zum nächsten Kommando.) 

 
"Schläger stellt - ab" (Die Klingen werden in die Schlägerscheide gestoßen und der 

Schläger wird abgestellt.) 
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Die Bewegung des Korps * 
 
"Schläger faßt - auf"  (Chargierte in Grundstellung schlagen mit der rechten Hand an 

den Schlägerkorb und fassen den Schläger auf.) 
 
"Schläger stellt - ab" (Der Schläger wird abgestellt.) 
 
"Rechts (links) - um" (Chargierte vollziehen eine Wendung) 
 
"Kehrt - euch" (Chargierte machen über links eine 180 Grad-Wendung.) 
 
"Im Gleichschritt - marsch"  
 (Chargierte machen einen Appellschritt * und marschieren im 

Gleichschritt.) 
 
"Im Appellschritt - marsch"  
 (Chargierte marschieren im Appellschritt ) * 
 
"Korps - halt" * (Chargierte machen noch einen verkürzten Schritt und stellen 

den linken Fuß bei.) 
 
"Auf der Stelle (zur Pause etc.) - abtreten" 

(Chargierte treten mit einem Appellschritt ab.) 
 
 
Fahnenchargieren
 
Die Fahne wird rechts geführt. Sie ist immer zu flankieren. 
Zur Ehrenbezeigung wird die Fahne nach vorne geneigt. Senken die Conchargierten die 
Schläger, so wird die Fahne angehoben und tiefer gesenkt. 
 
 

B) Kommerschargieren
 

§ 91  Einzug der Chargierten 
 
Nach Ankündigung des Einzuges der Gastchargierten ertönt i.d.R. Marschmusik. Die 
Gastchargierten des Verbandes ziehen bei Kommersen Badeniae in der Regel als ganzes 
Korps im Appellschritt ein, wobei die älteren Korporationen vorne gereiht sind. * 
Nach Erreichen der Plätze werden die Schläger auf den Tisch gelegt. Die Gastchargierten 
anderer Verbände ziehen verbandsweise gemäß ihrem Chargiercomment ein. 
Es folgen die Kontrarien. 
Der Ankündiger übernimmt das Kommando und kommandiert zum Einzug des Präsidiums 
"Zum - Gruß". 
Das Präsidium übernimmt das Kommando, läßt absalutieren und zum Einzug von 
Verbandstandarten wieder salutieren. 
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§ 92  Eröffnung des Kommerses 
 
Das Präsidium schlägt zu Beginn dreimal mit dem Schläger auf, wobei beim zweiten Mal 
auch die Kontrarien mitschlagen, beim dritten Mal alle Chargierten. Bei der Begrüßung der 
Gastkorporationen haben die betroffenen Chargierten zu salutieren. 
 

§ 93  Zutrunk, Rauchen, Essen, Tempus 
 
Auch Chargierte können nach der Begrüßung zutrinken. Bevor der Chargierte trinkt, hat er zu 
salutieren, ebenso nach dem Trinken. 
Im Colloquium steht es den Chargierten frei, zu rauchen. 
Essen ist während des Chargierens prinzipiell nicht erlaubt. 
Für den Chargierten ist das Verlassen seines Platzes (Tempus) nur in Ausnahmefällen 
erlaubt.* 
 

§ 94  Verhalten im Silentium 
 
Grundsätzlich stehen die Chargierten im Silentium. Gewährt das Präsidium den 
Gastchargierten während der Festrede das Sitzen, so gilt diese Erleichterung nicht für die 
Kontrarien. 
 

§ 95  Farbenstrophen, Hymnen 
 
Bei der eigenen Burschenstrophe werden die Klingen gestreckt, ebenso beim Bundeslied und 
Hymnen, die für den einzelnen Chargierten oder seine  Korporation gelten. 
Werden fremde Burschenstrophen, Bundeslieder oder Hymnen gesungen oder gespielt, so 
haben die Chargierten ohne Verzögerung "abzustechen".* 
 

§ 96  Auszug der Chargierten 
 
Das Präsidium läßt nach dem letzten Allgemeinen die Chargiertenblöcke in der Reihenfolge 
Verbandsstandarte - andere Verbände - Verbandskorporationen - Kontrarien ausmarschieren. 
Danach schließt es den Kommers. 
Die Schläger sind rechtzeitig zu versorgen, bei der Verabschiedung ist noch am Platz kurz zu 
salutieren. * 
Der Auszug erfolgt mit Ausnahme der Standartenchargierten im Gleichschritt. 
 
 

C)   Besondere Anlässe
 

§ 97  Chargieren in der Kirche 
 
Die Chargierten nehmen ihre Plätze womöglich im Presbyterium ein, wobei vor dem Altar 
salutiert und der Fahnengruß geleistet wird. 
Beim Eintritt des Priesters in den Kirchenraum wird salutiert.  
Beim lateinischen Evangelium werden die Schläger mit ausgestrecktem Arm in Richtung 
Altar hin gesenkt. 
Bei der Kommunion des Priesters und der Gläubigen (und zwar beim "Domine non sum 
dignus"), weiters beim Segen und beim Schlußevangelium, sowie beim Auszug des Priesters 
wird salutiert. 
Falls ein sakramentaler Segen stattfindet, werden die Schläger gestreckt.  
Nach dem Gottesdienst ist die Kirche in geschlossenem Zug zu verlassen. 
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§ 98  Couleurhochzeit 

 
Zur Hochzeit eines Bundesbruders - falls diese in Couleur stattfindet - entsendet die 
Verbindung Chargierte in Vollwichs mit einer entsprechenden Couleurbedeckung, aber ohne 
Fahne. Die Chargierten stehen rechts und links vom Brautpaar. Wenn der Priester um die 
Hände des Brautpaares die Stola schlingt, werden die Schläger gezogen. Beim Verlassen der 
Kirche flankieren die Chargierten das Brautpaar nach Möglichkeit, verlassen aber vor dem 
Brautpaar die Kirche und nehmen Aufstellung vor dem Kirchentor mit dem Gesicht 
zueinander. Dann werden die Schläger gezogen und in der Höhe gekreuzt, um das Brautpaar 
durchziehen zu lassen. Sobald das Brautpaar unter den gekreuzten Klingen hindurchgegangen 
ist, werden diese rasch versorgt und die Chargierten begleiten das Brautpaar bis zum Wagen. 
 

§ 99  Couleurbegräbnis 
 
Am Begräbnis nehmen Chargierte gewöhnlich dann teil, wenn es am Verbindungsort 
stattfindet. Die Totenwache halten in der Regel nur Chargierte der Urkorporation des 
Verewigten. Seine eventuellen Bandkorporationen ziehen erst beim Begräbnis auf. Die 
Chargierten marschieren in die Aufbahrungshalle ein, salutieren und nehmen zu beiden Seiten 
des Sarges Aufstellung. Cerevis und Schärpe der Chargierten sowie Band und Mütze der 
übrigen Bundesbrüder sind umflort. Während des Leichenzuges marschieren die Chargierten 
zu beiden Seiten des Sarges mit gezogenen und gesenkten Schlägern. Der Kranz mit Schleifen 
in den Verbindungsfarben wird dem Sarg von zwei Bundesbrüdern vorangetragen. Die 
Chargierten stehen auch am Grab zu beiden Seiten des Sarges. Der Philistersenior oder ein 
dem Verewigten besonders nahestehender Bundesbruder hält die Trauerrede und wirft ihm 
Band und Mütze, die einer der begleitenden Bundesbrüder auf einem umflorten Polster dem 
Sarge nachgetragen hat, mit den Worten: "Fiducit, toter Bruder!" ins Grab nach.  
Während der Sarg ins Grab gesenkt wird, während das Lied "Ich hatt´ einen Kameraden" 
gespielt wird und wenn der Redner Band und Deckel hinabwirft, werden die Klingen blank 
gezogen und über dem Grab abgesenkt. Die Fahne wird dabei waagrecht über dem Grab 
gehalten. 
Die Chargierten haben solange am Grab auszuharren, bis die letzten Trauergäste am Grab 
vorbeigezogen sind und treten anschließend ab. 
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STATUTEN 
der Katholisch österreichischen Studentenverbindung BADENIA 

Art. I: Name und Sitz des Vereines 

Der Verein (in der Folge Verbindung genannt) führt den Namen: 
„Katholisch österreichische Studentenverbindung Badenia“ 

und hat seinen Sitz in Baden. Er gehört dem „Mittelschüler-Kartell-Verband der katholischen farbentragenden 
Studentenkorporationen Österreichs (MKV)“ an und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
Bundesabgabenordnung. 

Art. II: Tätigkeitsbereich, Verbindungszweck 

Das Wirken der Verbindung erstreckt sich auf das österreichische Bundesgebiet, insbesondere auf den Bereich des 
Bezirkes Baden. Die Verbindung, deren Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt: 
1. Die Wahrung, Pflege und Festigung des katholischen Glaubens, einer patriotisch-österreichischen Gesinnung, eines 

gewissenhaften Studiums und der Lebensfreundschaft unter den Mitgliedern 
2. Die charakterliche und geistige Formung junger Menschen zu den unter Pkt. 1 angeführten Zielen 
3. Die Förderung religiöser, wissenschaftlicher, kultureller und sportlicher Betätigung ihrer Mitglieder 
4. Die Pflege couleurstudentischen Brauchtums, wobei jegliche Art von Zweikampf abgelehnt wird 
5. Die Vertretung und Förderung schulischer und studentischer Belange, insbesondere auf dem Unterrichts- und 

Sozialsektor 

Art. III: Ideelle Mittel zur Erreichung des Verbindungszwecks 

1. Abhaltung von religiösen und seelsorglichen Veranstaltungen 
2. Abhaltung von wissenschaftlichen und kulturellen Vorträgen und Diskussionsrunden 
3. Beratung in Schul-, Studien- und Präsenzdienstfragen 
4. Beschaffung von Schul- und Studienliteratur und sonstigem Lernmaterial 
5. Einrichtung und Führung einer Bibliothek 
6. Errichtung und Erhaltung eines Verbindungsheimes 
7. Herausgabe von Mitteilungsblättern, Publikationen und dgl. 
8. Abhaltung von Schulungen für junge Mitglieder 
9. Pflege der Leibesübung auf allen Gebieten des Breitensports 

10. Tragen der Verbindungsfarben und der couleurstudentischen Tracht 
11. Erforschung der couleurstudentischen Traditionen 
12. Errichtung und Betrieb von Studentenheimen 
13. Eingabe von Petitionen bei Behörden und Privaten 
14. Zusammenarbeit mit und der Beitritt zu anderen Organisationen des In- und Auslandes, wenn dies im Interesse der 

Verbindung liegt 

Art. IV: Materielle Mittel zur Erreichung des Verbindungszweckes 

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch: 
1. Beiträge der Mitglieder 
2. Spenden, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen 
3. Erträgnisse aus geselligen Veranstaltungen (Studentenball, Faschingskränzchen) 
4. Abhaltung eines Flohmarktes 

Art. V: Mittelverwendung 

Die Mittel der Verbindung dürfen nur für die in den Statuten angeführten Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
der Verbindung dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln der Verbindung erhalten. Bei Ausscheiden aus der Verbindung und bei Auflösung und Aufhebung der 
Verbindung dürfen die Verbindungsmitglieder nicht mehr als den eingezahlten Kapitalanteil und den gemeinen Wert 
ihrer Sacheinlagen erhalten, der nach dem Wert der Leistung der Einlagen zu berechnen ist. Es darf keine Person durch 
der Verbindung zweckfremde Verwaltungsauslagen oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

3 



Art. VI: Arten der Mitgliedschaft 

Die Mitglieder der Verbindung sind: 
1. Ordentliche Mitglieder 

1.1.Studierende Mitglieder (Aktive) 
a) Füchse 
b) Burschen 
c) Verkehrsaktive 
d) Bandinhaber 

1.2.Alte Herren (Philister) 
a) Urphilister 
b) Bandphilister 

2. Außerordentliche Mitglieder 
2.1.Ehrenmitglieder 
2.2.Ehrenphilister 
2.3.Konkneipanten 

Andere Arten der Mitgliedschaft sind nicht zulässig. Füchse und Konkneipanten sind probeweise aufgenommene 
Mitglieder. Sie haben bei den beschließenden Veranstaltungen weder Sitz noch Stimme. 

Art. VII: Erwerb der Mitgliedschaft 

Die ordentliche Mitgliedschaft zur Verbindung erfordert folgende formale Voraussetzungen: 
1. Männliches Geschlecht 
2. Bekenntnis zu Österreich  
3. Römisch katholische Konfession 
4. Das Anstreben oder eine bereits erfolgreich abgelegte Reifeprüfung (Matura) 
 
Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern, mit Ausnahme der Verkehrsaktiven, 
entscheidet die Vollversammlung (Burschenconvent). Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert 
werden. 

Art. VIII: Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen der Verbindung teilzunehmen und die Einrichtungen der 
Verbindung zu beanspruchen (Ausnahmen betr. Füchse und Konkneipanten siehe Art. VI). Das Stimmrecht auf der 
Vollversammlung (Burschenconvent) sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen allen Mitgliedern, mit Ausnahme 
der Füchse und Konkneipanten (siehe Art. VI), zu. 
 
Alle Mitglieder der Verbindung haben die Pflicht die Grundsätze der Verbindung einzuhalten, das Ansehen und die 
Ehre der Verbindung zu wahren, deren Interessen und Ziele stets nach Kräften zu fördern, die Veranstaltungen der 
Verbindung zu besuchen, die festgesetzten Beiträge termingerecht zu entrichten und die Statuten, die 
Geschäftsordnung, die Conventsbeschlüsse und den Comment zu beachten. 

Art. IX: Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft zur Verbindung erlischt: 
1. Durch Tod 
2. Durch freiwilligen Austritt und einstimmigen Beschluss eines Burschenconvents 
3. Durch dauernden Ausschluss durch das Verbindungsgericht 
Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt: 

a) Auf Wunsch des Mitgliedes 
b) Wenn das Mitglied die Interessen des Vereines schädigt oder in den Statuten niedergelegte Verpflichtungen 

nicht erfüllt 
4. Füchse können auf einer Vollversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten 

ausgeschlossen werden 
5. Verkehrsaktive verlieren ihre Mitgliedschaft, wenn sie von ihrer Urverbindung in den Stand eines Urphilisters 

versetzt werden oder bei einer anderen MKV-Verbindung als Badenia am ordentlichen Verbindungsbetrieb als 
Bursch teilnehmen. 
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Art. X: Schiedsgericht (Verbindungsgericht) 

Die Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Verbindungsverhältnis und der Ausschluss von Mitgliedern obliegt dem 
Verbindungsgericht. 

Art. XI: Verbindungsorgane 

1. Die Leitung der Verbindung obliegt dem Obmann (in weiterer Folge Senior genannt), dem Vorstand 
Chargenkabinett (ChC)) und der Vollversammlung (Burschenconvent). 

2. Der Obmann wird zweimal jährlich von der Vollversammlung mit 2/3 Mehrheit aller an der Vollversammlung 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gewählt. 

3. Der Vorstand besteht neben dem Obmann (Senior) aus zwei Obmannstellvertretern (erster und zweiter Consenior), 
dem Erzieher der Probemitglieder (Fuchsmajor), dem Schriftführer und dem Kassier. 

4. Die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder erfolgt mit der Wahl des Seniors und es gelten die Bestimmungen von 
Punkt 2. 

Art. XII: Beschlussfassungen, Ausfertigungen und Bekanntmachungen, Vertretung der Verbindung nach außen 

1. Die Vollversammlung besteht aus sämtlichen vollberechtigten anwesenden Vereinsangehörigen, die unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vorher schriftlich einzuladen sind. 

2. Die Verbindung wird nach außen vertreten durch den Senior und den Consenior. Die von der Verbindung 
ausgehenden Ausfertigungen und Bekanntmachungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des 
Obmannes. 

Art. XIII: Auflösung, Sistierung und Statutenänderung 

Die Verbindung kann über Auflösung, Sistierung und Statutenänderung nur mit folgenden Mehrheiten auf einer 
Jahreshauptversammlung (Kumulativconvent) beschließen: 
1. freiwillige Auflösung: Einstimmig in geheimer Abstimmung 
2. Sistierung: 4/5 Mehrheit 
3. Statutenänderung: 4/5 Mehrheit bei zweimaliger Lesung 
Bei Auflösung der Verbindung fällt das Vereinsvermögen dem Österreichischen Roten Kreuz zu. 

Art. XIV: Geschäftsordnung, Comment 

Die formelle Regelung des internen Verbindungsbetriebes obliegt der Geschäftsordnung (GO), das studentische 
Brauchtum ist im Comment der Verbindung festgelegt. Eine Änderung der Geschäftsordnung oder des Comments 
benötigt eine 4/5 Mehrheit und kann nur auf einer Jahreshauptversammlung (Kumulativconvent) erfolgen. 

Art. XV: Richtung der Verbindung 

Die Verbindung ist parteipolitisch unabhängig. Es steht den einzelnen Mitgliedern der Verbindung frei, sich jeder 
politischen Richtung anzuschließen, sofern deren Ideologie, Ziele, Zwecke und Mittel mit den Grundsätzen der 
Verbindung vereinbar sind. 

Art. XVI: Symbole und Wahlspruch 

1. Die Farben der Verbindung sind ein grün-violett-goldenes Band auf beiderseits weißem Grunde für alle geburschte 
Mitglieder und Ehrenmitglieder, ein grün-violettes Band auf beiderseits weißem Grunde für Füchse. Konkneipanten 
tragen kein Band. 

2. Die Mütze ist aus weinrotem Tuch hergestellt im Format der Jenenser Burschenschaften, mit weißem Durchbruch 
und weißer Zwischenschnur oberhalb der Verbindungsfarben. Fakultativ können rote Seidenstürmer getragen 
werden. 

3. Der Wahlspruch der Verbindung lautet: „Treu für Gott und Heimat!“ 
4. Der Zirkel der Verbindung hat folgendes Aussehen: 
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GESCHÄFTSORDNUNG 

 
TEIL A: VON DEN MITGLIEDERN 

§1 Gliederung und Mitglieder der Verbindung 

(1) Die Verbindung gliedert sich in die Aktivitas (aktive Verbindung) als Gemeinschaft aller studierenden Mitglieder 
und in den Altherrenverband als Gemeinschaft aller Alten Herren, der Ehrenmitglieder und der Ehrenphilister. 

 
(2) Die Mitglieder der Verbindung sind: 

1. Ordentliche Mitglieder 
1.1.Studierende Mitglieder (Aktive) 

a) Füchse 
b) Burschen 
c) Verkehrsaktive 
d) Bandinhaber 

1.2.Alte Herren (Philister) 
a) Urphilister 
b) Bandphilister 

2. Außerordentliche Mitglieder 
2.1.Ehrenmitglieder 
2.2.Ehrenphilister 
2.3.Konkneipanten 

 
(3) Andere Arten der Mitgliedschaft sind nicht zulässig. 

§2 Füchse 

(1) Füchse sind probeweise aufgenommene Mitglieder. Als Fuchs kann nur aufgenommen werden, wer männlichen 
Geschlechts ist, der römisch-katholischen Konfession angehört, sich zu Österreich bekennt und die Oberstufe einer 
höheren Schule besucht, oder die Reifeprüfung (Matura) anstrebt, oder seine Reifeprüfung bereits mit Erfolg 
bestanden hat. 

 
(2) Wer als Fuchs in die Verbindung aufgenommen werden will, hat ein schriftliches Eintrittsgesuch an den 

Burschenconvent zu richten, das den Namen, das Geburtsdatum, den Studienort und die dzt. besuchte Schulstufe, 
den gewählten Verbindungsnamen und den Namen des Leibburschen zu enthalten hat. Weiters ist der 
Aufnahmewerber verpflichtet, den Religionsunterricht an der Schule zu besuchen. In begründeten Fällen kann von 
der Wahl des Leibburschen bis zur zweiten Lesung des Aufnahmeansuchens abgesehen werden. 

 
(3) Dem Aufnahmebeschluss des Burschenconvents folgt die Rezeption auf einer Kneipe oder einem Kommers. 
 
(4) Auf dem der Rezeption folgendem Burschenconvent erfolgt die zweite Lesung des Aufnahmeansuchens. Bei 

Annahme dieser Lesung gilt der Fuchs als probeweise aufgenommen. 
 
(5) Frühestens drei Monate nach der Rezeption erfolgt auf einem Burschenconvent der Antrag zur Branderung des 

Fuchsen. Dieser Antrag kann nur vom Fuchsmajor oder dem Leibburschen des betreffenden Fuchsen gestellt 
werden. Die Branderung erfolgt nach erfolgreich abgelegter Branderprüfung auf einer Kneipe. 

 
(6) Vor der Branderung ist eine Branderprüfung abzulegen, bei der der Kandidat vor der hierzu ernannten Kommission 

(§29) seine Kenntnisse in der Verbindungsgeschichte, Allgemeiner Comment, Biercomment, den Statuten der 
Verbindung, der Studentengeschichte, der Liederkunde (mindestens 15 der in der Verbindung am gebräuchlichsten 
Lieder), in der Farbenkunde,  im Chargiercomment / Messchargieren nachzuweisen hat. 

 
(7) Über Antrag des Fuchsmajors oder des Leibburschen kann der Brandfuchs zur Burschung zugelassen werden. 

Dieser Antrag kann nicht früher als drei Monate nach erfolgter Branderung und soll nicht später als zwei Jahre nach 
erfolgter Rezeption gestellt werden. Die Burschung erfolgt nach erfolgreich abgelegter Burschenprüfung auf einer 
Kneipe oder einem Kommers. Vor der Burschung hat der Kandidat vor der hierzu ernannten Kommission (§28) 
seine Kenntnisse in der Verbindungsgeschichte, Allgemeiner Comment, Biercomment, Festcomment, Bierspiele 
und Rundgesänge, den Statuten der Verbindung, über die Geschäftsordnung der Verbindung, der 
Staatsbürgerkunde, Grundzüge des römisch - katholischen Glaubens, der Studentengeschichte, der Liederkunde, 
und in der Farbenkunde nachzuweisen hat. Außerdem hat der Kandidat eine schriftliche Burschungsarbeit über ein 
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couleurstudentenspezifisches Thema, dass ihm rechtzeitig vor der Prüfung vom Fuchsmajor gestellt wird, 
vorzulegen und darüber vor der Prüfungskommission zu referieren. Die Burschungsarbeit muss am nächsten 
Burschenconvent dargebracht werden. 

 
(8) Besteht ein Fuchs die Brander- oder Burschenprüfung nicht, kann er über Beschluss der Prüfungskommission, ohne 

den BC neuerlich damit zu befassen zu müssen, zur Wiederholung, frühestens eine Woche danach, jedoch 
unbedingt vor der Branderung bzw. Burschung, zugelassen werden. 

 
(9) Wird derselbe Prüfungsgegenstand beim zweiten Antritt wieder nicht bestanden, hat der nächste Burschenconvent 

über den weiteren Verbleib des Fuchsen in der Verbindung zu entscheiden. 
 
(10)Über die Entlassung von Fuchsen entscheidet der Burschenconvent. Erweist sich ein Fuchs aus einem in den 

Grundsätzen der Verbindung gelegenen Grund als ungeeignet, so ist er als „unbrauchbar“ zu entlassen. Zeigt sich 
der Fuchs als interesselos, ist er „schlicht“ zu entlassen. Aus anderen Gründen kann der Fuchs „freundschaftlich“ 
entlassen werden. 

§3 Burschen 

(1) Burschen sind vollberechtigte Mitglieder der Verbindung, die dazu berufen sind, in ihrer Gesamtheit die 
Verbindungsgewalt darzustellen. Sie haben auf Burschenconvents Sitz und Stimme und entscheiden über alle die 
Verbindung betreffenden Fragen. 

 
(2) Auf dem ersten Burschenconvent, auf dem ein Neobursch anwesend ist, hat er in die Hand des Seniors zu geloben, 

das Conventsgeheimnis gegenüber allen am Burschenconvent nicht Teilnahmeberechtigten unter allen Umständen 
zu wahren. Mit der Ablegung dieses Gelöbnisses tritt, der Neobursch mit seinen vollen Rechten und Pflichten in die 
Verbindung ein. 

 
(3) Alle bei „Badenia“ geburschte Mitglieder sind Urmitglieder „Badeniae“ und unterstehen in 

Verbindungsangelegenheiten einzig dem Verbindungsgericht ihrer Urverbindung. 
 
(4) Studierende Burschen können, insbesondere wegen schlechter Schul- oder Studienerfolge, oder anderer 

schwerwiegender Gründe, die sie an der regelmäßigen Teilnahme an Verbindungsveranstaltungen hindern, auf ihr 
Ansuchen vom BC in den Stand eines „inaktiven Burschen in loco (i.a.i.l.)“ versetzt werden. Sie sind verpflichtet, 
an mindestens zwei hochoffiziellen Veranstaltungen des Semesters teilzunehmen. 

 
(5) Im Falle eines Wohnortwechsels ist jeder Badene gehalten, sich bei einer an seinem Wohnort bestehenden MKV-

Korporation zu melden, wenn er seinen Verpflichtungen als Aktiver bei „Badenia“ nicht nachkommen kann. Er tritt 
bei der Aufenthaltsverbindung in jenen Stand ein, den er bei „Badenia“ innehatte. Die Bestimmungen der 
Kartellgeschäftsordnung (KGO) finden sinngemäß Anwendung. Solche Mitglieder werden bei „Badenia“ „inaktiv 
extra locum (i.a.e.l.)“ geführt. 

§4 Verkehrsaktive 

(1) Verkehrsaktive Mitglieder sind Burschen anderer MKV-Verbindungen, die ihren Studien- oder Wohnort im 
Einzugsgebiet Badenias haben und sich bei Badenia als „verkehrsaktiv“ melden. Der BC nimmt diese Meldung zur 
Kenntnis. 

 
(2) Verlässt der Verkehrsaktive wieder den Studien- oder Wohnort im Einzugsgebiet Badenias, oder wird er von seiner 

Urverbindung philistriert, scheidet er aus Badenia aus, sofern ihm nicht das Band „Badeniae honoris causa“ 
verliehen wurde (§5 bzw. §7). 

 
(3) Der Verkehrsaktive hat alle Rechte und Pflichten eines geburschte Urmitgliedes Badenias. 

§5 Bandinhaber 

Um die Verbindung, das katholische Farbstudententum, um Österreich oder das gemeinsame öffentliche Interesse 
besonders verdiente Mitglieder anderer MKV-Verbindungen kann vom BC das Band „Badeniae honoris causa“ 
verliehen werden. Sie haben das Recht, dieses Band jederzeit zu tragen. Bandinhaber werden nach ihrer Philistrierung 
bei ihrer Urverbindung Bandphilister (§7) im Sinne der Kartellgeschäftsordnung. 

§6 Urphilister 

(1) Nach Ablegen der Reifeprüfung und dem Erreichen des 21. Lebensjahres kann der Altherrenconvent (AHC) durch 
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einen mit einem BC-Beschluss gleichlautenden Beschluss einen Burschen im Sinne von §3 in den Stand eines 
„Urphilisters“ versetzen (Philistrierung). Für diesen Beschluss ist die persönliche Anwesenheit des zu philistrienden 
Burschen notwendig. 

 
(2) Eine Philistrierung durch den BC ist nur zulässig, wenn der Kandidat seinen finanziellen Verpflichtungen in der 

Aktivitas voll gerecht wurde, in seiner Aktivenzeit mindestens zwei Chargen oder eine Charge und zwei Funktionen 
innegehabt hat und mindestens sechs Aktivensemester als anrechenbare Couleursemester aufzuweisen hat (§11 Abs. 
3). Eine Philistrierung ist weiters nur zulässig, wenn die zur Philistrierung erforderlichen Chargen nicht schlechter 
als „mit Dank“ dechargiert wurden (§28 Abs. 3). 

 
(3) Alte Herren, die im Einzugsgebiet Badenias wohnhaft sind, sind zur Teilnahme an zwei Veranstaltungen der 

Verbindung im Semester verpflichtet. 

§7 Bandphilister 

Bandphilister sind Bandinhaber (§5), die bei ihrer Urverbindung philistriert wurden. Bandphilister genießen alle Rechte 
und haben alle Pflichten eines Urphilisters, sind jedoch von der Zahlung regelmäßiger Mitgliedsbeiträge befreit. 

§8 Ehrenmitglieder 

(1) Ehrenmitglieder sind Männer angemessen Standes, die keiner anderen katholischen farbtragenden 
Studentenverbindung als Urmitglied angehören und denen der Burschenconvent auf Vorschlag des 
Altherrenconventes das Band „Badeniae honoris causa“ verliehen hat. 

 
(2) Ehrenmitglieder sind von der Zahlung regelmäßiger Mitgliedsbeiträge befreit und gehören dem Altherrenverband 

an. 

§9 Ehrenphilister 

Ehrenphilister sind Männer mit mindestens einer abgelegten Reifeprüfung, die einer nicht dem MKV angehörigen 
Studentenverbindung als Urmitglieder angehören. Für sie gelten die gleichen Bestimmungen wie für Ehrenmitglieder 
(§8). 

§10 Konkneipanten 

Als Konkneipanten können nur männliche Personen katholischen Glaubens aufgenommen werden, die sich entweder 
außerhalb einer höheren Schule auf eine Reifeprüfung vorbereiten oder die aus äußeren, nicht in den Grundsätzen der 
Verbindung liegenden Gründen nicht als ordentliche Mitglieder aufgenommen werden können. Sie können erst nach 
abgelegter Reifeprüfung geburscht werden. 

§11 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Alle Mitglieder der Verbindung haben die Pflicht, die Grundsätze der Verbindung einzuhalten, das Ansehen und die 
Ehre der Verbindung zu wahren, deren Interessen und Ziele stets nach Kräften zu fördern, die Veranstaltungen der 
Verbindung zu besuchen, die festgesetzten Beiträge termingerecht zu entrichten und die Statuten, die 
Geschäftsordnung, die Conventsbeschlüsse und den Comment zu beachten. 

 
(2) Die Rechte der Mitglieder ergeben sich aus den Statuten und der Geschäftsordnung der Verbindung. 
 
(3) Ein Semester wird als Couleursemester angerechnet, wenn der aktive Bursch mindestens 2/3 aller offiziellen und 

hochoffiziellen Veranstaltungen besucht hat. Nicht anrechenbare Couleursemester sind am Antrittsburschenconvent 
zu verlesen und zu protokollieren. 

 
(4) Tritt ein Bursch anderen couleurstudentischen Vereinen bei, hat er den BC vorher davon zu informieren. 
 
(5) Im Falle des Ausscheidens eines Verbindungsmitgliedes fallen alle Verbindungsutensilien (Band, Mütze, Zipfe, 

etc.) der Verbindung ohne Anspruch auf Entschädigung zu. 
 
§12 Ausnahmen zum Teil A 
Ausnahmen zu den §6 Abs. 1 und 2 sowie §9 bedürfen einer 4/5 Mehrheit aller am BC anwesenden Stimmberechtigten 
und sind als eigene Tagesordnungspunkte auszuschreiben (§35 Abs. 6 Z1). Ausnahmen zu den anderen Bestimmungen 
des Teiles A sind unzulässig. 
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TEIL B: CHARGEN, FUNKTIONÄRE UND KOMMISSIONEN 

§13 Arten von Chargen, Funktionären und Kommissionen (Verbindungsorgane) 

(1) Die Leitung der Verbindung obliegt folgenden Chargen, die auf einem Wahlburschenconvent (WBC) eines jeden 
Semesters gewählt werden: 
1. Senior (x) 
2. Fuchsmajor (Fx) 
3. 1. Consenior (xx

1
) 

4. 2. Consenior (xx2) 
5. Schriftführer (xxx) 
6. Kassier (xxxx) 
7. Budenwart (Bx) 

 
(2) Zur Unterstützung der Chargen werden folgende Funktionäre, ebenfalls auf dem Wahlburschenconvent, gewählt: 

1. Badenenruf-Redakteur  
2. Öffentlichkeitsreferent und Webmaster 
3. Sangwart 
4. Standesführer 
5. Archivar 
6. Verbindungsseelsorger  
7. Budenwart-Stellvertreter 
Ein Burschenconvent kann bei Bedarf auch weitere Funktionäre für ein Semester wählen und deren Wirkungskreis 
bestimmen. 

 
(3) Weiters wählt der Wahlburschenconvent Mitglieder für folgende Kommissionen: 

1. Dechargierungskommission (DC) 
2. Studienkommission (StuKo) 
3. Prüfungskommission (PrüKo) 

§14 Wahl der Verbindungsorgane 

(1) Zur Wahl einer Charge ist, mit Ausnahme der Wahl des Seniors, überhälftige Mehrheit aller anwesenden 
Stimmberechtigten notwendig. Die Wahl des Seniors erfolgt mit 2/3 Mehrheit aller anwesenden Stimmberechtigten. 
Ungültige Stimmen werden bei der Feststellung der Mehrheit nicht berücksichtigt. 

 
(2) Die Wahl einer Charge erfolgt in geheimer Abstimmung mittels Stimmzettel. 
 
(3) Ein Stimmzettel ist nur dann gültig, wenn er entweder den Zivil- oder den Verbindungsnamen dessen enthält, für 

den der Stimmberechtigte seine Stimme abzugeben beabsichtigt, so dass sein Wille eindeutig ersichtlich ist. 
Stimmberechtigt sind alle geburschte Mitglieder und Ehrenmitglieder bzw. Ehrenphilister. 

 
(4) Die Durchführung der Wahl obliegt dem amtierenden Senior. Als Wahlzeugen fungieren die Mitglieder der 

Dechargierungskommission. 
 
(5) Bei Stimmenzersplitterung im ersten Wahlgang findet eine Stichwahl zwischen den beiden stimmenstärksten 

Kandidaten statt. Bei der Wahl des Seniors ist jedoch vor einer allfälligen Stichwahl ein zweiter Wahlgang unter 
den gleichen Bedingungen des ersten Wahlgangs durchzuführen. Bei der Stichwahl sind nur diejenigen Stimmzettel 
als gültig anzusehen, die den Namen einer der beiden Kandidaten aufweisen. Bei Stimmengleichheit in der 
Stichwahl entscheidet das Los. 

 
(6) Eine Ablehnung der Wahl durch einen Aktiven ist unzulässig, es sei denn, der WBC anerkennt die Stichhaltigkeit 

der Gründe der Ablehnung durch den Gewählten. 
 
(7) Der Senior hat das Recht, unmittelbar nach seiner Wahl ein Chargenkabinett vorzuschlagen. Die Annahme dieses 

Vorschlages bedarf einer einfachen Mehrheit. Wird dieser Antrag nicht angenommen, gelten Abs. 1 und 2. 
 
(8) Die neu gewählten Chargen und Funktionäre treten ihr Amt am Tag der DC-Sitzung an (§28 Abs.1).  
 
(9) Die Wahl der Funktionäre mit Ausnahme der Kommissionsmitglieder mit Ausnahme der 

Dechargierungskommissionsmitglieder erfolgt durch Zuruf (per acclamationem). 
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(10)Die Amtszeit der Chargen beträgt ein Semester, die der übrigen Funktionäre und Kommissionsmitglieder, mit 
Ausnahme des Budenwart-Stellvertreters, zwei Semester. 

§15 Der Senior 

(1) Der Senior (x) ist der Vertreter der Verbindung nach außen hin und verantwortlicher Leiter nach innen. Als solcher 
führt er bei allen offiziellen und hochoffiziellen Veranstaltungen (ausgenommen AHC und FC) den Vorsitz, bringt 
alles, was ihm wichtig und die gemeinsame Sache zu berühren scheint, zur Kenntnis des Burschenconvents und 
unterbreitet diesem alle eingegangenen Anträge zur Abstimmung. Er sorgt auch für die Bekanntmachung und 
Durchführung aller Conventsbeschlüsse. 

 
(2) Der Senior genießt die volle Autorität auf den Veranstaltungen und in der Ausübung seiner Charge. Commentmäßig 

gilt er als das älteste Verbindungsmitglied. Er darf außer seinem Amt als Senior gleichzeitig kein anderes Amt in 
der Verbindung bekleiden. 

 
(3) Der Senior kann für seine Anordnungen und Unterlassungen nur auf einem darauf folgenden BC bei Ausschreibung 

des Tagesordnungspunktes „Interpellation des Seniors“ zur Verantwortung gezogen werden. 

§16 Der Fuchsmajor 

(1) Dem Fuchsmajor (Fx) obliegt die Erziehung der Füchse im Geist der Verbindung. Seiner besonderen Obsorge sind 
alle neu eintretenden Studierenden anvertraut. 

 
(2) Um die Füchse in das innere Wesen und das äußere Gebaren sowie das Auftreten der Verbindung einzuführen, hat 

der Fx mindestens alle 14 Tage, in den Sommerferien mindestens alle vier Wochen einen Fuchsenconvent (FC) 
abzuhalten, auf dem er die Füchse in allen Belangen und Fragen, die Gegenstand der Brander- und der 
Burschenprüfung bilden (§2 Abs. 6 und Abs. 8), zu unterweisen hat. 

 
(3) Mit Ausnahme des Seniors unterstehen alle Verbindungsmitglieder auf einem FC dem Fuchsmajor. 

§17 Der Erste Consenior 

(1) Der Erste Consenior (xx1) ist der offizielle Vertreter des Seniors. In Ausübung dieses Amtes genießt er die gleiche 
Autorität wie der Senior. 

 
(2) Der Erste Consenior kann vom Senior mit der selbständigen Durchführung besonderer Verbindungsaufgaben 

betraut werden. 
 
(3) Der Erste Consenior führt und verwaltet die Verbindungschronik und das Consenioratsbuch (§35 Abs. 10), stellt die 

Tagesordnung für die Burschenconvente auf und führt auf ihnen die Rednerliste. Weiters ist der erste Consenior 
Vorsitzender der Studienkommission (§30) und führt auf allen Veranstaltungen mit Ausnahme der 
Altherrenconvente und Fuchsenconvente die Präsenzliste. 

§18 Der Zweite Consenior 

(1) Der Zweite Consenior (xx2) ist für die Instandhaltung und den Zustand der Bude und der Wichsen verantwortlich. 
 
(2) Der Zweite Consenior verwaltet weiters die Verbindungsbibliothek, Photoalbum. 
 
(3) Der Zweite Consenior muss seinem Nachfolger eine Inventarliste übergeben. 

§19 Der Schriftführer 

(1) Der Schriftführer (xxx) hat alle offiziellen Schriftstücke auszufertigen und dem Senior zur Gegenzeichnung 
vorzulegen. Ohne der Unterschrift des Seniors besitzt kein Verbindungsschriftstück Geltungskraft. Bei 
Schriftstücken finanziellen Inhalts ersetzt der Kassier den Schriftführer als Unterschriftenleistender. Dem 
Schriftführer obliegt die zeitgerechte Beförderung der Poststücke und die Verwaltung der Portokasse. Weiters führt 
er ein Postein- und Postausgangsbuch, in dem er alle einlangenden und ausgehenden Schriftstücke verzeichnet und 
fortlaufend nummeriert ablegt. 

 
(2) Der Schriftführer hat die Protokolle über die beschließenden Convente zu führen, so dass sie einen genauen 

Überblick über den Verhandlungsablauf geben. Dieses Protokoll ist dem darauf folgenden Convent zur 
Genehmigung vorzulegen und dann durch den Senior gegen zu zeichnen. 
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(3) Der Schriftführer hat ein Beschlußbuch zu führen, in dem die von den BC, KC und Chargenconventen gefassten 

Beschlüsse chronologisch aufgeführt sind und deren Exekution nachvollziehbar ersichtlich ist. 

§20 Der Kassier 

(1) Der Kassier (xxxx) verwaltet die Verbindungskasse. Er hat ein Kassabuch zu führen und ein Mitgliederevidenzbuch 
mit dem Stand der Konti. Für alle Kassenein-, und -ausgänge hat er genaue Belege zu führen bzw. auszustellen. 
Diese Belege sind nach Ablauf des Semesters drei Jahre aufzubewahren. 

 
(2) Der Kassier ist für die zeitgerechte Einhebung der Mitgliedsbeiträge verantwortlich, deren Höhe der BC mit 

einfacher Mehrheit beschließt. Diese Mitgliedsbeiträge sowie die für Verstöße vom BC festgesetzten Pönalia 
bleiben stets bis auf Widerruf in Kraft. Auch die Verrechnung aller sonstigen Außenstände und Verbindlichkeiten 
der Verbindung sind Sache des Kassiers. 

 
(3) Der Kassier hat auf dem ersten BC eines jeden Semesters einen Budgetentwurf vorzulegen, in dem die 

voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen sind. Nicht im Budgetentwurf vorgesehene 
Ausgaben bedürfen der vorhergehenden Zustimmung durch den BC. Über den Betrag von 10% der 
Gesamtausgaben des jeweiligen ordentlichen Budgetentwurfes kann der ChC ohne vorhergehende Genehmigung 
durch den BC verfügen. 

 
(4) Der Kassier ist für die Couleurartikel und die Budenschlüssel zuständig. Beim Ausscheiden von 

Verbindungsmitgliedern hat er für die Rückgabe ihrer Verbindungsutensilien (Band, Mütze, Zipfe, etc.) zu sorgen.  
 
(5) Der Kassier hat auf jedem BC eine genaue Bestandsübersicht der Verbindung vorzulegen. 
 
(6) Bei Schriftstücken finanziellen Inhalts ersetzt der Kassier den Schriftführer als Unterschriftenleistender. Es gilt § 19 

Abs 1 sinngemäß. 

§21 Der Budenwart 

(1) Der Budenwart ist für den Budenbetrieb zuständig. Er hat für die Bereitstellung von Getränken, Imbissen etc. auf 
der Bude zu sorgen. 

 
(2) Der Budenwart hat auf jedem beschlussfassenden Konvent eine Bestandsübersicht vorzulegen. 

§22 Der Badenenruf-Redakteur 

(1) Der Badenenruf-Redakteur (BR) hat in Übereinstimmung mit dem ChC zu arbeiten. 

(2) Er ist für die Herausgabe der Verbindungszeitung („Der Badenenruf“) verantwortlich. 

(3) In finanziellen Bereichen entscheidet der BR gemeinsam mit dem Kassier. 

(4) Die Finanzgebarung des BR ist von der DC zu prüfen. 

(5) Der Badenenruf-Redakteur kann andere Verbindungsmitglieder zur Lieferung von Beiträgen für den Badenenruf 

auffordern. 

(6) Der BR ist verpflichtet dem BC oder KC Bericht über seine Arbeit zu geben. 

§23 Der Öffentlichkeitsreferent und Webmaster 

(1) Der Öffentlichkeitsreferent (ÖR) hat in Übereinstimmung mit dem ChC und dem BR zu arbeiten. 

(2) Er ist für die Homepage der Verbindung verantwortlich. 

§24 Der Standesführer 

Der Standesführer (Kartellreferent) hat die Aufgabe, engen Kontakt mit der Führung des Verbandes und des 
Landesverbandes zu halten. Alle an ihn von diesen Stellen gerichteten Fragen und Akten hat er zeitgerecht, nötigenfalls 
nach Bericht auf einem BC, zu erledigen und für die umgehende Abfertigung zu sorgen. Er ist dem Kartell und dem BC 
voll verantwortlich. Weiters hat der Standesführer die Mitgliedermeldung an den MKV zu besorgen und ist für die 
Mitgliederevidenz zuständig. 
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§25 Der Sangwart 

Der Sangwart hat für die Einübung der Studentenlieder zu sorgen und kann aus den Reihen der Brandfüchse gewählt 
werden  Ein Sangesconvent hat mindestens einmal im Semester stattzufinden. 

§26 Der Archivar 

Der Archivar verwaltet das Verbindungsarchiv und sollte wenn möglich aus den Reihen der Altherrenschaft gewählt 
werden. 

§27 Der Verbindungsseelsorger 

Der Verbindungsseelsorger soll ein am Ort der Verbindung wohnhafter Priester, Alter Herr oder eine Ehrenperson sein. 
Seine Aufgabe ist die seelische und religiöse Betreuung aller Verbindungsmitglieder. 

§28 Die Dechargierungskommission 

(1) Die Dechargierungskommission (DC) hat über die Amtsführung der Chargen und Funktionäre dauernd unterrichtet 
zu sein und auf dem Dechargierungsburschenconvent (§37) einen Bericht über die Amtsführung zu geben. 
Spätestens zwei Tage vor dem Dechargierungsburschenconvent hat eine DC-Sitzung unter Beisein der zu 
dechargierenden Chargen und der designierten Chargen und Funktionäre stattzufinden, wobei die Chargenübergabe 
durchzuführen ist. 

 
(2) Die DC besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, die nicht dem Chargenconvent angehören und keine 

andere Funktion innehaben dürfen. Mindestens ein Vertreter der Altherrenschaft sowie ein Vertreter der Aktivitas 
müssen in die DC gewählt werden. 

 
(3) Als Grade der Dechargierung gelten: 

1. „mit besonderem Dank und Anerkennung“ 
2. „mit Dank und Anerkennung“ 
3. „mit Dank“ 
4. „schlicht“ 
5. „mit Rüge und Ladung vor das Verbindungsgericht“ 
Bei Funktionären erfolgt nur deren einfache Amtsenthebung. Das Kalkül der Dechargierung wird von der DC als 
Antrag dem zuständigen Convent (i.a. dem DBC) vorgelegt. 

 
(4) Die DC entscheidet mit Mehrheit. Bei verschiedenen Ansichten innerhalb der DC hat der Vorsitzende dirimierendes 

Stimmrecht. 
 
(5) Der Amtsantritt der DC erfolgt auf dem ersten DBC nach ihrer Wahl. 
 
(6) Eine Charge, die vorzeitig ihre Tätigkeit zurücklegt oder abgewählt wird, kann nicht besser als mit dem Kalkül 

„schlicht“ dechargiert werden.  
 
(7) Die DC hat die Finanzen des Kassiers und des Budenwartes mindestens zwei Mal im Semester ausführlich zu 

prüfen. Die Prüfungen können maximal viermal im Semester stattfinden. Dem BC oder KC ist über jede Prüfung 
ein Bericht vorzulegen. 

§29 Die Prüfungskommission 

(1) Die Prüfungskommission besteht für die Branderprüfung aus dem Senior als Vorsitzenden, dem 1. Consenior, dem 
Fuchsmajor und einem Alten Herren. Bei der Burschenprüfung besteht sie zusätzlich noch aus einem geburschten 
Mitglied. Weiters haben zu den Prüfungen alle Verbindungsmitglieder Zutritt. Geburschte Mitglieder haben 
überdies das Recht, Fragen zu stellen, deren Beantwortung das Urteil der Kommission beeinflussen kann. Die 
Urteilsfindung (Prüfungsgrade) ist allerdings geheim durchzuführen. 

 
(2) Als Prüfungsgrade gelten: 

1. „summa cum laude“ 
2. „cum laude“ 
3. „sufficienter“ 
4. „nicht bestanden“ 
Die Prüfungskommission entscheidet mit einfacher Mehrheit, der Vorsitzende entscheidet bei Stimmengleichheit 
mit seiner Stimme. 
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§30 Die Studienkommission 

Die Studienkommission, deren Vorsitz der 1. Consenior führt, besteht aus einem womöglich dem Lehrerstande 
angehörigen Alten Herren und einem aktiven Burschen. Der Studienkommission obliegt die Überwachung der 
schulischen Leistungen aller nicht philistrierten Mitglieder bis zur Reifeprüfung. Sie ist berechtigt, Verwarnungen 
auszusprechen und bei deren Erfolglosigkeit dem BC Strafanträge zu unterbreiten (z.B. Inaktivierung aus 
Studiengründen). 
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TEIL C: CONVENTE DER VERBINDUNG 

§31 Arten von Conventen 

(1) Convente, ausgenommen Fuchsenconvente und Allgemeine Convente, sind Zusammenkünfte der 
Verbindungsmitglieder zum Zwecke der Beratung und Beschlussfassung über alle die Korporation oder ihre 
Mitglieder betreffenden Angelegenheiten. 

 
(2) Ihren Wesen nach unterscheidet man: 

1. Fuchsenconvent (FC) 
2. Allgemeiner Convent (AC) 
3. Chargenconvent (ChC) 
4. Burschenconvent (BC) 
5. Wahlburschenconvent (WBC) 
6. Dechargierungsburschenconvent (DBC) 
7. Extraburschenconvent (EBC) 
8. Kumulativconvent (KC) 
9. Altherrenconvent (AHC) 

10. Aktivenconvent (AkC) 

§32 Der Fuchsenconvent 

Der Fuchsenconvent (FC) ist die Zusammenkunft der Fuchsen unter Vorsitz des Fuchsmajors und hat mindestens alle 
14 Tage, mit Ausnahme der Sommerferien, da mindestens alle vier Wochen, stattzufinden. Zweck des 
Fuchsenconventes ist die Unterweisung der Fuchsen in allen Belangen und Fragen, die Gegenstand der Brander- und 
Burschenprüfung (§2 Abs. 6 und Abs. 8) sind. 

§33 Der Allgemeine Convent 

Der Allgemeine Convent (AC) ist eine Zusammenkunft aller Badenen und deren Gäste und wird als gesellige 
Versammlung, wissenschaftlicher Abend, Vortrag, u.ä. abgehalten. Die Leitung eines solchen Abends obliegt dem 
Senior, der den Vorsitz gegebenenfalls auch an ein geburschtes Mitglied übertragen kann. Allgemeine Convente haben 
mindestens einmal im Studienhalbjahr stattzufinden. 

§34 Der Chargenconvent: 

(1) Dem Chargenconvent (ChC) obliegt die Durchführung der Burschenconventsbeschlüsse und die Besorgung der 
Angelegenheiten, die ihm von einem BC zur Ausführung zugewiesen wurden. Ferner kann der ChC vorläufige 
Verfügungen treffen, die er dem BC gegenüber zu verantworten hat. Darüber hinaus hat der ChC zu Beginn eines 
jeden Semesters ein Semesterprogramm zur Erreichung des Verbindungszweckes zu erstellen. 

 
(2) Zur Teilnahme an einem ChC sind alle gewählten Chargen verpflichtet, die bei Bedarf auch andere 

Verbindungsmitglieder zur Beratung heranziehen können. 
 
(3) Ein ChC muss mindestens einmal im Monat, mit Ausnahme der Ferien, stattfinden. 

§35 Der Burschenconvent 

(1) Der Burschenconvent (BC) ist oberste Instanz der Verbindung. Alle Beschlüsse des Burschenconvents haben für 
alle Mitglieder der Verbindung, auch wenn sie nicht der Ansicht der Conventsmehrheit waren, wegen Abwesenheit 
nicht abgestimmt haben, unbedingt bindende Verpflichtung. Teilnahmeberechtigt an einem BC sind alle 
ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder der Verbindung mit Ausnahme von Füchsen (§2) und 
Konkneipanten (§10). 

 
(2) Zur Anwesenheit auf einem BC sind alle aktiven Burschen und Verkehrsaktive verpflichtet. Ausgenommen von 

dieser Bestimmung sind nur inaktive Burschen (§3 Abs. 4 und 5). 
 
(3) Die Einberufung eines Burschenconvents hat schriftlich mindestens 14 Tage vorher durch Aushang der Einladung 

im Verbindungslokal sowie durch schriftliche Aussendung zu erfolgen. Die Aussendung ist unter Angabe der 
Tagesordnung 14 Tage vor dem Conventstermin zur Post zu geben (Datum des Poststempels). Die Aussendung 
kann an einzelnen Mitglieder statt in schriftlicher Form mittels e-Mail erfolgen, sofern die betroffenen Adressaten 
dieser Übermittlungsform nachweislich schriftlich zugestimmt haben Die Adressverantwortlichkeit liegt beim 
Adressaten. Bei einem Antrag auf Auflösung der Verbindung ist eine Einladung mit eingeschriebener Post mit 
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Rückschein zu versenden. 
(4) Die Tagesordnung (TO) eines Burschenconvents hat mindestens folgende Punkte zu enthalten: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Stimmberechtigungen, Annahme der Tagesordnung 
3. Verlesung und Genehmigung des Protokolls des letzten Burschenconvents 
4. Chargenberichte 
5. Personalia 
y. Anträge und Interpellationen 
z. Allfälliges 

 
(5) Nach Annahme der Tagesordnung (§42 Abs. 1) können nur mehr auf dieser vorgesehene Angelegenheiten 

behandelt werden. Andere Angelegenheiten können nur behandelt werden, wenn 2/3 der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder für die „Zuerkennung der Dringlichkeit“ abgestimmt haben. Unter dem 
Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ können keine Anträge mehr gestellt werden. 

 
(6) Folgende Angelegenheiten haben bei ihrem Vorliegen als eigene Tagesordnungspunkte ausgeschrieben zu werden, 

d.h. es kann ihnen keine Dringlichkeit nach §35 (5) zuerkannt werden: 
1. Philistrierungen und Ausnahmen zu den Philistrierungsbestimmungen (§6 Abs. 1 und Abs. 2 mit 

Namensnennung) 
2. Anträge zur Aufnahme von Ehrenmitgliedern (§8) und Ehrenphilister (§9) 
3. Dimmission oder Streichung vollberechtigter Mitglieder („res“) 
4. Wahl des Verbindungsgerichts 
5. Auflösung oder Sistierung der Verbindung 

 
(7) Ein BC ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 aller zum Erscheinen Verpflichteten anwesend sind. Ist zum 

ausgeschriebenen Beginn des BC´s die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, vertagt der Vorsitzende den BC um 15 
Minuten. Nach Ablauf dieser Frist ist der BC unabhängig von der Anzahl der Anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder beschlussfähig. 

 
(8) Jeder Conventsteilnehmer hat nur eine Stimme. Stimmübertragungen sind nicht zulässig. Aktive Burschen können 

sich der Stimme nur in eigenen Angelegenheiten enthalten. 
 
(9) Die Berechtigung zur Stimmabgabe setzt eine Bezahlung sämtlicher Schulden voraus. 
 
(10)Die Gültigkeit gefasster Conventsbeschlüsse erlischt mit Ende des Semesters (§51), das dem der Beschlussfassung 

folgt, ausgenommen jener, die der Convent als „dauernde Verpflichtung“ erklärt. Solche Beschlüsse 
(„Consenioratsbeschlüsse“) sind laufend nummeriert, mit Angabe des Datums der Beschlussfassung, im 
Consenioratsbuch einzutragen und haben auf jedem BC aufzuliegen. Die Consenioratsbeschlüsse sind durch 
ständigen Aushang auf der Bude bekanntzumachen. Bei Bedarf ist auf einzelne Beschlüsse in Aussendungen 
hinzuweisen. 

 
(11)Der BC hat das Recht, bei minderschweren Vergehen von geburschten Mitgliedern die „Rüge durch den BC“ als 

Strafmaßnahme auszusprechen. 
 
(12)Ein BC endet mit dem Absingen der Burschenstrophe. 

§36 Der Wahlburschenconvent 

(1) Der letzte Burschenconvent eines jeden Semesters ist der Wahlburschenconvent (WBC). Die Bestimmungen des 
§35 gelten für einen WBC sinngemäß. 

 
(2) Auf einem WBC ist die Tagesordnung um folgenden Punkt zu erweitern: 

6. Neuwahlen 
 
(3) Der WBC wird vor den Sommer- bzw. Semesterferien abgehalten. 

§37 Der Dechargierungsburschenconvent 

(1) Der erste Burschenconvent eines jeden Semesters ist der Dechargierungsburschenconvent (DBC). Die 
Bestimmungen des §35 gelten für den DBC sinngemäß. 

 
(2) Auf einem DBC ist die Tagesordnung um folgenden Punkt zu erweitern: 
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6. Dechargierung 
 
(3) Wird der Vorsitzführende dechargiert, übernimmt dessen Stellvertreter den Vorsitz am Convent. 

§38 Der Extraburschenconvent 

(1) Duldet die Erledigung einer Angelegenheit keinen Aufschub bis zum nächsten BC, so ist ein Extraburschenconvent 
(EBC) einzuberufen, wobei §35 sinngemäß anzuwenden ist. 

 
(2) Ein EBC ist auch einzuberufen, wenn dies mindestens drei geburschte Mitglieder schriftlich verlangen. 
 
(3) Auf einem EBC können nur jene Punkte behandelt werden, um derentwillen er einberufen wurde. 
 
(4) Ein EBC kann während der allgemeinen Schulsommerferien nicht einberufen werden. 

§39 Der Kumulativconvent 

(1) Mindestens einmal jährlich ist ein Kumulativconvent (KC) einzuberufen. 
 
(2) Änderungen der Statuten, Geschäftsordnung und des Comments können nur auf einem KC beschlossen werden und 

müssen als eigene TO-Punkte ausgeschrieben werden. 
 
(3) Auch für den KC gilt §35 sinngemäß, die Tagesordnung hat wie folgt zu lauten: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Stimmberechtigungen, Annahme der Tagesordnung 
3. Verlesung und Genehmigung des Protokolls 
4. Chargenberichte 
5. Bericht des Seniors über das abgelaufene Jahr 
6. Personalia 
7. Anträge und Interpellationen 
8. Allfälliges 

 
(4) Die Verlesung des KC-Protokolls erfolgt auf dem darauf folgenden BC. Auf dem KC wird das Protokoll des 

vorhergegangenen BC und ein Auszug des letzten KC-Protokolls (Statuten-, Geschäftsordnungs- und 
Commentänderungen) verlesen. 

§40 Der Altherrenconvent 

(1) Der Altherrenconvent (AHC) ist das beschlussfassende Organ der Altherrenschaft. Er kann Beschlüsse nur in 
alleinigen Angelegenheiten der Altherrenschaft fassen, soll aber auch als beratendes Organ des Burschenconvents 
dienen. 

 
(2) An einem AHC sind alle Alten Herren, Ehrenmitglieder und Ehrenphilister teilnahmeberechtigt. Der Senior ist als 

Vertreter der Aktivitas zur Teilnahme verpflichtet, hat jedoch nur beratende Stimme. 

§41 Der Aktivenconvent 

(1) Mindestens einmal im Semester ist ein Aktivenconvent (AkC) einzuberufen. Aufgabe des AkC ist die Behandlung 
von Angelegenheiten, die nur die Aktivitas betreffen. Die Kompetenzen des Burschenconvents dürfen durch den 
AkC nicht berührt werden. 

 
(2) An einem AkC sind alle Aktiven sowie der Philistersenior, der nur beratendes Stimmrecht hat, teilnahmeberechtigt. 
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TEIL D: DEBATTENORDNUNG 

§42 Allgemeines 

(1) Die ausgesandte Tagesordnung eines Conventes (§35 Abs. 4, §36 Abs. 2, §37 Abs. 2, §38 Abs. 3 und §39 Abs. 3) 
wird nach Eröffnung des Conventes vom Senior verlesen und mit einfacher Mehrheit angenommen. Ergänzungen 
zur ausgesandten Tagesordnung sind möglich, sofern sie nicht Angelegenheiten nach §35 Abs. 6 betreffen. 

 
(2) Wer an der Debatte teilnehmen will, meldet sich beim xx1 zu Wort, der eine Rednerliste zu führen hat. 
 
(3) Der Vorsitzende darf an der Debatte nur insoweit teilnehmen, als es die Aufrechterhaltung der Ordnung verlangt 

oder es einer Anfragebeantwortung dienlich ist. Will der Vorsitzende selbst Anträge stellen, oder hat er 
Interpellationen zu beantworten, muss er den Vorsitz dem Stellvertreter übergeben. 

 
(4) Der Vorsitzführende erteilt das Wort sofort, wenn jemand auf einen geschäftsordnungswidrigen Verlauf der Debatte 

aufmerksam machen will (Ruf: „Zur GO!“). Weiters erteilt der Vorsitzende das Wort: 
1. bei Interpellationen zuerst dem Interpellanten, dann dem Interpellierten 
2. bei Anträgen zuerst dem Antragsteller, dann den anderen Conventsteilnehmern in der Reihenfolge der 

Rednerliste 
3. nach Ende der Debatte über einen Antrag, auf Wunsch dem Antragsteller. 

§43 Anträge 

(1) Jeder Conventsteilnehmer, außer dem Vorsitzenden, hat das Recht, Anträge zu stellen. 
 
(2) Bei den Anträgen unterscheidet man: 

1. den Hauptantrag (d.i. der in einer Angelegenheit zuerst gestellte Antrag) 
2. den Gegenantrag (d.i. ein dem Hauptantrag entgegengesetzter Antrag). Kontradiktorische Anträge gelten nicht 

als Antrag und gelangen nicht zur Abstimmung 
3. den Zusatzantrag (d.i. ein den Haupt- oder Gegenantrag erweiternder oder einschränkender Antrag) 

 
(3) Folgende Anträge werden erledigt, sobald der jeweilige Redner ausgesprochen hat: 

1. Antrag auf Übergang zu Tagesordnung 
2. Antrag auf Vertagung des TO-Punktes oder des Antrages. 
3. Antrag auf Schluss der Rednerliste 
4. Antrag auf Schluss der Debatte 
5. Antrag auf Schluss der Sitzung 

Zu diesen Anträgen ist nur mehr ein „Pro-“ und ein „Kontraredner“ zugelassen. 
 
(4) Ein vertagter TO-Punkt oder Antrag wird bei der nächsten Sitzung wieder beraten, sofern kein anderer Termin 

festgelegt wurde. 
 
(5) Wird ein Antrag auf „Schluss der Rednerliste“ angenommen, kommen nur mehr die bereits vorgemerkten Redner zu 

Wort. 
 
(6) Wird ein Antrag auf „Schluss der Debatte“ angenommen, kommen nur mehr der Antragsteller und ein Gegenredner 

zu Wort. Anschließend wird sofort abgestimmt. 
 
(7) Wird ein Antrag auf „Schluss der Sitzung“ angenommen, wird nur mehr über den gerade behandelten TO-Punkt 

beraten und allenfalls beschlossen. Anschließend wird der Termin des nächsten Conventes festgelegt und die 
Sitzung geschlossen. 

§44 Abstimmungen und Mehrheitsbestimmungen 

(1) Die Abstimmung erfolgt durch Erheben der Hand oder der Mütze, ausgenommen bei geheimer Abstimmung, die 
mittels Stimmzettel erfolgt. Aktive können sich nicht der Stimme enthalten. 

 
(2) Der Senior hat mit Ausnahme von geheimen Abstimmungen nur dirimierendes Stimmrecht, d.h. er entscheidet mit 

seiner Stimme bei Stimmengleichheit. 
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(3) Über Gegenanträge wird vor Hauptanträgen, über Zusatzanträge nach dem dazugehörigen Antrag abgestimmt, 
wobei über Erweiterungen vor Einschränkungen abgestimmt wird. Bei Interpellationen und in Strafverfahren wird 
zuerst über den weitestgehenden Antrag abgestimmt. 

 
(4) Zur Annahme eines Antrages ist i.a. einfache, d.i. überhälftige Mehrheit notwendig. Die Umstoßung eines 

Beschlusses bedarf mindestes einer 2/3 Mehrheit, oder aber die dem Beschluss laut GO entsprechende höhere 
Mehrheit. 

Folgende Anträge benötigen zu ihrer Annahme folgende Mehrheiten: 
 

1/3 der Stimmen 
 

• geheime Abstimmung 
 

2/3 Mehrheit 
 

• Personalstandsveränderungen: 
o Zulassung zur Reception 
o Zulassung zur Branderung 
o Zulassung zur Burschung 
o Zulassung zur Philistrierung 
o Aufnahme von Bandinhabern und Bandphilistern 
o Aufnahme von außerordentlichen Mitgliedern 

• verfahrensrechtliche Beschlüsse: 
o Schluss der Rednerliste 
o Schluss der Debatte 
o Schluss der Sitzung 
o Vertagung eines TO-Punktes oder eines Antrages 
o Übergang zur Tagesordnung 
o Zuerkennung der Dringlichkeit 

• Consenioratsbeschlüsse 
• Wahl des Seniors 
• Wahl des VG-Vorsitzenden 

 
4/5 Mehrheit 

 
• Aufnahme von außerordentlichen Mitgliedern 
• Statuten-, Geschäftsordnungs- und Commentänderungen (nur auf einem KC) 
• Zulassung einer Ausnahme zur Geschäftsordnung 
• Sistierung der Verbindung (nur auf einem KC)  
• Ausnahmen zur Philistrierung 
• Zusammenschluss der Verbindung mit anderen Korporationen (nur auf einem KC) 

 
Einstimmigkeit 
 
• Streichung von geburschten Mitgliedern („res“) 
• Auflösung der Verbindung (nur auf einem KC)  
• Abwahl von VG-Mitgliedern 

 
(5) Im Falle eines Antrages auf Auflösung der Verbindung ist auf jeden Fall schriftlich und geheim abzustimmen. 

§45 Ordnungsbestimmungen 

(1) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf den Conventen und zur Vermeidung von Zwistigkeiten unter den 
Conventsteilnehmern ist der Vorsitzende berechtigt und verpflichtet, in den Gang der Verhandlung, nötigenfalls mit 
Ordnungsmaßnahmen, einzugreifen. 

 
(2) Als Ordnungsmaßnahmen sind vorgesehen: 

1. Verweis zur Sache 
2. Entziehung des Wortes 
3. Erster und Zweiter Ruf „Zur Ordnung!“ 
4. Dritter Ruf „Zur Ordnung!“ und Verweis von der Sitzung 
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Die Strafen Z 3 und 4 sind zu protokollieren, im Fall des dritten Rufes „Zur Ordnung!“ und Verweis von der 
Sitzung hat sich der betroffene Conventsteilnehmer unter dem TO-Punkt „Personalia“ auf dem nächsten BC zu 
verantworten. 

 
(3) Wegen Entziehung des Wortes und Erteilung von Ordnungsrufen kann der Vorsitzende nur auf dem nächsten 

Convent interpelliert werden. 
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TEIL E: VOM VERBINDUNGSGERICHT 

§46 Zuständigkeit 

Das Verbindungsgericht (VG) ist zuständig für die Entscheidung über 
1. Anklagen wegen Schädigung der Interessen der Verbindung oder Nichterfüllung der in den Statuten niedergelegten 

Verpflichtungen 
2. Streitigkeiten zwischen geburschten Mitgliedern 
3. Streitigkeiten zwischen geburschten Mitgliedern und Organen der Verbindung 
4. Streitigkeiten über die Rechtsgültigkeit von Beschlüssen von Organen der Verbindung 
5. Rechtsfolgen für Chargen, Funktionäre und Kommissionsmitglieder wegen statuten- oder 

geschäftsordnungswidrigen Verhaltens 
6. die rechtmäßige Auslegung der Statuten und der Geschäftsordnung 
7. alle sonstigen von einem Convent vorgelegten Angelegenheiten 

§47 Zusammensetzung 

(1) Das Verbindungsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und sechs Beisitzern. Es gelten für die Wahl des 
Vorsitzenden die Bestimmungen über die Wahl des Seniors und für die Wahl der Beisitzer die Bestimmungen der 
Wahl der Chargen sinngemäß. Der AHC hat das Recht, drei Beisitzer aus dem Kreis der Alten Herren zu entsenden. 
Die Wahl der Altherrenbeisitzer erfolgt auf dem AHC, der nach dem entsprechenden KC (Abs. 2) folgt. Die drei 
anderen Beisitzer müssen aktive Burschen sein. 

 
(2) Die Wahl des Vorsitzenden und der Aktivenbeisitzer kann nur auf einem KC erfolgen, und es ist darauf zu achten, 

dass das Verbindungsgericht mit Verbindungsmitgliedern besetzt ist, die Rechtskenntnisse erwarten lassen. Die 
Amtszeit beträgt drei Jahre, eine Wiederwahl ist zulässig. 

 
(3) Ein Mitglied des Verbindungsgerichtes verliert seine Mitgliedschaft durch: 

1. Ausscheiden aus der Verbindung 
2. freiwilligen Rücktritt 
3. Abwahl durch einen Kumulativconvent mit 4/5 Mehrheit unter einem eigens auszuschreibenden 

Tagesordnungspunkt. 
 
(4) Die Funktion eines Verbindungsmitgliedes im Verbindungsgericht ruht für jenen Zeitraum, in dem es eine Charge 

oder Philistercharge ausübt. Der entsprechende Zeitraum erstreckt sich von der Wahl bis zur Dechargierung bzw. 
Entlastung. 

 
(5) Wenn 

1. die Anzahl der aktiven Verbindungsgerichtsmitglieder, d.h. jener, die berechtigt sind, einem erkennenden Senat 
anzugehören, auf weniger als vier absinkt 

2. sowohl der Vorsitzende als auch dessen Stellvertreter ausscheiden, bzw. ihre Funktion ruht 
3. kein einziger Aktivenbeisitzer dem Verbindungsgericht aktiv angehört 
4. kein einziger Altherrenbeisitzer dem Verbindungsgericht aktiv angehört 
 

oder sonst aus einem Grund die Funktionsfähigkeit des Verbindungsgerichts nicht gegeben ist, hat eine 
Nachwahl für die restliche Amtszeit zu erfolgen. Diese Nachwahl hat auf dem nächstmöglichen BC unter 
Ausschreibung eines eigenen TO-Punkts durchgeführt zu werden. Durch die Nachwahl sind sämtliche 
ausgeschiedenen und infolge Ruhens inaktiven Verbindungsgerichtsmitglieder zu ersetzen, so dass mit der 
Nachwahl ein vollzähliges aktives Verbindungsgericht besteht. 

 
(6) Wird ein Aktiver während seiner Amtszeit philistriert, so verbleibt er dennoch weiterhin in seiner Funktion als 

Aktivenbeisitzer im Verbindungsgericht. 
 
(7) Tritt in einem laufenden Verfahren, aus welchem Grunde auch immer, eine Änderung der Senatszusammensetzung 

ein, so kann der geänderte Senat die bisherigen Ergebnisse ohne Wiederholung es Verfahrens zugrunde legen oder 
das Verfahren zum Teil oder zur Gänze wiederholen. Hierüber entscheidet der Senat durch unanfechtbaren 
Beschluss. 
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§48 Konstituierung und Senatsbildung 

(1) Die Verbindungsgerichtsmitglieder haben nach ihrer Wahl binnen 14 Tagen zu einer konstituierenden Sitzung 
zusammenzukommen und einen stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen. Dies gilt auch im Fall der Nachwahl 
gemäß §47 Abs. 5. 

 
(2) Das Verbindungsgericht entscheidet bei entsprechender Anwesenheit in Senaten, bestehend aus fünf 

Verbindungsgerichtsmitgliedern; im entgegengesetzten Fall in Senaten, bestehend aus drei Verbindungs-
gerichtsmitgliedern. Entscheidungen über allgemeine Fragen des Verfahrens und über die rechtmäßige Auslegung 
der Statuten und der Geschäftsordnung trifft die Vollversammlung. Erscheinen im letzteren Falle zur Verhandlung 
nicht sämtliche Verbindungsgerichtsmitglieder, so ist eine neue Verbindungsgerichtsverhandlung über die 
betreffenden Vollversammlungsagenden auszuschreiben. Bei dieser neuerlichen Verhandlung kann über die 
vertagten Punkte auch ein Senat, bestehend aus fünf Verbindungsgerichtsmitgliedern, entscheiden. Jedenfalls 
müssen den Senaten gleich viele Aktiven- und Altherrenbeisitzer angehören. 

 
(3) Zu jeder Verbindungsgerichtsverhandlung oder -sitzung sind sämtliche Verbindungsgerichtsmitglieder einzuladen. 

Die Aktivenbeisitzer und die Altherrenbeisitzer wählen vor Behandlung einer causa getrennt aus ihrer Mitte die 
oder den in den entscheidenden Senat zu entsendenden Beisitzer. Bei Stimmengleichheit gilt der verbindungsältere 
Aktive bzw. Alte Herr automatisch als Beisitzer. 

§49 Verfahrensgrundsätze 

(1) Das Verbindungsgericht entscheidet sowohl im Senat als auch in der Vollversammlung mit einfacher Mehrheit. 
Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. 

 
(2) Die erste Verhandlung des Verbindungsgerichts in einer Rechtssache hat binnen zwei Monaten nach 

Klagseinreichung stattzufinden. Die schriftlich einzubringende Klage hat ein bestimmtes Begehren zu enthalten, die 
Tatsachen, auf welche sich der Anspruch des Klägers gründet, kurz und vollständig anzugeben und die 
Beweismittel dafür genau zu bezeichnen. 

 
(3) Zu den Verhandlungen haben alle geburschte Mitglieder der Verbindung Zutritt. Die Urteilsberatungen sind 

jedenfalls geheim abzuhalten. Die Verhandlungstermine des Verbindungsgerichtes sind durch Aushang auf der 
Bude bekanntzumachen. Die Verbindungsgerichtsmitglieder, Kläger und Beklagter, schriftlich genannte Zeugen, 
Senior und Philistersenior sind 14 Tage vor dem Termin schriftlich einzuladen. 

 
(4) Das Verbindungsgericht kann insbesondere folgende Entscheidungen treffen: 

1. Entzug des Stimmrechts für zwei Semester 
2. „dimissio ad tempus“ 
3. „dimissio in perpetuum“ 
4. „dimissio in perpetuum cum infamia“ 

Hierzu können auch bestimmte Zusatz- und Wiederaufnahmebedingungen gestellt werden. 
 
(5) Der Vorsitzende, in dessen Abwesenheit ein Mitglied des entscheidenden Senates, hat über sämtliche 

Entscheidungen und Urteile dem nächstmöglichen BC und AHC zu berichten. Urteile sind samt Begründung zu 
verlesen. 

 
(6) Über sonstige Verfahrensfragen entscheidet das Verbindungsgericht autonom. Es ist auch berechtigt, sich eine 

eigene Verfahrensordnung zu geben. In jedem Fall hat das Verbindungsgericht darauf zu achten, dass die 
Grundsätze eines fairen Verfahrens, insbesondere das Parteiengehör, gewährleistet sind. Eine Verfahrensordnung 
des Verbindungsgerichtes bedarf zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung durch den KC, dies gilt auch für Änderungen 
der Verfahrensordnung. 

 
(7) Für das Verfahren vor dem Verbindungsgericht gelten im übrigen sinngemäß die Bestimmungen über das Verfahren 

vor dem Landesverbandsgericht bzw. dem Kartellgericht in ihrer jeweils geltenden Fassung, jedoch sind die 
Rechtsmittel der Berufung und des Rekurses ausgeschlossen. Anstelle der Berufung tritt bei einer Dimmission 
geburschter Mitglieder die Klage nach §23 ff KGO, worauf der Dimittierte bei der Zustellung des Urteils 
hinzuweisen ist. 

 
(8) Ausnahmen zu den Bestimmungen des Teiles F sind unzulässig. 
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TEIL F: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§50 Budenordnung 

Das Verhalten von auf der Bude anwesenden Personen unterliegt gewissen Maßregeln, die in der Budenordnung 
verankert sind. Diese sind auf der Bude auszuhängen 

§51 Semester 

Das Wintersemester beginnt jeweils am 1. Februar, das Sommersemester am 1. Juli. Die Chargenübergabe erfolgt 
jedoch auf der DC-Sitzung. 

§52 Altherrenschaft 

Die Angelegenheiten der Altherrenschaft werden, soweit sie nicht vom AHC wahrgenommen werden, vom 
Altherrenchargenkabinett wahrgenommen. Es besteht aus dem Philistersenior, Philisterconsenior, Philisterschriftführer 
und Philisterkassier. Für die Altherrenschaft gelten die Statuten und die Geschäftsordnung der Verbindung sinngemäß. 

§53 Verhalten bei GO-Auslegungsschwierigkeiten 

Angelegenheiten, die in der vorliegenden GO nicht enthalten sind oder nicht zweifelsfrei geregelt sind, werden nach 
vorliegenden Gesichtspunkten in folgender Reihenfolge entschieden: 
1. nach einer 4/5 Mehrheit auf einem BC 
2. Vertagung der Angelegenheit auf den nächsten Convent mit gleichzeitiger Befassung des Verbindungsgerichtes zur 

Rechtsentscheidung im Sinne §46 Z 6. 

§54 Notverordnungsrecht 

(1) Senior und Philistersenior sind berechtigt, einstimmig Angelegenheiten zu entscheiden, die wegen höherer Gewalt 
nicht oder nicht zeitgerecht vom zuständigen beschlußfassenden Organ beschlossen werden können oder bei denen 
eine sofortige Entscheidung notwendig ist, weil andernfalls der Verbindung Gefahr droht oder sie einen erheblichen 
Schaden erleiden würde. 

 
(2) Senior und Philistersenior sind berechtigt, einstimmig ausführende Organe abzuberufen, wenn der in Abs. 1 

angeführte Notstand gegeben ist. 
 
(3) Senior und Philistersenior sind berechtigt, bei Vakanz eines ausführenden Organes bis zum nächsten BC, KC bzw. 

AHC einen vorläufigen Vertreter zu bestellen. 
 
(4) Senior und Philistersenior haben bei Anwendung des Notverordnungsrechts die Pflicht den darauf folgenden 

Convent (x den BC oder KC, Philx den AHC) über die Gründe der Anwendung zu informieren. 
 
(5) Die durch Notverordnungsrecht gefassten Beschlüsse müssen am KC, BC oder AHC zur Abstimmung gebracht 

werden. 

§55 Rechtsbuch des MKV  

Der ChC hat eine aktuelle Fassung des Rechtsbuchs des Mittelschüler Kartellverbandes (MKV) im Bestand zu führen. 

§56 Änderungen der Geschäftsordnung 

Vorliegende GO oder Teile daraus können nur auf einem Kumulativconvent mit einer Mehrheit von 4/5 aller 
anwesenden Stimmberechtigten geändert werden. Vorgesehene GO-Änderungen sind gleichzeitig mit der TO in 
Gegenüberstellung alt - neu schriftlich allen Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen. Diese vorgesehenen GO-Änderungen 
müssen spätestens vier Wochen vor dem KC schriftlich beim ChC einlangen. Der KC kann nur über Anträge zu den 
ausgeschriebenen Themen abstimmen. 
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Consenioratsbeschlüsse im Sinne des § 35 Abs 10 GO Badeniae 
 
§ 1 Der Mitgliedsbeitrag für Aktive beträgt 18 Euro pro Semester, Frühzahlerbonus fünf Euro in den ersten zwei 
Monaten des Semester. Fuchsen haben keinen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 
§ 2 Jeder Fuchs hat die Kosten für Band und Deckel bis spätestens zur Burschung an die Aktivenkassa 
zurückzuerstatten. Den Leibburschen wird nahe gelegt hierbei entsprechend Unterstützung zu gewähren. 
§ 3 Wenn ausgeschiedene Bundesbrüder zwei Monate nach dem Ausscheiden noch Schulden haben, haften die 
Leibburschen bis zu einer Höchstgrenze von 20 Euro. 
§ 4 Entschuldigungen müssen im Voraus dem 1. Consenior vorgebracht werden. Ob eine Verspätung bis eine Stunde 
nach Veranstaltungsbeginn gerechtfertigt ist, beurteilt der 1. Consenior. Ausnahmefälle sind vor dem BC zu behandeln. 
Das Fernbleiben einer Charge ist prinzipiell am BC zu begründen. 
§ 5 Die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Vereine, bei denen ein Badene Mitglied ist, gilt nicht automatisch als 
Entschuldigungsgrund. 
§ 6 Die Pönale für unentschuldigtes Fernbleiben beträgt bei offiziellen Veranstaltungen fünf Euro bei hochoffiziellen 
sieben Euro. 
§ 7 Sollten bei einem geburschten Mitglied mehr als zwei Fälle von unentschuldigtem Fernbleiben während des 
Semesters vorkommen, so ist er vor den BC zu laden. 
§ 8 Unkosten, die der Verbindung durch Vorladung eines Bundesbruders erwachsen, gelten als Pönale. 
§ 9 Die Pönale für das Tragen nicht-couleurfähiger Kleidung (§ 7 Comment) beträgt bei offiziellen Veranstaltungen 
drei Euro, bei hochoffiziellen vier Euro. 
§ 10 Der ChC bestimmt, ob die jeweilige Kleidung als couleurfähig anzusehen ist. 
§ 11 Vom BC ausgesprochene Budenverbote gelten bis auf Widerruf durch den BC. 
§ 12 Die Verhängung eines Konsumationsverbotes im Schuldenbuch obliegt dem Budenwart. 
§ 13 Es ist nur dem Budenwart, seinen Stellvertretern gestattet, Waren aus dem Depot zu entnehmen. 
§ 14 Badenen dürfen auf internen Veranstaltungen auch das Band der e.v. Tochterverbindung C.ö.St.V. Santa Crux 
Baden zu Heiligenkreuz tragen. 
§ 15 Für Einkaufsfahrten erhält der Budenwart pro gefahrenen Kilometer aufgrund seiner Aufzeichnungen eine 
entsprechende Entschädigung von 0,15 Euro pro gefahrenen Kilometer. Für eine Vertretungsfahrt erhalten Autolenker 
aufgrund ihrer Aufzeichnungen eine entsprechende Entschädigung von 0,15 Euro pro gefahrenen Kilometer. 
§ 16 Weder Badenen noch deren Gäste dürfen vor der Bude Speisen oder Getränke konsumieren. 
§ 17 Allen Dimittierten, welche der Badenia Geld schulden (ausgenommen Pönalen) wird Budenverbot auf Lebenszeit 
ausgesprochen. 
§ 18 Wer sich, wenn auch noch so geringes Verbindungseigentum aneignet, ist vom Senior beim Verbindungsgericht 
anzuklagen. 
§ 19 Bundesbrüder die einen vorbildlichen Schulabschluss für die eben absolvierte Schulstufe vorweisen können für 
ein Zeugnis mit „Vorzug“ 50 Euro, für eine mit „Gutem Erfolg“ abgelegte Matura 100 Euro und für eine mit 
„Ausgezeichnetem Erfolg“ abgelegte Matura 150 Euro. 
§ 20 Burschenarbeiten, die von der Prüfungskommission als besonders vorbildlich beurteilt werden, sind auf der 
Homepage Badeniae zu veröffentlichen. 
§ 21 Kassabücher, Posteingang und Postausgang sind schriftlich zu führen. 
§ 22 Ein vorsätzlicher Verstoß gegen Buden- oder Konsumationsverbot ist durch den ChC mit einer Pönale in der Höhe 
eines Mitgliedsbeitrages zu bestrafen. Gästen ist ein Budenverbot auf Lebenszeit zu erteilen. 
§ 23 Gäste und Füchse dürfen keine Schulden haben. Burschen dürfen in der Höhe des Aktivenmitgliedsbeitrags 
Schulden bei der Bar bzw. beim Kassier haben. Philister können 35€ Schulden bei der Bar haben. 
§ 24 Personen, die einem verhängten Budenverbot zuwiderhandeln, wird eine Pönale in der Höhe von 10€ pro 
unerlaubten Betreten der Bude verrechnet. Die Zahlung der vorgeschriebenen Pönale hebt das Budenverbot nicht auf. 
§25 Der zu Burschende Badene wird dazu angehalten, eine LVS oder KFS zu besuchen.  
 
(Stand 14. November 2008)
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Budenordnung gemäß § 50 GO: 
 
§ 1 Die Bude ist ausschließlich Verbindungszwecken gewidmet und als Ort der Begegnung der Bundesbrüder 
anzusehen. Die Benützung zu anderen als vom ChC vorgesehenen Zwecken wird als verbindungsschädigend 
angesehen. 
§ 2 Die Bude darf von Bundesbrüdern die höherbildende Schulen besuchen, während der Unterrichtszeit nicht besucht 
werden. 
§ 3 Gäste dürfen nur in Begleitung von Bundesbrüdern die Bude benützen. 
§ 4 Jeder Bundesbruder ist für die Gäste und den Zustand der Bude verantwortlich. 
§ 5 Jeder Budenbesuch ist im Budenbuch zu vermerken. Dies hat mit Datum, Namen, und Uhrzeit zu erfolgen. 
§ 6 Fuchsen obliegt die Aufgabe des Budendienstes. Sie werden hierzu vom Fuchsmajor oder direkt vom 2. Consenior 
wöchentlich eingeteilt. 
§ 7 Alle Teilnehmer eines Mulatsags auf der Bude haben eine Pönale in der Höhe von 40€ pro Person zu entrichten. 
Als Teilnehmer wird jeder, der mutwillig einen Gegenstand zerstört hat, angesehen. Teilnehmer oder Verursacher eines 
Mulatsags, die innerhalb der festgesetzten Frist die Pönale und/oder die durch den Mulatsag entstandenen Schäden 
nicht ersetzt haben, sind mit Budenverbot zu belegen. Im Falle seiner Mitgliedschaft ist der Mulatierende bzw. der 
untätig gebliebene Budenbesucher darüber hinaus vom ChC vor den BC zu laden. Kosten für die Ladung sind als 
Pönale zu verrechnen. Jedes Mitglied und Budenbesucher ist angehalten den ChC bei der Aufklärung zu unterstützen. 
§ 8 Ergänzungen und Erweiterungen zur Budenordnung können vom ChC bis zum nächsten BC oder KC kurzfristig 
angeordnet werden und sind ab Aushang gültig. Die endgültige Aufnahme dieser Bestimmungen kann nur auf einem 
KC als Änderung der Geschäftsordnung dauerhaft beschlossen werden. 
§ 9 Zuwiderhandeln gegen die Budenordnung wird als verbindungsschädigend angesehen und kann sämtliche in der 
GO vorgesehenen Konsequenzen nach sich ziehen. Die Überwachung der Budenordnung obliegt dem ChC. 
§ 10 Die Inventarliste über das Budeninventar ist auf der Rückseite der Depottür ständig auszuhängen. 
§11 Es ist vorgeschrieben den Müll (z.B. in Glas, Dosen, ect.) zu trennen. 
 
(Stand 14. November 2008) 
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Anmerkung der Geschäftsordnungskommission: 
 
Das vorliegende Rechtsbuch Badeniae ist am KC vom 6. Mai 2005 mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen und in 
Kraft gesetzt worden. Die Geschäftsordnungskommission ist per Beschluss dieses KC entlastet worden und hat sich 
aufgelöst. Dem ChC und dem Fx wird nahe gelegt, diese Rechtsbestimmungen innerhalb der Verbindung zu verbreiten 
und den Fuchsen zu lehren. Wir bedanken uns bei allen Bundesbrüdern die in konstruktiver, kritischer und beratender 
Weise am Gelingen dieses Projekts mitgeholfen haben. Unsere Bitte an die Schriftführer der Zukunft ist, dass sie 
sich immer um die Aktualität dieses Rechtsbuchs kümmern und neue Regelungen sofort eintragen. Sollten sich 
wider Erwarten noch Fehler finden, sollten diese gesammelt und am nächsten KC zur Abstimmung gebracht werden! 
 

Baden, am 7. Mai 2005 
 

f. d. GOK 
 
 

Dominik Clemens Lappel v/o Armstrong e.h. Markus Hammer v. Livius e.h. 
Philisterkassier, GOK Philisterconsenior, GOK 
 
 
 
Der Kumulativconvent der „KATHOLISCH ÖSTERREICHISCHEN STUDENTENVERBINDUNG BADENIA“ hat 
in seiner Tagung am 6. Mai 2005 beschlossen, an Stelle der bis dahin gültigen Geschäftsordnung die folgende 
Geschäftsordnung in Kraft zu setzen. Diese wurde am Kumulativconvent am 6. Mai 2005 wiederverlautbart. 
 
Der Kumulativconvent der „KATHOLISCH ÖSTERREICHISCHEN STUDENTENVERBINDUNG BADENIA“ hat 
in seiner Tagung am 17. November 2006 Änderungen beschlossen, und wurden in die Geschäftsordnung 
aufgenommen. (Näheres siehe KC-Protokoll) / Aktualisiert von Sascha Rechinger v/o Picasso 
 
 
Der Kumulativconvent der „KATHOLISCH ÖSTERREICHISCHEN STUDENTENVERBINDUNG BADENIA“ hat 
in seiner Tagung am 14. November 2008 Änderungen beschlossen, und wurden in die Geschäftsordnung 
aufgenommen. (Näheres siehe KC-Protokoll) / Aktualisiert von Sascha Rechinger v/o Picasso 
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Aufbauend Auflage: 
1995, 1996 by Markus Hammer v/o Livius & Florian Bazant-Hegemark v/o Demokrit 

 
 

Fuchsenmappe   2010 by Sascha Rechinger v/o Picasso /  
Markus Hammer v/o Livius / Dominik Clemens Lappel v/o Armstrong /  

Gottfried Forsthuber v/o Michelangelo 
 
 

Dank an Bbr. Günther Hoffmann v/o Germanicus! 
 
 

ACHTUNG diese Version ist noch in Arbeit!  
 

Fuchsenmappe NEU bald auf www.badenia.at verfügbar! 
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